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Die Beginen in Basel
von

Brigitte Degler-Spengler

I. Einleitung: Die Anfinge des Beginenwesens und seine
Entwicklung im spiteren 13. Jahrhundert

1. Entstehungszeit und Ursprungsgebiet des Beginenwesens

Uber die Anfinge des Beginentums sind viele Legenden erzihlt
und zahlreiche wissenschaftliche Kontroversen gefiihrt worden.
Aber erst die Untersuchungen Joseph Grevens haben zu annehm-
baren Ergebnissen gefiithrt. Er wihlte einen anderen Ausgangs-
punkt als seine Vorginger, die entweder nach einem Griinder des
Beginentums gesucht oder sich um die Deutung der Bezeichnung
«Beginen» bemiiht hatten. Greven erkannte, dal die Entstehung
des Beginentums in Beziehung gesetzt werden mul3 zu den geistes-
geschichtlichen Vorgingen des frithen 13. Jahrhunderts, vor allem
zu der religiosen Frauenbewegung und der Entwicklung der reli-
giosen Orden in dieser Zeit. Um die Zusammenhinge deutlich zu
machen, beschrinkte er sich nicht auf das relativ diirftige und spit
einsetzende Urkundenmaterial, sondern zog historiographische und
hagiographische Quellen bei. Seine Hauptstiitze ist die Vita der
Maria von Oignies des Jacob von Vitry.

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung der Arbeit
von Joseph Greven!, erginzt durch die Forschungen, die Herbert
Grundmann in neuerer Zeit iiber die religiosen Bewegungen des
Mittelalters veroffentlicht hat?2.

Die ersten urkundlichen Zeugnisse iiber die Beginen weisen alle
in den duBersten Westen des alten deutschen Reiches. 1223 treten in
Koéln die ersten Beginen auf, fiir das Jahr 1230 146t sich in dieser

1 J.Greven, Die Anfinge der Beginen. Ein Beitrag zur Geschichte der Volks-
frommigkeit und des Ordenswesens im Hochmittelalter, Miinster i. Westf, 1912
(Vorreformationsgeschichtliche Forschungen Bd. 8); vgl. auch Grevens Auf-
satz: Der Ursprung des Beginenwesens in: Hist. Jahrbuch 35, Miinchen 1914,
26—-58, 291-318.

2 Fir den folgenden Abschnitt vgl. H. Grundmann, Zur Geschichte der
Beginen im 13. Jahrhundert in: Archiv fiir Kulturgeschichte 21, Leipzig-Berlin
1931, 296—320; ' '
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Stadt das erste Beginenhaus urkundlich nachweisen?. In Léwen im
Bistum Liittich erlaubte der zustindige Pleban den Beginen 1232, in
ihrem Konvent eine Kapelle zu bauen, und genehmigte die Ernen-
nung eines Seelsorgers durch den Abt des Zisterzienserklosters
Villers 4. H. Grundmann macht dariiber hinaus auf Schutzbriefe auf-
merksam, die sich die Kolner Beginen um 1230 und im Jahre 1237
von der Kurie direkt oder durch pipstliche Legaten zu verschaffen
wuBten 5. Dies setzt voraus, dal das Beginenwesen in Ko6ln um diese
Zeit schon eine beachtliche Stirke und Bedeutung erlangt hatte.
Das Privileg fiir die Kélner Beginen von ca. 1230 ist das ilteste
bisher bekannte Dokument des Papstes oder der Kurie, das sich mit
den Beginen befalt. Am 30. Mai 1233 erlieB Papst Gregor IX. einen
Schutzbrief fir die «keusch lebenden Jungfrauen in Deutsch-
land » 8. Er liegt in einer besonderen Ausfertigung vom 4. Juni des-
selben Jahres fiir die Di6zese Cambrai vor?. In der Stadt Cambrai
war um 1235 das Beginenwesen voll ausgebildet. Der Bischof der
Stadt stellte in diesem Jahre eine Urkunde aus tiber die Errichtung
eines Spitals fiir kranke Beginen®. H. Grundmann weist auf eine
Bulle Gregors IX. vom 21. November 1235 hin, in der die Beginen
der Stidte und Ditzesen Osnabriick und Paderborn dem Schutz des
Kanonikers Johannes von Osnabriick unterstellt werden. Der Text
ist identisch mit dem Privileg der K&lner Beginen vom Jahre 12379
Wihrend in der Di6zese Paderborn erst 1259, in Marsberg und in
der Stadt Paderborn erst 1298 Beginen erwihnt werden!?, sind in

3 J. Asen, Die Beginen in Kéln: in Annalen des hist. Vereins fiir den Nieder-
rhein, Heft 111, Diisseldorf 1927, 85-87.

4 A. Wauters, Table chronologique des chartes et diplomes imprimés con-
cernant |’histoire de la Belgique 4, Briissel 1874, 152.

5 Der Text des Privilegs von 1230 ist nicht erhalten. In dem Schutzbrief fiir
die Ké6lner Beginen vom 5. Oktober 1251 (L. Ennen/G. Eckertz, Quellen zur
Geschichte der Stadt Koln 2, Ko6ln 1863, 298 Nr. 295) wird jedoch auf frithere
Privilegien hingewiesen, u.a. auf eines, das Kardinal Otto «in carcere Tulliano »
ausgestellt hat. Der Kardinallegat Otto hielt sich zur Jahreswende 1230/31 in
Koln auf. — Der Text des pipstlichen Schutzbriefes von 1237 ist mitgeteilt in
einem Schreiben des Ko6lner Domscholasters Magister A. vom 3. Mai 1338 an ~
den Domdechanten von Osnabriick (Osnabriicker Urkundenbuch 2, Osna-
briick 1896, 296 Nr. 378).

¢ Bull. Francisc. 1, 108 Nt. 108.

? Aub. Miraeus, Opera diplomatica et historica 1, 2. Aufl. Lovanii 1723, 398;
vgl. J. Greven, Anfinge 38 Anm. 3 und Grundmann, Zur Geschichte der
Beginen 304.

8 A. Wauters, Table chronologique 4, 234.

® Osnabriicker Urkundenbuch 4, Osnabriick 1902, 434 Nr. 678; vgl. oben
Anm. §.

10 T.. Schmitz-Kallenberg, Monasticon Westfalicae, Miinster i. Westf. 1909,
67, 46.
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Osnabriick bereits 1233 «femine quedam religiose, quas sorores
vocant» nachweisbarl,

Alle diese urkundlichen Belege geben keinen Aufschluf3 iiber die
Entstehung der Beginengemeinschaften, sondern setzen voraus, dal3
die Anfinge schon gemacht sind. Mehr Klarheit bringen drei im
Herzogtum Brabant entstandene Chroniken, nimlich die des Bene-
diktinerklosters Afflighem, die der Primonstratenserabtei Grim-
berghen und die des Petrus von Herental (1322-1390), der dem
Pramonstratenserkloster Floreffe als Prior vorstand 2. Alle drei nen-
nen iibereinstimmend als Zeitpunkt der Entstehung des Beginen-
wesens das Jahr 1207 und geben direkt oder indirekt Brabant als
Ursprungsgebiet an. In der dritten Chronik wird auf die Einleitung
zur Vita der Maria von Oignies verwiesen, die ausfithrlichere An-
gaben tliber die Lebensweise der Beginen enthalten soll. Diese drei
Chroniken werden ergidnzt durch die Schrift des Thomas von
Cantimpré, «Bonum universale de apibus». Thomas gibt die pri-
zise Auskunft, daf3 die religiose Genossenschaft der Beginen in Ni-
velles ihren Anfang genommen habe. Nivelles liegt im siidlichen
Herzogtum Brabant und gehort kirchlich zur Didzese Liittich.

Die Angabe der Stadt Nivelles als Entstehungsort des Beginen-
tums weist wiederum auf die Vita der Maria von Oignies (1177—
1213). Diese Frau ist in Nivelles geboren und verbrachte auller den
letzten Jahren vor ihrem Tod ihr Leben in dieser Stadt. Thre Biogra-
phie, die Jacob von Vitty 1215, also zwei Jahre nach dem Tode
Marias, abfaf3te, ist in erster Linie eine Erbauungsschrift und enthalt
daher wenige historisch genaue Angaben. Die wenigen Hinweise
deuten nach Nivelles als Ursprungsort des Beginenwesens. Die bei-
den Seelsorger, Guido und Johannes, die in besonderer Beziehung
zu Maria stehen, stammen beide aus Nivelles'3. Magister Guido
wird von Thomas von Cantimpré «Priester der Beginen in Ni-
velles » genannt. Zweifellos hatte das frithe Beginentum in Nivelles
ein Zentrum. Ob es tatsdchlich auch in dieser Stadt entstanden ist
und sich von dort nach Deutschland und Frankreich ausgebreitet
hat, wie J. Greven aufgrund der angefithrten Chroniknachrichten
annimmt, bleibt fraglich. Vermutlich hatten sich zur selben Zeit in
Deutschland und Frankreich unabhingig von Nivelles schon Ge-
meinschaften gebildet. H. Grundmann macht geltend, daBl Jacob
von Vitry 1216 beim Papst nicht nur fiir die Beginen des Bistums
Littich, sondern auch schon fiir die Frauen in Deutschland und
Frankreich eintrat. Sicher ist jedoch, dafl die Entwicklung des

11 Osnabriicker Urkundenbuch 4, 430 Nr. 672.
12 Zum Folgenden vgl. J. Greven, Anfinge 40-53.
13 1b, 84-88.
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Beginentums maBigebend von den in Nivelles lebenden Frauen und
ihren geistlichen Fiihrern beeinflufit wurde4.

2. Lebensverbaltnisse und religiose Ziele der ersten Beginen

Jacob von Vitry hatte in personlicher Beziehung zu Maria von
Oignies gestanden. Sie hatte ihn veranlat, der Pariser Universitit
den Riicken zu kehren und Volksprediger zu werden. Im Prolog
zur Biographie seiner Lehrmeisterin!® gibt Jacob ein Bild der
Frauenbewegung in Liittich: Frauen aller weiblichen Stinde- Jung-
frauen, Witwen, Ehefrauen, sogar Ordensfrauen — haben teil an die-
ser Bewegung. Kennzeichen fiir die Zugehorigkeit ist allein die
religiose Lebensfithrung, nicht der Eintritt in eine Genossenschaft.
- Das Hauptziel dieser Frauen ist die Bewahrung der Keuschheit.
' AuBlerdem wollen sie in Armut leben und sich von ihrer Hinde
- Arbeit ernihren. Im Gegensatz zu den Hiretikern ihrer Zeit pflegen
| sie besonders die Verehrung der Eucharistie.

Jacob von Vitry hat selbst das Leben der Maria von Oignies als
beispielhaft fiir die Religiositit der Liitticher Frauen bezeichnet. Sie
wurde als Kind wohlhabender Eltern im Jahre 1177 in Nivelles
geboren. Mit vierzehn Jahren wurde sie bereits vermihlt. Beide
Eheleute verzichteten jedoch nach kurzer Zeit auf den ehelichen
Verkeht, verteilten ihr Vermogen an die Armen und zogen in das
Leprosenhaus Willambroux, um dort die Aussitzigen zu pflegen.
Maria verbrachte mindestens zwélf Jahre bei den Kranken. Einige
Jahre vor ihrem Tode begab sie sich nach Oignies an der Sambre.
Sie wollte vermutlich den vielen Pilgern ausweichen, die nach
Willambroux zogen, um sie zu sehen und zu verehren. In Oignies
befand sich ein kleines Chorherren-Priorat. Maria schlof3 sich dem
Konvent als Konverse an und bezog eine Zelle in der Nihe der
Klosterkirche. Ihren Lebensunterhalt erwarb sie sich durch Arbeit.
'Vom Bettel zu leben wire ihr zwar als vollkommenste Erfiillung
ihres Armutsideals erschienen, aber sie begriff, dal3 es ihr als Frau
nicht moglich war, dieses Ideal zu erfiillen. Sie erkannte klar die
Notwendigkeit der Volkspredigt zur Erhaltung der Rechtgliubig-
keit und zur Bekimpfung der Ketzer. Sie bemiihte sich daher,
Minner fiir die Seelsorge zu gewinnen.

14 H. Grundmann, Religitse Bewegungen des Mittelalters, Hildesheim 1961,
182.

15 Die Vita ist gedruckt in den Acta Sanctorum Junii, t. IV, 1867, 636-666;
Zusammenfassung des Prologs und der Biographie bei J. Greven, Anfinge
64—70, 89-109.
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Von dem Beginentum spiterer Zeit ausgehend, das von seinen
urspriinglichen religiosen Zielen abgewichen war, neigte man zeit-
weise dazu, soziologische und wirtschaftliche Aspekte libermilig
zu betonen'. Man kennzeichnete das Beginenwesen als eine Bewe-
gung irmerer Frauen, die wegen Minnermangel nicht heiraten
konnten und deshalb AnschluB3 und Versorgung suchten. Dagegen
ergeben die Quellen immer wieder einen ganz anderen Befund. Die
ersten Beginen waren vielmehr, wie Maria von Oignies, wohl-
habende Frauen, die auf die Ehe verzichteten, ihr Vermogen ver-
schenkten und freiwillig aus ihrem behiiteten Leben heraustraten,
um arm und ungesichert zu leben, wie es ihnen ihr religiGses Ideal
vorschrieb!”.

Auffallend ist die Ahnlichkeit der religiosen Bestrebungen der
Litticher Frauenwelt mit denen des Franziskus von Assisi und des
Dominikus einerseits, die die groBen Bettelorden griindeten, und
den hiretischen Albigensern andererseits, die gegen die Verwelt-
lichung der Kirche protestierten. Alle drei Bewegungen sind aus
gleichen religiosen Motiven und etwa zur gleichen Zeit, aber unab-
hingig voneinander entstanden. Wihrend Beginen und Bettelorden
die Anerkennung der Kirche erstrebten, glaubten die Albigenser,
ihr religioses Leben nicht mehr innerhalb der Kirche verwirklichen
zu konnen. Ein groBer Teil der frommen Frauen schlof3 sich spiter
den Bettelorden an. Wie sehr die Ahnlichkeit ihrer religiosen Ziele
mit denen der Albigenser die Beginen in Gefahr brachte, mit den
Hiretikern in einem Atemzug genannt und verfolgt zu werden,
zeigt eine nihere Betrachtung des Namens «Beginen».

3. Die Bezeichnung « Beginen»

Die Streitigkeiten um die Entstehung des Beginenwesens haben
sich immer wieder an der Deutung des Namens entziindet. Die Vor-
stellung, die Bezeichnung miisse von dem Namen des Griinders ab-
geleitet sein, fithrte zu verschiedenen Hypothesen tiber die Anfinge
der Beginen. Am lingsten gehalten hat sich von allen die Meinung,
der Liitticher Priester Lambert le Begue (= der Stammler) habe das
Beginenwesen ins Leben gerufen. Man versuchte auch der Bezeich-
nung «Beginen» auf etymologischem Wege beizukommen. Hier
erwies sich die Ableitung von englisch to beg (= bitten, betteln)

16 Vgl. z.B. P. Norremberg, Frauenarbeit und Arbeitserziehung in der deut-
schen Vorzeit in: Vereinsschriften der Gorresgesellschaft, Koln 1888, soff.
und K. Biicher, Die Frauenfrage im Mittelalter, Tiibingen 1882.

17 Vgl. dazu Grundmann, Religiose Bewegungen 186-198.
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am durchschlagskriftigsten. ]J. Greven konnte nachweisen, daf}
Lambert nicht an der Entstehung des Beginenwesens beteiligt war.
Er hilt es dennoch fiir méglich, da3 der Priester der Bewegung den
Namen gegeben hat’8,

Im Prolog zur Vita der Maria von Oignies spricht Jacob von
Vitry von Anfeindungen, die die frommen Frauen von einflul3rei-
chen Gegnern — vermutlich von Vertretern des Klerus — zu ertragen
hatten. Dieboswilligen Verdichtigungen zeigten sich unter anderem
daran, daf3 den Frauen beleidigende Namen beigelegt wurden. Jacob
nennt die Namen nicht, er erzahlt jedoch an anderer Stelle, daf3 ein
Zisterziensermonch wegen dieser Bezeichnungen an den Frauen irre
wurde und vom hl. Geist iiber ihre Treue im Glauben belehrt wer-
den muBte. Es liegt nahe zu vermuten, dal3 die krinkenden Namen,
die man den Frauen anhingte, den Vorwurf der Ketzerei enthielten.
Einer dieser Schimpfnamen war vermutlich die Bezeichnung «Be-
ginen». Zuerst ist das Wort gleich mehrere Male belegt in den Fort-
setzungen zur Konigschronik des Rainald von Dassel, und zwar in
seiner minnlichen Form «Beggini»; es dient zur Bezeichnung der
hiretischen Albigenser?®. Lambert le Begue (T 1197), der gegen die
Sittenlosigkeit und Simonie des Litticher Klerus ins Feld zog, war
der Ketzerei angeklagt und starb, bevor seine Rehabilitierung im
Bistum Liittich bekannt werden konnte. Da die Bezeichnung «Be-
ginen» zweifellos die Beschuldigung der Hiresie enthielt, neigt
Greven zu der Auffassung, dal3 der feindlich gesinnte Klerus die
Frauen, deren Religiositit manches mit der von Hiretikern gemein
hatte, sehr wohl mit dem Namen des jiingst verstorbenen Ketzers
beschimpft haben konnte. J. van Mierlo bestitigt in seinen neueren
Deutungsversuchen den Befund Grevens in seinen Grundziigen,
hilt aber die Bezeichnung «Beginen» fiir eine Verstiimmelung des
Ketzernamens « Albigenses »%°. Spiter geriet der schmachvolle Sinn
des Namens in Vergessenheit, so daf3 er bald von den Beginen selbst
gebraucht wurde.

4. Die Beginen und die Orden der Pramonstratenser und Zistergienser

Entstehung und Entwicklung des Beginenwesens hingen eng zu-
sammen mit der Haltung, die die Orden der neuen Bewegung gegen-
iiber einnahmen. Um sich vor Angriffen zu schiitzen und um eine

18 Greven, Anfinge 70-83.

18 Chronica regia Coloniensis, hg. von G. Waitz in: Scriptores rerum Germa-
nicarum in usum scholarum, Hannover 1880, 185, 229, 233, 234.

20 ], v, Mierlo, De bignaam van Lambertus li Beges en de vroegste beteekenis
van het woord Begijn (Verslagen en Mededeelingen 1925, 424f.) (zit. nach
Grundmann, Religiose Bewegungen 181 A. 20).
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geregelte Seelsorge zu empfangen, versuchten die Frauen, sich
einem approbierten Minnerorden anzuschlieBen. Maria von Oignies
hat aus diesen Griinden in der Nihe eines Chorherren-Priorates ge-
lebt. Im 12. Jahrhundert nahm sich der Praimonstratenserorden der
Beginen an®. Es entstanden Doppelkloster, in denen die Frauen mit
den Kanonikern unter einem Dach lebten. Diese Einrichtung, die
eine intensive Seelsorge der Frauen garantierte, hitte sich vielleicht
bewihrt, wenn die Anzahl der zusammenstromenden Frauen nicht
jedes Mal3 uberstiegen hitte. Sie stand bald in keinem Verhiltnis
mehr zu der Anzahl der Kanoniker. Der Orden versuchte deshalb
bald die Lasten abzuwerfen, die die seelsorgerische Betreuung der
Frauen mit sich brachte. Nach langen Auseinandersetzungen erhielt
er am 13. Mai 1198 von Papst Innozenz III. die Bestitigung, dal3 er
nicht mehr verpflichtet sei, irgendeine weibliche Person als Ordens-
frau oder Konverse aufzunehmen?.

Daraufhin wandten sich die Frauen dem Zisterzienserorden zu?®,
Dieser iibernahm zunichst bereitwillig die neue Aufgabe, sorgte fiir
die Inkorporation bestehender Frauengemeinschaften in den Orden
und betrieb die Griindung neuer Frauenkloster. Aber auch der
Zisterzienserorden konnte dem Andrang der Frauen nicht Herr wet-
den. Die Seelsorge fiir all die vielen Frauen, deren Zahl noch stindig
im Steigen begriffen war, lenkte die Monche von den primiren
monastischen Zielen des Otdens ab. Bald ergriffen die Zisterzienser
die gleichen MaBnahmen wie einst die Primonstratenser. Auf dem
Generalkapitel des Ordensim Jahre 1228 wurde unter strenger Strafe
verboten, neue FrauenklGster zu griinden oder bereits bestehende
dem Orden einzugliedern24.

5. Die Entstehung eines selbstindigen Beginentums

Die Folge war, daf3 selbstindige Beginenhiuser entstanden, die als
neue religiose Gemeinschaften auftraten und nicht mehr nur als
Vorstufen zur Griindung von Klostern nach bestehenden Regeln
erschienen. Die erste Nachricht iiber selbstindige Beginengemein-
schaften findet sich in einem Briefe des Jacob von Vitry, in dem
er berichtet, daB3 er fiir die frommen Frauen im Bistum Littich
und auch fiir die in Frankreich und Deutschland die pipstliche Et-

# Greven, Anfinge 111-119.

2 Aug. Potthast, Regesta Pontificum Romanotum 1, Nt. 1168.

2 Greven, Anfinge 119—131; Grundmann, Religiose Bewegungen 203-208.
# J.-M. Canivez, Statuta capitulorum generalium Otrdinis Cisterciensis 2 in:

Bibliothéque de la Revue d’histoire ecclesiastique fasc. 10, Louvain 1934, 68
Nr. 16.
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laubnis erwirkt habe, in Hiusern zusammenzuwohnen und sich
gegenseitig zur Tugend zu ermahnen??, das hei3t wohl, ein religioses
Leben zu fihren ohne Anlehnung an einen approbierten Orden. Es
ist offensichtlich, daB3 die ablehnende Haltung, die die Mdnnerorden
schlieBlich einzunehmen gezwungen waren, die Ausbildung eines
eigenstindigen Beginenwesens geftrdert hat. Greven hat fir den
Litticher Sprengel nachgewiesen, dal} es genau in der Zeitspanne ~
niamlich zwischen 1220 und 1230 — verstirkt in Erscheinung tritt, da
der Zisterzienserorden beginnt, seine weiblichen Mitglieder abzu-
stof3en?s.

6. Die Beginen und die Bettelorden

Die Untersuchungen Grevens schlieBen ab mit der Entstehung des
selbstindigen Beginentums. Um die Weiterentwicklung der Bewe-
gung um die Mitte und am Ende des 13. Jahrhunderts hat sich, von
deutschem Quellenmaterial ausgehend, besonders H. Grundmann
bemiiht??.

Die Geschichte des Beginenwesens im spiteren 13. Jahrhundert
ist einerseits bestimmt durch sein Verhiltnis zu den Bettelorden und
andererseits durch erste Verfallserscheinungen. Die neu entstande-
nen Bettelorden, die aus der gleichen religiosen Bewegung hervor-
gegangen waren wie die Beginen und die sichvon Siiden nachNorden
ausbreiteten, waren geeigneter als irgendein Orden vorher, die ihnen
entgegenflutende Frauenbewegung aufzufangen. Dominikaner und
Franziskaner wehrten sich zwar lange gegen die unvorhergesehenen
Verpflichtungen, aber sie kamen weder gegen die Frauen an, die sich
an sie herandringten, noch gegen die Kirche, die darauf bedacht war,
die Frauenbewegung durch Angliederung an die Bettelorden in ge-
regelte Bahnen zu lenken. Obwohl die beiden Orden immer wieder
geltend machten, dal3 die Seelsorge tiir die Frauen sie von ihrer
eigentlichen Aufgabe, der Predigt, abhalten wiirde, verfligte Papst
Innozenz IV. die Inkorporation fast aller Frauengemeinschaften, die
ihn darum angingen, in einen der beiden Orden. Die Inkorporations-
welle erreichte ihren Hohepunktin den Jahren 1245/46. Beide Bettel-
orden nahmen sich schliellich willig der Frauenseelsorge an, so daf3
sich zahlreiche einstige Beginengemeinschaften in Dominikanerin-
nen- und Klarissenkloster umwandelten. Obwohl diese bald hoff-
nungslos Uberfiillt waren und ihre Zahl die der Ménnerkloster tiber-

2 H. Boehmer, Analecten zur Geschichte des Franciscus von Assisi, Tibin-
gen 1930, 66.

% Greven, Anfinge 158.

27 Gtundmann, Religiése Bewegungen 170-354. .
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traf, war es nicht méglich, alle Frauen darin zu erfassen. Dominikaner
und Franziskaner interessierten sich iiberdies nur fiir solche Gemein-
schaften, die ein gewisses Vermogen nachweisen konnten, das ihren
Mitgliedern erlaubte, in strenger Klausur zu leben. Die Mehrzahl der
religios bewegten Frauen konnte diesen Bedingungen nicht nach-
kommen und erreichte daher die Eingliederung in einen der beiden
Orden nicht. Diese Frauen dringten sich dennoch um die Bettel-
monche, bevorzugten sie als Beichtiger und lieBen sich mit Vorliebe
in der Nihe ihrer Kloster nieder, so daf3 sie schlieB3lich einen lockeren
Anschluf3 an die Briider erreichten. Bald muf3ten die Bettelorden
eigene Beichtviter fiir die Beginen anstellen und Ma3nahmen gegen
allzu enge Bezichungen zwischen den Briidern und den Beginen
ergreifen®. Obwohl sich die Orden gegen die Belastungen durch die
Beginenseelsorge wehrten und der Weltklerus, die Beeintrichtigung
seiner Pfarreirechte fiirchtend, die Tendenzen der Beginen be-
kiampfte, blirgerte sich doch in der zweiten Hilfte des 13. Jahrhun-
derts tiberall ein, daB3 die Beginen hauptsichlich von Dominikanern
und Franziskanern betreut wurden?. In Koln und Littich zum Bei-
spiel wurden die Beginen den Dominikanern offiziell unterstellt3°. In
anderen Stidten verglichen sich Bettelorden und Weltklerus {iber
ihre Rechte und Kompetenzen in bezug auf die Beginen?®. Der An-
schluf3 an die Bettelbriider erlaubte den Beginen, ihre verschiedenen
Lebensumstinde weitgehend beizubehalten. Von frithester Zeit an
hatten sich in Deutschland keine groBBen, geschlossenen Beginenhofe
gebildet wie in Belgien, sondern kleinere, iiber die Stadt verstreute
Gemeinschaften. Manche Frauen versuchten auch, allein lebend das
religiose Ideal zu verwirklichen. Wohnte in einem Beginenhaus eine
groflere Anzahl von Frauen zusammen, so ergab es sich von selbst,
dal3 das Gemeinschaftsleben einer gewissen Regelung unterworfen
wurde. Es wurden Hausordnungen aufgestellt, auf die sich die Ein-
tretenden verpflichten muflten. Diese regelten unter anderem die
Vermogensverhiltnisse so, dall das Herumziehen und Almosen-
sammeln verhindert wurde und die Frauen eine gewisse Klausur ein-

8 Generalkapitel der Dominikaner Paris 1242: Monumenta ordinis Fratrum
Predicatorum historica 3, 1898, 26; Metz 1251: ib. 59.

* Ein anonymes Chronicon rhythmicum aus der Zeitum 1270 sagt allgemein:
per hos duos ordines Begine velantur. Monumenta Germaniae historica, Scrip-
tores 25, 1880, 358, Z. 383.

30 I.. Ennen/G. Eckertz, Quellen zur Geschichte der Stadt Kéln 2, Koln
1863, 445 Nr. 428.

3 In Basel zum Beispiel einigten sich das Petersstift und das Predigerkloster
iiber die Beginen. BUB 2, 41 Nr. 73.
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halten konnten®. Dariiber hinaus erwiesen sich die Regeln, die
Dominikaner und Franziskaner fiir Weltleute geschaffen hatten, als
geeignet zur religiosen Leitung der Beginen.

7. Die Regeln der Dominikaner und Frangiskaner fiir Weltleute

Die Briider beider Bettelorden trafen aufihren Predigtreisen durch
Italien auf zahlreiche religics bewegte Laien, die ihren weltlichen
Stand nicht aufgeben konnten oder wollten, sich aber dennoch zu
einem buBfertigen Leben hingezogen fiihlten®. Zum Teil hatten sich
diese Weltleute zu BuBBbruderschaften zusammengeschlossen. Durch
das Auftreten der predigenden Bettelmonche erhielt die BuBBbewe-
gung unter den Laien neuen Auftrieb und verstirkten Zulauf. Die
BuBbruderschaft der Romagna gab sich 1221, vielleicht auf Veran-
lassung der Franziskaner, ein Statut, das « Memoriale propositi fra-
trum et sororum de Poenitentia in domibus propriis existentium »,
das in der Folge auch von den meisten anderen Bruderschaften ange-
nommen wurde. Bulbriider und -schwestern lieBen sich mit Vorliebe
von den Bettelmonchen seelsorgerisch betreuen, die in ihren Volks-
predigten dhnliche religitse Ideale verkiindigten, wie sie selbst sie
pflegten. Anfangs war diese Beziehung jedoch so locker und unver-
bindlich, daf3 die Mitglieder einer BuBbruderschaft sich abwechselnd
je nach Gelegenheit bei den Dominikanern oder Franziskanern ihre
religiose Anleitung suchen konnten.

Es dauerte jedoch nicht lange, bis sich feste Parteien herausbilde-
ten, die sich bald auch gegenseitig bekdmpften. 1284 multe sich der
FranziskanerCaro als apostolischer Gesandter nach Florenz begeben,
um Streitigkeiten beizulegen, die zwischen den BuBbriidern und
-schwestern, die den Predigern anhingen und solchen, die den Min-
derbriidern verbunden waren, ausgebrochen waren. Sein Versuch,
beide Parteien auf eine von ihm redigierte neue Fassung des Memo-
riale zu verpflichten, zeigte keine groBen Wirkungen.

Nicht zuletzt waren die Orden selbst an der Kliarung der Verhilt-
nisse interessiert. 1285 verfalite der Ordensgeneral der Prediger,
Munio von Zamora, eine Regel fir alle BuB3briider und -schwestern,
die sich unter die Leitung der Dominikaner begeben wollten. Die
Munio-Regel fullt zwar auf der Fassung des Memoriale, die Caro
angefertigt hatte, ist aber in einigen wichtigen Vorschriften priziser

32 Vgl. die Statuten von Stralburger Beginenhdusern. Grundmann, Religicse
Bewegungen, 344—348.

3 Fur das Folgende vgl. G. G. Meerseman, Dossier de ’ordre de la pénitence
au XIIIe siecle, Fribourg 1961. In der Einleitung wird die Geschichte des
Ordens und seiner Regeln aufgezeigt. Im nachfolgenden «Dossier» sind zur
Dokumentation alle wichtigen Schriftstiicke ediert.
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als diese. Im Gegensatz zu Caro, der die Seelsorgefrage weitgehend
offen gelassen hatte, fordert Munio, daf3 alle BuB3briider und -schwe-
stern, die sich den Predigern unterstellen wollten, nur noch von die-
sen Seelsorge und Visitation empfangen sollten. An die Stelle der
sozialen Titigkeit, die das Memoriale den buBfertigen Laien vor-
schreibt, setzte Munio gemil den Zielen des Predigerordens die Ver-
pflichtung, die Glaubenswahrheiten zu verbreiten. So bewahrte er
seinen Orden davor, fiir die zahlreichen Finanzgeschifte, die die
sozialen Einrichtungen der BuBbriider mit sich brachten, Verant-
wortung libernehmen zu miissen. Papst Honorius IV. erteilte am
28. Januar 1286 den «Briidern und Schwestern von der Buf3e des hl.
Dominikus» die Exemption vom Interdikt. Die pdpstliche Appro-
bation erlangte die Munio-Regel erst am 26. Juni 1405 durch Papst
Innozenz VIIL

Die meisten BuBbruderschaften zogen es in der Folge vor, die
vagere Caro-Regel beizubehalten, die ihnen mehr Freiheiten bot,
ohne sie strikt den Mlnderbrudern zu unterstellen. Unter Papst
Nikolaus IV, der aus dem Franziskanerorden kam, erhielt eine Fas-
sung des Mcmonale von 1221 die pipstliche Bestangung“. In der
Bulle figuriert der hl. Franziskus als Griinder des Ordens von der
BuBle®s. Damit wird der vom Franziskanerorden verbreiteten Le-
gende Rechnung getragen, Franziskus habe drei Orden gegriindet,
nimlich auBler dem Franziskaner- und Klarissenorden den Otrden
von der BuBe fiir Weltleute. In der Regel Nikolaus’ IV. wird den
BuBbruderschaften der Raterteilt, sich an den Minoritenorden anzu-
gliedern, aber der Anschluf3 wird nicht strikt vorgeschrieben. Nach
und nach wurde diese Regel von fast allen BuBBbruderschaften akzep-
tiert, und fand so eine viel weitere Verbreitung als die Munio-Regel.

Die offiziellen Bezcichnungcn der Gesamtheit ihrer Anhanger
so sehr sie sich einbiirgerten, wurden immer wieder kritisiert. S1e
beinhalten filschlicherweise, da3 Franziskus die BuBgemeinschaften
ins Leben gerufen habe und lassen im unklaren tiber den laienhaften
Charakter der Kongregationen, die dieser Regel nachlebten. Fiir die
Gefolgschaft der Munio-Regel war die Benennung « 3. Orden des hl.
Dominikus » im 13. und 14. Jahrhundert vollig ungebriuchlich. Thr
offizieller Name, «Briider und Schwestern von der BuBle des hl.
Dominikus », erscheint zum erstenmal in der Bulle des Honotius IV.

Die Regeln beider Orden fiir Weltleute fanden auch im Norden
Anwendung, wo die religiose Laienbewegung in viel groBerem

% Meerseman p. 19 identifiziert diese Fassung mit der des Caro von 1284.
35 Bull. Francisc. 4, 94 Nr. 150.
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MaBe als im Siidden von dem weiblichen Geschlecht getragen
wurde. Der duBBere Druck der kirchlichen Instanzen und das eigene
Bediirfnis dieser religiosen Frauen nach Sicherung und Straffung
ihres lockeren Beginenstandes bewirkten, da3 die Mehrzahl sich auf
eine der Regeln verpflichtete. Auch hier gewann die Regel des Fran-
ziskanerordens sehr viel mehr Anhingerinnen als die des Domini-
kanerordens.

Die Vorschriften der Regeln waren, da sie fiir Laien bestimmt
waren, die ein Leben in der Welt mit einem Leben in der Bulle ver-
binden muBten, so weit gefal3t, dal sie den Beginen erlaubten, ihr
gewohntes Leben weiterzufithren. Die Regeln konnten sowohl von
Jungfrauen als auch von Ehefrauen und Witwen befolgt werden.
Einzelbeginen und Beginengemeinschaften konnten sie einhalten.
Ohne Schwierigkeiten palten sie sich den hauseigenen Statuten an,
die manchen Beginengemeinschaften von ihren Griindern auferlegt
waren. Durch ihr Geliibde waren regulierte Beginen kaum mehr
gebunden als andere. Zwar war es nur méglich, eine Regel aufzu-
geben beim Eintritt in einen «hoheren Orden», das heilit in ein
richtiges Kloster?$, aber da sie sich innerhalb jedes weiblichen Stan-
des befolgen lieBen, war es nicht schwer, sie fiir die Dauer des Lebens
beizubehalten.

8. Beginen und Terziarinnen

Da die regulierten Beginen nicht anders lebten als die iibrigen, fiel
es schon den Zeitgenossen schwer, Unterschiede zwischen ihnen zu
erkennen. Aus diesem Grund waren die regulierten Beginen ebenso
wie die anderen den Verfolgungswellen ausgesetzt. Dabei entziin-
deten sich die Auseinandersetzungen besonders an den Beginen, die
der 3. Regel des Franziskus folgten, den Terziarinnen. Sich auf ihre
approbierte Regel berufend, betonten diese ihren ordensmiBigen
Stand und setzten sich im Verein mit ihren geistlichen Vitern, den
Franziskanern, gegen die Verfolgungen heftig zur Wehr. Im Basler
Beginenstreitdes 15. Jahrhunderts warf der Beginengegner Mulberg
den Terziarinnen vor, daf3 sie doch eigentlich nicht anders leben
wiirden als die ibrigen Beginen und wie diese nur Laien wiren. Ihre
3. Regel sei zwar vom Papst approbiert, aber nicht als Ordensregel,
sondern als bewzhrte Lebensform??.

Wenn der Unterschied zwischen Beginen- und Terziarinnenstand
in der Wirklichkeit auch verschwommen und umstritten war, so

38 Ib. 2. Kap.; Munio-Regel, 5. Kap., vgl. Meerseman, 2.2.0. 147.
37 Wurstisen, Basler Chronik, 206; vgl. unten p. 33.
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mul3 doch versucht werden, aus der beschriebenen Entwicklung
der Regeln fir Weltleute, aus ihrer Anwendung in der Praxis, De-
finitionen der Begriffe « Beginen » und « Terziarinnen » zu gewinnen.

Beginen sind fromme Frauen, die ein religioses Leben fiihren,
ohne sich einer Klostergemeinschaft oder einem Ordensverband an-
zuschlielen. Terziarinnen sind Beginen, die ein religiéses Leben mit
Hilfe der Drittordensregel der Franziskaner verwirklichen wollen.
Die Bezeichnung «Beginen » ist also der Uberbegriff und darf auch
zur Benennung der Terziarinnen angewendet werden, dagegen ist
die Bezeichnung « Terziarinnen» einer bestimmten Beginengruppe
vorbehalten. Fiir die den Predigern unterstellten Beginen wurde im
Mittelalter die Bezeichnung «Terziarinnen» nicht verwendet. Fir
sie gebraucht man daher richtiger dieBenennung «Predigerbegineny.

9. Vagierendes Beginen- und Begardentum

Die meisten Beginen nahmen die Vorteile wahr, die ihnen der
AnschluB} an einen der Bettelorden bot und sicherten sich dadurch
gewisse Anerkennung und zeitweisen Bestand. Auch die Begarden,
diein viel geringerer Zahl auftraten als die Beginen, entschlossen sich
zum grofiten Teil, in der Gefolgschaft der Bettelorden zu leben.
Einige Begardengemeinschaften nahmen ebenfalls die 3. Regel des
Franziskus an. Aulerhalb dieser mehr oder minder geordneten For-
men des Beginen- und Begardenwesens gab es immer noch Minner
und Frauen, die es vorzogen, herumzuziehen und ihren Lebensunter-
halt durch Betteln statt durch Arbeiten zu verdienen. Die vagieren-
den Beginen und Begarden wurden von der Kirche nie inirgendeiner
Form akzeptiert. Die Vorwiitfe dagegen waren fast immer die glei-
chen: diese Minner und Frauenlebten, obwohl sie arbeitsfahig wiren,
von Almosen, sie nihmen es nichtallzu genau mitihren Keuschheits-
geliibden, sie hitten fiir alle Ketzereien ein offenes Oht. Die Syno-
dalgesetzgebung traf immer wieder MaBnahmen gegen die herum-
wandernden Religiosen®, die hirtesten in den ersten Jahren des
14. Jahrhunderts. Den Anfang machte 1307 mit dem Verbot der
herumziehenden Beginen und Begarden die Kélner Synode. Die
Anschauung, diein manchen Beginen- und Begardenkreisen gepflegt
wurde, ihre Lebensweise fithre zur Siindlosigkeit und entbinde sie
dadurch vom Gehorsam gegen die Kirche, wurde als ketzerisch ver-
worfen®. 1310 schritt die Mainzer Synode gegen die Beginen und
Begarden ein und untersagte ihnen, 6ffentlich oder im geheimen zu

% Vgl. H. Grundmann, Religiose Bewegungen 353, 389ff., 433ff.
% J. Hartzheim, Concilia Germaniae 4, 1760, 100ff.
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predigen®?. Das Argernis, das das verdorbene Beginen- und Begat-
dentum bei den kirchlichen Instanzen erregte, fithrte zur allgemeinen
Aufhebung des Beginenstandes auf dem Konzil zu Vienne 1311/12.
Vermutlich wurde die Verfiigung auf Antrag der deutschen Bischofe
getroffen. Diese MaBBnahme bedeutete jedoch keineswegs das Ende
des Beginen- und Begardenwesens.

I1. Vorbemerkung: Zur Arbeit iiber das Basler Beginenwesen

1. Literatur diber die Basler Beginen

Das Basler Beginenwesen ist noch nie in einer eigenen Arbeit be-
handelt worden, obwohl schon Rudolf Wackernagel in seiner Ge-
schichte des Basler Barfiilerklosters auf dieses Thema hingewiesen
hat. Im Zusammenhang mit anderen Forschungen iiber die Ge-
schichte der Stadt Basel sind jedoch Autoren auf die Beginen einge-
gangen. So bietet Daniel Albert Fechter in seiner Topographie der
Stadt Basel in der Aufsatzsammlung «Basel im vierzehnten Jahrhun-
dert», Basel 1856 (zit. Fechter) eine knappe Zusammenstellung der
Beginenhiuser. Auf sie gehe ich in der Vorbemerkung zur Liste der
Beginensamnungen im Anhang niher ein. Eingehender befaf3t sich
Rudolf Wackernagel in seiner vierbindigen Geschichte der Stadt
Basel, Basel 1907-1924 (zit. Wackernagel, Stadt Basel), mit dem
Beginentum und seiner Geschichte in dieser Stadt. Wie seine wert-
vollen Anmerkungen zeigen, hat R. Wackernagel einen betricht-
lichen Teil des Quellenmaterials gekannt und bearbeitet. Schon 1894
hatte er in der Geschichte des Basler BarfiiBerklosters, geschrieben
fiir das Festbuch zur Eroéfinung des Historischen Museums (zit.
Wackernagel, BarfiiBerkloster), auf die Schwestern der 3. Regel und
ihre Beziehung zu den Barfiilern aufmerksam gemacht. Ausfiihr-
licher stellt Georg Boner in der Geschichte des Basler Predigerklo-
sters, erschienen in Basel 1935 (zit. Boner), die Lebensverhiltnisse
der Beginengruppe dar, die den Dominikanern angeschlossen war.

Das Ziel der genannten Arbeiten ist es, soweit es inihrem Rahmen
nétig ist, einen Uberblick iiber die Beginenwelt Basels oder tiber eine
Beginengruppe zu geben. Das besondere Interesse des Geschichts-
forschers haben natiirlich die beiden Basler Beginenkimpfe des 14.
und 15. Jahrhunderts erregt. Die spezielle Literatur dariiber istinden
betreffenden Abschnitten angefiihrt (2. und 4. Abschnitt des II1.Ka-
pitels).

40 Th, 200ff.
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2. Quellen 3u den Basler Beginen

Die Beginen bildeten keine in sich geschlossene Gemeinschaft wie
etwa ein Kloster, sondern wohnten einzeln oder gemeinsam in zahl-
reichen Hausern. Da sie keinem eigentlichen Ordensverband ange-
horen mullten, konnten sie sich an verschiedene Kloster der Stadt
anlehnen. Die mannigfachen Bindungen der Beginen spiegeln sich
noch heute in der Streulage der Quellen. Obwohl in der Abteilung
«Beginen » am Basler Staatsarchiv die Mehrzahl der Beginenurkun-
den enthalten ist, finden sich doch fast in jedem Klosterarchiv Doku-
mente, die Beginen oder Beginenhiuser betreffen. Auch in den
stadtischen Quellen haben die beweglichen und ungebundenen Be-
ginen einen groBeren Niederschlag gefunden als zum Beispiel die
Nonnen der Basler FrauenklGster.

Angesichts eines Quellenmaterials von so groBer Streubreite, bei
dessen Durchsicht man sich von vorneherein beschrinken mufite,
mag es von Nutzen sein, liber die an Ort und Stelle angefithrten Be-
lege hinaus einen zusammenhingenden Uberblick iiber die haupt-
sachlich benutzten Abteilungen des Basler Staatsarchivs zu geben
und mitzuteilen, wie bei der Durchsicht vorgegangen wurde.

Das wichtigste und ergiebigste Material sind die iiber 300 Beginen-
urkunden (zit. Beg.). Bis zum Jahre 1300 einschlieBlich druckt sie
das Basler Urkundenbuch ab (zit. BUB). In der Abteilung « Beginen-
urkunden » werden sowohl Urkunden der BarfiiBerbeginen als auch
der Predigerbeginen aufbewahrt. Man fragt sich, wie sie in einer
Abteilung zusammenkommen konnten. Bei der Aufhebung der
Beginensamnungeri am Anfang des 15. Jahrhunderts fielen mit eini-
gen Ausnahmen dieGiiter der Predigerbeginen an dasSpital (zit. Sp.),
die der Barfiilerbeginen zunichst an die BarfiiBer. Im Jahre 1447
ging, anliBlich des Ubertritts der BarfiiBer zur Observanz und
der damit verbundenen BesitzentduBerung, der Besitz der Bar-
filerbeginen zusammen mit dem ihrer ehemaligen Oberen ebenfalls
an das Spital iber. Mit diesen Giitertranslationen war immer auch
die Ubetlassung der Urkundenverbunden. 18 56 wurden dieBeginen-
urkunden aus dem Spitalarchiv ausgeschieden. Dabei wurden die
Stiicke verschiedener Herkunft zu einer Abteilung «Beginen» ver-
einigt.

Eine genaue Untersuchung aller Dorsalnotizen hitte vielleicht
zur Kldrung der Frage beigetragen, ob die Beginenurkunden vor der
Aufhebung der Samnungen in den einzelnen Beginenhiusern oder
inden Archiven der Barfiiler und Prediger auf bewahrt worden sind.
Sie muBite hauptsichlich deshalb zuriickgestellt werden, weil dhn-
liche Arbeiten tiber die Archive der BarfiiBer und Prediger noch aus-
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stehen und daher die nétigen Vergleichsmoglichkeiten fiir die Begi-
nenurkunden gefehlt hitten. Eine lange Reihe von Stichproben an
Urkunden der 3. Regel, bei der man am ehesten an die Fithrung eines
eigenen Archivs denken konnte, zeigte keine auffallenden Gemein-
samkeiten in den Dorsalnotizen.

Da die Barfiiler und Prediger die bevorzugten Seelsorger der
Beginen waren, befindet sich in ihren Archiven besonders viel Mate-
rial. Das im Predigerarchiv enthaltene (zit. Pred.) hat Boner gesehen
und fiir die Abschnitte seiner Arbeit, die von den Beginen handeln,
ausgeschopft. Im Barfiilerarchiv (zit. Barf.) erwiesen sich die beiden
Kopiare D und E als ergiebiger als der Urkundenbestand, da sie die
giitergeschichtlichen Vorginge vollstindiger tiberliefern. In D sind
die Abschtiften der Urkunden enthalten, die den Giiterbesitz des
Klosters in der Stadt betreffen, in E die Abschriften iber den Besitz
auf dem Land.

In den anderen Klosterarchiven sind die Nachrichten tber die
Beginen vereinzelter. Es war daher angemessen, sich im wesentlichen
auf die Urkunden zu beschrinken und diese anhand der Regesten
durchzuarbeiten. Ein Personenregister zu den Klosterregesten, das
die ErschlieBung des Materials wesentlich erleichtert, ist in Bearbei-
tung. Es erfal3t bis jetzt die Kloster, deren Name mit den Buchstaben
A bis K beginnt, also St. Alban (zit. Alb.), das Augustinerkloster
(zit. Aug.), St. Clara (zit. Cl.), das Domstift (zit. Ds.), Gnadental
(zit. Gn.), die Kartause (zit. Kart.) und Klingental (zit. Kl.). Das
Personenverzeichnis steht noch aus zu den Regesten von St. Leon-
hard (zit. Lh.), Maria Magdalena (zit. MM.) und St. Peter (zit. Pet.).

Von den stidtischen Quellen kommen als Fundgruben vor allem
die stddtischen Urkunden (zit. st. Urk.) und die Abteilung des Ge-
richtsarchivs in Betracht, die vor der Aufhebung der Beginenhiuser
(1411) einsetzt, ndimlich die Urteilsbiicher des Schultheilengerichts
von GroBbasel (zit. Ga. A).

Zu erwihnen ist auch das Historische Grundbuch der Stadt Basel
(zit. HGB), fiir das ein grofler Teil der Basler Archivalien ausgezogen
worden ist. Es diente vor allem zur Lokalisierung der Beginenhiuser
und -wohnungen, konnte aber auch andere wertvolle Hinweise ver-
mitteln.

In der Handschriftenabteilung der Universititsbibliothek Basel
liegt vor allem Material zu dem groBen Beginenstreit des 15. Jahr-
hunderts. Dieses ist im 4. Abschnitt des ITI. Kapitels angefihrt. Dar-
iber hinaus enthalten Wurstisens Analecta (zit. Wurst. Anal.) niitz-
liche Angaben zu den Beginen im allgemeinen, wenn auch in den
meisten Fillen die Quellen, die Wurstisen ausgezogen hat, aufgefun-
den sind und direkt zitiert werden kénnen.
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3. Zum vorliegenden Aufsaty

Auf die Beginen wurde ich zum erstenmal aufmerksam wihrend
der Arbeit an meiner Dissertation tiber das Klarissenkloster Gnaden-
tal in Basel (Quellen und Forschungen zur Basler Geschichte 3,
Basel 1969). Da die Barfuller die geistlichen Betreuer der Gnaden-
taler Nonnen waren, war es naheliegend, im Barfiilerarchiv nach er-
ginzenden Quellen zur Geschichte des Gnadentalklosters zu suchen.
Das Ergebnis fiel fiir Gnadental diirftig aus, dagegen stie ich stindig
auf Sticke, die die Beginen betreffen.

Spiter tibernahm ich den Auftrag, die Beginen von Basel fiir die
Helvetia Sacra zu bearbeiten. Da tiber das Thema bisher kaum Untet-
suchungen angestellt worden sind, fand ich eine Menge unbekanntes
Quellenmaterial. Dieses hitte sich im Rahmen des Handbuches Hel-
vetia Sacra, dessen Ziel es vor allem ist, dieBiographien der Vorsteher
der einzelnen kirchlichen Institutionen zu erarbeiten, nicht verwet-
ten lassen. Ich bin daher Herrn Professor Dr. A. Bruckner, dem Lei-
tet der Helvetia Sacra, dankbar fir seine Erlaubnis, Ergebnisse mei-
ner Forschungen tiber die Beginen auch auBBerhalb des Handbuches
zu veroffentlichen. Ich moéchte Herrn Professor Dr. A. Bruckner an
dieser Stelle auflerdem fur sein Interesse danken, mit dem er die Ent-
stehung dieses Artikels verfolgt hat, und fiir manchen wissenschaft-
lichen Rat, den er mir erteilt hat.

Gemil den beschriebenen Ansitzen stehen die mit den Barfillern |

verbundenen Beginen, die Mitglieder der 3. Regel des hl. Franziskus,
im Mittelpunkt der Darstellung. Dieses Vorgehen wird auch dadurchi

nahegelegt, daB3 die BarfiiBerbeginen den Predigerbeginen zahlen-

miBig tibetlegen waren und in Basel die aktivere Rolle spielten.

Um eine rasche Ubersicht zu ermdglichen und den Textteil von
Einzelbeschreibungen zu entlasten, sind die Biographien der Regel-
meisterinnen, die Darstellungen derEHEETnEn Beginensamnungen,
II’i‘r"'Giundungsurkunden und das Verzeichnis der Basler Beginen
in einem Anhang Zusammc__ncrestellt Wihrend im Anhang eine Art
Bestandsaufnahme des Basler Beginenwesens durchgefiihrt ist, bleibt
der Text soweit wie moglichder zusammenhingenden Untersuchung
vorbehalten. Dabei liegt der Schwerpunkt entsprechend der Quel-
lenlage mehr auf der wirtschaftlichen und personellen Struktur des
‘Begmenwesens als auf der Geistesgeschichte.” ™

“Forschungen iiber die Beginenverfolgungen wiirden niher an die
geistesgeschichtliche Entwicklung des Basler Beginentums heran-
fihren. Det Umgang mit den Quellen und der Literatur zu denbeiden
Basler Beginenkimpfen zeigte bald, daf3 die baslerischen Quellen
durch auBerbaslerische erginzt werden miissen, um gréflere Zusam-

|

‘ .
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menhinge zu erkennen und daB das Ergebnis dieser Forschungen
eine eigene groBBere Darstellung wire. Den Beginenstreitdes 15. Jahr-
hunderts, derin Verbindung mit dem fritheren gesehen werden muf,
hat sich Jean-Claude Schmitt, Colmar, Schiiler der Ecole des Chartes,
zum Thema fiir seine Dissertation gewihlt. Im Rahmen der vorlie-
genden Arbeit beschrinke ich mich, die vorhandene Literatur tiber
die Beginenkimpfe zusammenzufassen.

Zum Schluf3 mochte ich noch die wichtigsten Arbeiten tiber das
Beginenwesen anderer Stidte erwihnen, die ich hinzugezogen
habe, um eine Vergleichsmoglichkeit fir das Basler Material zu
haben, obwohl die Beginenin den einzelnen Stddten sehr verschieden
organisiert waren. Uber die K&lner Beginen hat Johannes Asen ge-
arbeitet: Die Beginen in K6ln, Annalen des historischen Vereins fiir
den Niederrhein, Heft 111, 81-180; Heft 112, 71-148; Heft 113,
13—96, Disseldorf 1927/28 (zit. Asen, H. 111fL.). Eva Gertrud Nex-
mann behandelt vor allem die Mainzer Beginen in ihrer Dissertation
«Rheinisches Beginen- und Begardenwesen», Meisenheim 1960
(zit. Neumann). Fiir StraBburg liegen zwei Arbeiten vor, nidmlich
die iltere von Charles Schmidt, Die Stralburger Beginenhduser im
Mittelalter, Alsatia. Beitrige zur elsissischen Geschichte, Sage, Sitte
und Sprache, hg. v. A. Stober, Milhausen-Basel 1861 (zit. Schmidt)
und die jiingere von Dayton Phillips, Beguines in medieval Stras-
burg. A study of social aspect of beguine life, Stanford University,
California 1941 (zit. Phillips). Leider fehlen bis jetzt ahnliche Unter-
suchungen flir nihergelegene Stidte, wie z.B. Freiburg i.Br. und
Bern. Allerdings haben dort die Beginen nie die Stirke und Bedeu-
tung erlangt wie in den Bischofsstidten Basel, Stralburg, Mainz und
Kéln. ' '

III. Die Geschichte des Beginenwesens in Basel

1. Die Friihgeit von ca. 1250 bis 1316
Die ersten Beginen in Basel

Die Beginen von Basel werden zum erstenmal urkundlich faBbar
in einem Vergleich vom 11. Juli 1271, den das Stift St. Peter und das
Predigerkloster Giber die Zahlung des kanonischen Drittels abschlie-
Ben und in dem sie ihre Amtsbefugnisse gegenseitig abgrenzen.
St. Peter erklirt sich u.a. damit einverstanden, dal3 die Beginen seines
Kirchspiels («mulieres quoque religiose, que dicuntur begine ») bei
den Predigern kommunizieren diitfen. Die Frauen werden jedoch
dazu angehalten, an Weihnachten, Ostern und Pfingsten ihre Pfarr-
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kirche aufzusuchen und dort ihre Opfer zu entrichten!. Dal} die
Beginen ein Objekt der Auseinandersetzung zwischen den Kanoni-
kern von St. Peter und den Predigern bilden konnten, 1483t darauf
schlieBen, daB3 1271 schon eine gréBere Anzahl dieser Frauen in der
Pfarrei St. Peter gewohnt haben muf3, und daB ihr erstes Auftreten
gewisse Zeit vorhetr anzusetzen ist. Im allgemeinen erscheinen die
Beginen erst dann in den Urkunden, wenn sie eine gewisse Bedeu-
tung im stidtischen Leben gewonnen haben?. Die Colmarer Annalen
erzihlen, daf3 sichin Basel 1282 eine Begine erhingt habe, die dreif3ig
Jahre das Beginengewand getragen habe3. Will man dem Annalisten
Glauben schenken, so mufl man annehmen, dall um 1250 schon
Beginen in Basel gelebt haben. Die Begine Lieba, die 1280 in der
Nihe des Barfulerklosters wohnt, ist die erste dieser Basler Frauen,
die mit Namen bekannt ist%. In der Folge begegnen sie uns regel-
miBig, meist im Zusammenhang mit Vergabungen an die Prediger
oder Barfiiler. Sie wohnten einzeln oder in kleinen Gruppen und
bevorzugten Hiuser in der Nihe der Bettelordenskloster.

Die Bezeichnung fiir diese Frauen in den Urkunden lautet in der
frithen Zeit meist «conversa », seltener «soror » und «begina ».

Da sich das Beginentum von Norden aus dem Rhein entlang stid-
wirts ausbreitete, wurde Basel von der Bewegung etwas spiter er-
reicht als nordlicher gelegene Rheinstiddte. In K6ln werden die ersten
Beginen schon 1223 erwihnt, dies ist zugleich der erste Beleg fiir
Beginen auf deutschem Boden?®. 1259 findet sich in Mainz die erste
beginenartige Gemeinschaft, doch ist das Beginentum in dieser Stadt
sicher ilter®. In Stralburg begegnen die ersten Schwestern 12467.
Wihrend inall den genannten Stiadten die Beginen schonin der ersten
Hilfte des 13. Jahrhunderts nachweisbar sind und zum Teil auch
schon Samnungen bildeten, 146t sich ihr Erscheinen in Basel kaum
vor 1250 ansetzen. Die Griindung der ersten Basler Samnung fillt
erst in das letzte Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts.

Abusbreitung und erste Gemeinschaftsbildungen

Nachdem die Beginenbewegung in Basel einmal Ful} gefal3t hatte,
gewannen ihre Mitglieder rasch eine starke Position. Sind fiir die

1 BUB 2, 41 Nr. 73.

? Monumenta Germaniae historica, Scriptores 17, 209.

* H. Grundmann, Zur Geschichte der Beginen im 13. Jahrhundert in: Archiv
fur Kulturgeschichte 21, 1931, 298.

{ Beginenliste im Anh., Nr. 1.

> Asen H. 111, 85-87.

¢ Neumann 23, 37.

? Schmidt 159.
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Jahre von 1280 bis 1290 nur acht Beginen bekannt, so vervierfacht
sichihre Zahl bereits im folgenden Jahrzehnt und bleibt bis zum Aus-
bruch der Beginenverfolgungen konstant®. In diesen Zahlenverhilt-
nissen spiegelt sich die erste Bliite des Basler Beginenwesens.

Frith schlossen sich Frauen zu kleinen Gruppen zusammen. Die
Beginen Willa, Gisela von Wallis und Hemma von Zofingen, die
1290 die Schenkung der Begine Gisela von Weillenburg an die Predi-
ger bezeugen, wohnten vermutlich zusammen mit ihr in dem ver-
gabten Haus®. Die Beginen Gisela Linderin, Hemma von Altkirch
und Heilwig Schusselerin treten mehrmalszusammenauf, zumersten-
malim Jahre 130010 1306 verleiht das St. Leonhardsstift ein Haus an
die Conversen Margarethe Bechrerin, Beatrix von Neuenburg, Bene-
dicta von Hagental und Katherina von Pfirt!t. Mehrmals lassen sich
auch Verwandte antreffen, die als Beginen beieinander wohnen, so
schon 1308 am Barfiilerplatz die « Linsinae sorores » 2. 1312 vergabt
die Begine Ita Pfirterin dem Klarissenkloster Gnadental ein Haus
unter der Bedingung, dal3 es den oberen Teil Beginen tiberldf3t, die
tiir die Minderbriider waschen und ndhen. Solche Gruppenbildun-
gen konnen Ansitze zu organisierten Samnungen sein. Die lose
Beginengruppe ist neben der Einzelbegine und der geregelten Sam-
nung jedoch auch eine selbstindige Form des Beginenwesens, die in
Basel bis zuletzt immer wieder nachzuweisen ist.

Zwischen 1290 und 1293 entstand in Basel als Griindung eines
Bischofs aus dem Franziskanerorden, Konrads von Toul, die erste
organisierte Beginensamnung!?. 1302 erfolgte mit wirtschaftlicher
Hilfe des Klarissenklosters Alspach, vermutlich auf Veranlassung
des BarfiiBerklosters, die Griindung des zweiten Beginenhauses?s.
Da fir die verhdltnismillig groBe Anzahl von Beginen nur zwei
Samnungen zur Verfiigung standen, in die sie eintreten konnten?'s,
kann man schlieBen, daBl in der frihen Zeit die einzelnen und in
Gruppen lebenden Beginen die in den Samnungen wohnenden bei
weitem an Zahl ubertrafen. Das Bediirfnis, das individuellere Leben
aufzugeben und sich in Gemeinschaften zu organisieren, war in der
Frithzeit geringer und wuchs erst mit den bitteren Erfahrungen der
Beginenverfolgungen. Bis zur Griindung des dritten Schwestern-

8 Vgl. unten p. 42.

® Beginenliste im Anh. Nr. 5-8.

1 Th, Nt 17, 34, 35

11 Ib. Nr. 52—-54.

12 Tb. Vorbemerkung.

13 Tb. Nr. 33.

14 Liste der Beginensamnungen im Anh. Nr. 1.
15 Ib. Nr. 2.

16 Vgl. unten p. 42.
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hauses im Jahre 1327 vergingen fiinfundzwanzig Jahre. Inzwischen
wurden die Beginen von schweren Verfolgungen heimgesucht, die
der Ausbreitung und der Entwicklung ihres religiosen Standes hin-
derlich waren.

2. Die Beginenverfolgung von 1318 bis 1321

Papst Clemens V. verbot auf dem Konzil von Vienne 1311/12 den
Beginenstand. Als Begriindung fur diese scharfe Mafinahme wurden
vor allem die hidretischen Neigungen der Beginen und Begarden an-
gegeben. Gewisse Einschrinkungen, die in den Beschliissen enthal-
ten waren, erschwerten jedoch in der Folge ihre konsequente An-
wendung. Zum Beispiel sollte es frommen Frauen weiterhin erlaubt
sein, ehrbar in Hiusern zusammenzuleben, wie es ihnen 1216 schon
Papst Honorius III. zugestanden hatte'”. Die jahrzehntelangen Strei-
tigkeiten setzten ein, als unter Johannes XXII. im Jahre 1318 das
7. Buch der Dekretalen mit den Sanktionen gegen die Beginen und
Begarden promulgiert wurde. Die unklaren Richtlinien'des Konzils
wurden den vielfiltigen Formen des Beginenwesens nirgends ge-
recht. In der Praxis waren ketzerische und rechtgliubige Beginen
kaum auseinanderzuhalten®. Einige Bischofe glaubten, in den Ent-
scheidungen von Vienne eine legitime Handhabe zu besitzen, um mit
den verdichtigen Beginen auch die Terziaren der Franziskaner, die
ihnen mindestens ebenso ein Dorn im Auge waren, aus ihren Didze-
sen zu verbannen®. Die Terziaren beriefen sich auf ihre approbierte
Regel und setzten sich zusammen mit den Franziskanern gegen die
MaBnahmen erbittert zur Wehr. In Basel nahmen die Auseinander-
setzungen besonders scharfe Formen an. Ein zeitgendssischer Basler
BarfliBer, dessen Name unbekannt ist, schildert in seiner Chronik
den Beginenstreit mit groBer Lebendigkeit. Er und seine Mitbriider
waren, da sie ihren 3. Orden schiitzen mufiten, unmittelbar von den
Verfolgungen betroffen?0. Aufgrund dieser Chronik und der papst-
lichen Bullen, die sich die Barfiier im Laufe der Kimpfe zu ver-
schaffen WuBten geben Rudolf Wackernage/ und Joh. Baptist 177//zger

17 Konstitution Cum de quibusdam, Clementin. lib. 3 tit. 11 cap. 1. Vgl
oben p. 12 Anm. 25.

18 K. Eubel, Oberdeutsche Minoritenptovinz gibt p. 220 Anm. 116 einen
Uberblick iiber die Ereignisse in der Oberdeutschen Minoritenprovinz.

19 H. Grundmann, Religitse Bewegungen 436-437.

20 Chronicon Provinciae Argentinensis OFM circa an. 1310-1327 a2 quodam
fratre Minore Basileae conscriptum, hg. v. L. Lemmens in: Arch. Francisc.
Hist. 4, 1911, 671-687.
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zuverlissige Darstellungen der Beginenverfolgungen in Basel?l. Die
nachstehende Zusammenfassung folgt vor allem einem neueren Auf-
satz von Clément Schmitt, der den Beginenstreit im Zusammenhang
mit den allgemeinen Hindeln zwischen den Franziskanern und dem
weltlichen Klerus in Basel sieht22, Das Schreiben, mit dem Bischof
Gerhard IV. von Konstanz, Conservator der Privilegien des Fran-
ziskanerordens,am 16. Juni 1318 verbot, die Franziskaner zu belisti-
gen, richtet sich an den Klerus mehrerer Diozesen, besonders aber
an den des Bistums Basel?. Einige Monate spiter,am 27. November,
erhielten die Briider der StraBburger Ordensprovinz, der auch das
Basler Barfiilerkloster angehorte, in dem Erzbischof von Mainz und’
den Bischéfen von StraBburg und Regensburg drei neue Conserva-
toren?. Eine Bulle des Papstes Johannes XXII. vom 23. Februar
1319 erklirte ausdriicklich, dal3 die Beschliisse des Konzils von
Vienne nicht auf den 3. Orden der Franziskaner angewendet werden
diirften, dessen Regel ja von Nikolaus IV. approbiert worden sei?s.
Dies alles konnte Gerhard von Wippingen, den Bischof von Basel,
nicht dazu bewegen, von der Verfolgung der Barfiiler und Beginen
abzulassen. Am 26. April 1319 wurde der Erzbischof von Besangon
zum Conservator der Minderbriider bestellt?6. Obwohl dieser die
Kirchenstrafen aufhob, die sein Suffragan iber die Franziskaner ver-
hingt hatte, dauerte das Interdikt im Bistum Basel fort. Als die Bar-
fiBBer die pipstliche Bulle vom 23. Februar verlesen wollten, die ihre
Terziaren von den Maflinahmen gegen die Beginen ausschlof3, ver-
kiindigte der Offizial Richlin in einem Schreiben vom 29. Mirz, da}
durchdie Bulle des Papstes die Verfiigungen des Bischofs keineswegs
aufgehoben seien. Bischof Gerhard hieB3 die Aktionen seines Offizials
am 26. Mai gut?’. Die Franziskaner appellierten an den Papst und
Ubermittelten ihm die beiden Schriftstiicke ihrer Gegner. Nachdem
er den Sachverhalt gepriift hatte, befahl er am 18. April 1320 dem
Erzbischof von Besangon, dafiir zu sorgen, dal3 der Bischof von Basel
innerhalb von zwei Monaten und sein Offizial innerhalb von zwanzig

2 R. Wackernagel, Stadt Basel 1, 1907, 233-237; J. B. Villiger, Das Bistum
Basel zur Zeit Johannes” XXII., Benedikts XII. und Klemens’ VI., Rom 19309,
16—20.

22 Cl. Schmitt, Le conflit des Franciscains avec le clergé seculier 4 Bale sous
I’évéque Gérard de Wippingen (1318-1324) in: Arch. Francisc. Hist. 54, 19671,
216-225.

2 M. Straganz, Zur Geschichte der Minderbriider im Gebiete des Oberrheins
in: Freib. Diozes. Archiv NF 1, 1900, 330 Nt. 28.

# L. Wadding, Annales Minorum, Regestum Johannis XXII Nr. so.

2 Bull. Francisc. 5, 163 Nt. 354.

26 Bull. Francisc. 5, 167 Nr. 365.

27 Die beiden Schreiben sind mitgeteilt in der in Anm. 28 angegebenen Bulle.
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Tagenin Avignon erschienen®. Am 1o0. August war eine zweite Auf-
forderung notig®. Es scheint, dal3 der Bischof dieser Folge leistete
und sich schlief3lich an den pipstlichen Hof begeben hat. Am 31. Ok-
tober widerrief er in Montpellier seine Sanktionen gegen die Fran-
ziskaner und ihre Terziaren. Dies geht aus einer Urkunde vom
11. Januar 1321 hervor. Freunde der Franziskaner, deren Anfiithrer
Graf Ulrich I1. von Pfirt ist, bezeugen darin, dafl der Weltklerus seine
Verfolgungen trotz des bischoflichen Widerrufs fortsetze3°. Schliel3-
lich spitzte sich die Situation so zu, daB der Offizial Richlin von An-
hingern der BarfiiBer ermordet wurde. Bald darauf starb auch Dom-
propst Hermann von Nidau, der sich ebenfalls als Gegner der Fran-
ziskaner hervorgetan hatte, eines unerwarteten Todes?.

Die Beginenverfolgungen wiren nicht so ausgeartet, hitten nicht
grundsitzliche Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Mendikanten
und dem Weltklerus bestanden. Diese Spannungen verschirften
sich, als das Konzil von Vienne die Bulle Bonifaz’ VIII. wieder in
Kraft setzte, wonach jeder Glaubige das Recht hatte, sich auf einem
Mendikantenfriedhof beerdigen zu lassen nach Entrichtung der
Quart an seine Pfarrei®. Indem der Weltklerus die Verfolgungen
der Beginen, zu denen ihn das Konzil von Vienne legitimierte, auch
auf die Terziaren ausdehnte, versuchte er, die Franziskaner zu treffen
und sich gegen deten anwachsende Rechte zur Wehr zu setzen.
Zwischen dem Beginenstreit und dem Streit um die kanonische
Quart bestanden auBBerdem direkte Zusammenhinge. Die Terziarin-
nen kamen als Krankenpflegerinnen in zahlreiche Hauser. Nicht sel-
ten beeinfluBBten sie die Sterbenden, ihr Grab bei den Barfulern zu
wihlen, und verschafften so ihren Oberen die damit verbundenen
Schenkungen®. Der Weltklerus mul3te daher daran interessiert sein,
die Titigkeit der Terziaren einzuschrinken, um den Einfluf3 der
Franziskaner auf die Bevolkerung zu vermindern.

% Bull. Francisc. 5, 183 Nr. 396.

® G. Mollat, Jean XXII., lettres communes analysées d’apres les registres
dits d’Avignon et du Vatican III, Paris 19006, 138-139, Nr. 11895.

8 M. Straganz, Zur Geschichte der Minderbriider 362-363. Schon am
12. April 1320 hatten dieselben Personen Protest erhoben gegen die den Min-
derbriiddern zugefiigten Beladstigungen, jedoch ist dieses Dokument verloren.
Vgl. ib. 344 Nr. 8o.

3 Chronicon Provinciae Argentinensis in: Arch. Franc. Hist. 4, 1911, 684;
Johannes von Winterthur nennt Angehorige der Familie zer Sunnen als die
Moérder des Offizials. Chronica Johannis Vitoduranis hg. v. C. Brun u. F. Baeth-
gen in: Monumenta Germaniae historica, Scriptores NF 3, Berlin 1924, 101.

32 Clementin. lib. 3 tit. 7, de sepulturis cap. 2.

% H. Lippens, Le droit nouveau des mendiants en conflit avec le droit
coutumier du clergé seculier in: Arch. Francisc. Hist. 47, 1954, 257f.
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Es ist daher nicht zu verwundern, dal in Basel der Beginenstreit,
der trotz des bischoflichen Widerrufs immer noch weiterschwelte,
einen Streitfall um die Pfarreirechte im Gefolge hatte, so dall man
den Eindruck gewinnt, es handle sich um eine Verlagerung des
Streites. Anna Helmer, die zur Pfarrei St. Leonhard gehorte, hatte
ihr Grab bei den Barfiiern gewdhlt. Als sie verstorben war, trugen
die Barfiiler ihre Leiche sofort in ihre Kirche und setzten sich iiber
die in Basel geltende Bestimmung hinweg, daB3 der Trauergottes-
dienst in der Pfarrkirche stattzufinden hatte. Auf die Beschwerde der
Chorherren von St. Leonhard hin wurden beide Parteien vor den
Bischof zitiert. Die BarfiiBer weigerten sich jedoch kraft ihrer
Exemption, der Aufforderung Folge zu leisten. Uber ihre Kirche
wurde das Interdikt verhidngt. Der Rechtsfall gelangte schlieBlich
vor den Papst. Inzwischen bereiteten sich die BarfiBBer auf das Pro-
vinzkapitel vor, das zu Pfingsten 1321 in Basel abgehalten werden
sollte. Bei der Feier des Kapitels wire das Interdikt ein grofes Hin-
dernis gewesen. In letzter Minute kam ihnen am 2. Juni eine pipst-
liche Bulle zu Hilfe, die im Interesse der Glaubigen die Aufhebung
des Interdiktes befahl®. Der Chronist beschreibt, wie die triumphie-
renden Barfiiler daraufhin ihr Kapitel feierten unter freudiger Teil-
nahme ihrer Freunde und der ganzen Stadt.

Jedoch erst drei Jahre spiter, am 23. Mai 1324, kam es zum Ver-
gleich zwischen dem Klerus der Ditzese Basel und den BarfiiBern?.
Dieser Vertrag schuf fiir einige Jahrzehnte eine Art Waffenstillstand.
Anfang des 15. Jahrhunderts brachen die Kimpfe, wiederum im
Zusammenhang mitBeginenverfolgungen,erneut mitHeftigkeit aus.

3. Die Zeit der Bliite und der Verfestigung von 1321 bis 1400
Der Ausban der 3. Regel der Frangiskaner

Nachdem die Schiden der Verfolgungen iiberwunden waren, er-
reichten die Beginen schon in den Jahren zwischen 1330 und 1340
wieder die Stirke und Bedeutung der Jahre um 1300. Fiir diese Zeit-
spanne sind tiber dreiBlig Beginen mit Namen tberliefert. Bei den
einzeln lebenden Beginen verstidrkte sich die Tendenz, sich regu-
lierten Samnungen anzuschlieBen und dort vor zukiinftigen Nach-
stellungen Schutz zu suchen. Durch den Ausgang des Beginenstrei-

3 Bull. Francisc. 200 Nr. 426 (datiert: 20. Mirz 1321). Es ist ungeklirt,
warum die Bulle so spit nach Basel kam.

3 Der Vergleich ist mitgeteilt in einem Schreiben des oberdeutschen Provin-
zials Heinrich von Talheim an das Barfilerkloster in Miilhausen vom 27. Mai
1324 und ediert von Cl. Schmitt in: Arch. Francisc. Hist. 54, 1961, 222—225,
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tes zu seinen Gunsten hatte der 3. Orden der Franziskaner an Zug-
kraft gewonnen und war geeignet, den groBen Andrang abzufangen.
Im Verlauf der Kimpfe war ihm seine RechtmiBigkeit mehrmals von
Rom bestitigt worden. Hand in Hand mit der Griindung zahlreicher
Samnungen, hauptsidchlich von Basler Biirgern in Angriff genom-
men, ging der Ausbau des 3. Ordens. Er war vielleicht schon vor den
Beginenverfolgungen vorgesehen gewesen, wurde aber zweifellos
nach den schlechten Erfahrungen stirker vorangetrieben. Vor dem
Beginenstreit war das Gefilige des 3. Ordens, verglichen mit dem
spiteren System, verhiltnismiBig locker. Die wirtschaftliche Bin-
dung zwischen Franziskanern und Terziaren war noch wenig aus-
geprigt. Durch die straffere Organisation des 3. Ordens sollte der
starke Zulauf bewiltigt und in geordnete Bahnen gelenkt werden;
die OrdensmiBigkeit der Institution sollte klar herausgestellt wer-
den, um die Mitglieder vor weiteren Angriffen zu schiitzen. Nicht
zuletzt sollte det 3. Orden zu einem handlichen Instrument fiir die
Franziskaner werden.

Von der Struktur des 3. Ordens wird im IV. Kapitel ausfiihrlicher
die Rede sein, hier sollen nur die wichtigsten Stationen seines Aus-
baus, die sich in Basel beobachten lassen, in chronologischer Reihen-
folge angefiihrt werden. Fiir das Jahr 1323 ist die erste «soror tertie
regule sancti Francisci» nachzuweisen?®. Vorher wurden die Ter-
ziarinnen stets wie andere Beginen mit «conversa», «soror» oder
«begina» bezeichnet. Katherina von Pfirt, die erste Basler Regel-
meisterin, begegnet uns zum erstenmal in einer Urkunde des Jahres
132937, Thr unterstehen alle Angehorigen des 3. Ordens, ob sie nun
einzeln leben oder sich einem Regelhaus angeschlossen haben. Die
Regelmeisterin fiihrte das Siegel des 3. Ordens von Basel. An einer
Urkunde vom 18. Mirz 1344 lil3t es sich zuerst nachweisen®. Jedem
einzelnen Schwesternhaus steht eine Meisterin vor. Im Jahre 1331
tritt als erste die Meisterin der Grofen Samnung am Rindermarkt
auf®. Ein gemeinsamer Pfleger besorgt die Geschifte des 3. Ordens.
Die Regelmeisterin Gilinsa von Ramstein 146t sich vorzugsweise von
Walther von St. Amarin vertreten®. Vermutlich ist dieser identisch
mit ihrem Verwandten Walther V. von Ramstein, dem Sohn des
Kuno III. von Ramstein und der Elsina von St. Amarin, der sich
1363 als Barfiiler nachweisen li3t%. Am 18. Januar 1345 wird der

3¢ Beg. 14.

3 Barf, 21,

%, Barf, 51,

% Beg. 21.

10 1. Beleg: Beg. 44a — letzter Beleg: Beg. 7o0.

41\, Merz, Obetrheinische Stammtafeln, Tafel 45 ; Batf. 53.
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BarfulBBerschaffner Peter zem Rosen zum Vertreter des 3. Ordens in
Leihgeschiften bestellt®2. Die wirtschaftliche Verkettung der Bat-
fiiler mit ihrem 3. Orden wird daran deutlich, da} sowohl seine
Schaffner im Namen der 3. Regel als auch die Regelmeisterin im
Namen des Barfiilerklosters handeln kann. 1359 amtet Rudin von
Brunighoven als «syndicus seu yconomus fratrum minorum domus
Basiliensis et specialiter tercie regule domus predicte »%. Im selben
Jahre nimmt Katherina von Pfirt, in der Urkunde bezeichnet als
«magistra feminarum de tercia regula sancti Francisci domus Basi-
liensis dicte der Eychlerinhus que pronunc existet procuratrix seu
negociorum gestrix dicta vulgariter ein Schaflnerin cardiani et con-
ventus fratrum Minorum » stellvertretend fur die BarfuBBer die Jaht-
zeitstiftung des Niklaus Berner und seiner Frau entgegen 4.

Der Ausbau des 3. Ordens war um 13 50, also dreiflig Jahre, nach-
dem man damit begonnen hatte, vollendet. Hierarchie und Verfas-
sung waren voll ausgeprigt. In diese dreiffig Jahre fillt auch die
Grindung der meisten Regelhduser. Von den vierzehn Hiusern, die
nachweisbar der 3. Regel des hl. Franziskus folgten, wurden mit
Sicherheit sechs, vermutlich aber zehn, zwischen 1320 und 1350 er-
richtet. In der zweiten Hilfte des 14. Jahrhunderts findet nur noch
die Griindung von zwei oder drei Samnungen statt.

Das Nachlassen der Griindungen kann als eines der Anzeichen fiir
eine gewisse Stagnation gewertet werden, die zwischen 1350 und
1400 in der Entwicklung des Basler Beginenwesens eintrat. Die An-
zahl der uberlieferten Beginen hilt sich in dieser Zeit ebenfalls
konstant zwischen zwanzig und siebenundzwanzig . Fiir die Begi-
nen der Spitzeit standen viel mehr Hiuser bereit, in die sie eintreten
konnten als fiir die frihen Beginen. Weitaus die meisten Frauen
wihlten ein Leben in einer regulierten Gemeinschaft. Die freieren
Moglichkeiten wurden immer weniger wahrgenommen. Die Ent-
wicklung des Basler Beginenwesens zu einer einheitlichen Masse von
Frauen, die in Gemeinschaften organisiert waren, welche Terziarin-
nen wie Predigerbeginen in gleicher Weise durchmachten, war noch
in Fluf3, als sie durch den Beginenstreit abgebrochen wurde.

2 Beg. 49.

4 Barf. E fol. 113V,

41 Barf. 41. Da nur eine Regelmeisterin die BarfilBer als Schaffnerin vor
Gericht vertreten kann, mul} es sich hier um die dltere Katherina von Pfirt
handeln, die gleichzeitig das Amt der Regelmeisterin und das der Meisterin in
der Eichlerin Haus versicht. Vgl. Liste der Regelmeisterinnen im Anh. Nr. 1.

5 Vel. unten p. 42.
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Die Predigerbeginen

Die ersten Beginen, die in Basel anzutreffen sind, siedeln in der
Nihe des Predigerklosters. Seit dem Vertrag von 1271 zwischen
St. Peter und den Predigern tiber die Pfarreirechte diirfen sie sich
von den Predigern seelsorgerisch betreuen lassen®. Die Prediger-
beginen waren nicht weniger eifrig als die Franziskanerbeginen, sich
dem bevorzugten Minnerkloster durch Schenkungen zu verbinden;
sie gehorten zu den ersten Gonnern des Dominikanerklosters. Als
erste Begine vergabte 1283 Christina von Wattweiler den Predigern
Giiter in Wattweiler und Bernweiler 7.

Die Predigerbeginen Basels folgten der Regel, die der Ordens-
general Munio von Zamora 1285 fiir die Briidder und Schwestern von
der Bule, die sich dem Dominikanerorden anschlieen wollten, ver-
faBt hatte®8. In den Urkunden werden die Basler Predigerbeginen
nicht als Angehorige eines 3. Ordens bezeichnet wie die Franziska-
ner-Terziaren, sondern stets nur als «conversa», «soror» oder
«begina». 1329 wurde das Beginenhaus am Wege fiir zw6lf arme
Schwestern gegriindet, die «Bredier swestern siillent sin»*. Eine
Urkunde von 1397 bezeichnet die Schwestern im Hause Rechten-
berg als «semenunge des huses Rechtenberg. . . unter sant Domini-
cus regel »%. Die Bezeichnung «Predigerschwestern» und die Wen-
dung «unter sant Dominicus regel », die als einzige der vorkommen-
den Benennungen einen Anschluf3 an die Prediger nach Art von
Terziaren ausdriicken konnten, erscheinen sonst nicht mehr. Die
Verhiltnisse in Basel stimmen mit dem allgemeinen Befund iberein,
daB im 13. und 14. Jahrhundert die Bezeichnung «3. Orden des hl.
Dominikus» fiir die Anhinger der Munio-Regel nicht gebraucht
wurde. Es mag unter anderem damit zusammenhingen, dal3 die
Regel erst 1405 ihre pépstliche Bestitigung erhielt.

Nach dem Beginensturm wuchs auch bei den Predigerbeginen das
Bediirfnis, sich zu Gemeinschaften zusammenzuschlieBen. 1327 kam
es zur Grindung der ersten Samnung von Predigerschwestern. In
der Folge entstanden sieben Gemeinschaften, davon allein vierin der
Bliitezeit des Beginenwesens zwischen 1320 und 13 50. Den vierzehn
bekannten Regelhdusern der Franziskaner standen also nur halb so-
viele Beginenhiuser der Prediger gegeniiber. Wie die Terziarinnen-
samnungen wurden sie von Meisterinnen geleitet. Sie waren jedoch

16 Vgl. oben p. 23 Anm. 1.

17 BUB 2, 246 Nr. 428.

% Vgl. oben p. 14-17.

# Vgl. Griundungs- u. Statutenurk. i. Anh. Nr. 10.
80 Beg. 191.
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nicht wie die Regelhduser der Franziskaner wiederum zu einer um-
fassenden Kongregation zusammengeschlossen, daher fehlte sowohl
die Regelmeisterin als auch der gemeinsame Pfleger. Die wirtschaft-
liche Verbindung der Prediger zu den ihnen angegliederten Beginen
blieb stets lockerer als die der Franziskaner zu ihren Terziarinnen.

Dies erklirt unter anderem die freie Haltung, die die Prediger den
Beginen gegeniiberin den beiden Basler Beginenstreiten einnahmen.
Im ersten Beginenkampf traten die Prediger kaum in Erscheinung.
Sie gehorten nicht zu den Feinden der Beginen, aber sie scheinen
auch nichts zur Verteidigung ihrer Schwestern getan zu haben. Der
BarfiiBerchronist berichtet, da3 der Prokurator der Prediger den
Barfiilern feindlich gesinnt war; aber da sich im Beginenstreit viele
Motive mischten, ist es allzu zweifelhaft, ob diese Gegnerschaft
wirklich mit den Beginen zu tun hatte. Als das Interdikt aufgehoben
war, betrieben die Prediger jedenfalls eifrig die Vers6hnung mit den
Barfiilern und nahmen an deren Provinzkapitel teil 1. Im grof3en Be-
ginenstreit des 15.Jahrhunderts erwuchsen den Beginen aus den
Reihen der Prediger sogar ihre schirfsten Feinde, die es schlieBlich
erreichten, dafl sich der Basler Konvent von seinen Beginen
distanzierte.

4. Der Beginenstreit von 1400 bis 1411 und die Aufhebung der Samnungen

Im dritten Abschnitt des zweiten Kapitels wurde die Schwierigkeit
aufgezeigt, im Rahmen dieses Artikels den gréBeren, noch unbekann-
ten Zusammenhidngen des Basler Beginenstreites nachzugehen. Da
Uberdies eine Arbeit in Aussicht steht, die speziell diesem Thema
gewidmet ist, mochte ich mich darauf beschrinken, die besten Dat-
stellungen des Beginenstreites zusammenzufassen. Als letzter hat
sich Georg Bonerinseiner Arbeit iiber das Basler Predigerkloster mit
dem Beginenstreit befal3t®. Er stiitzt sich ausschlieBlich auf Basler
Quellen, ndmlich vor allem auf den im Predigerarchiv aufbewahrten
Aktenfaszikel Pred. N 5%, ferner auf die dullerst lebendige Schilde-
rung der Kimpfe durch Christian Wurstisen in seiner Basler Chronik,
herausgegeben im Jahre 1580%, der vermutlich Quellen zugrunde-
liegen, die heute verloren sind, und auf die Niederschriften der
offentlichen Disputationen zwischen Beginenfreunden und -feinden,
die in der Handschrift A IX 21 der Basler Universititsbibliothek

51 Chronicon Provinciae Argentinensis in: Arch. Francisc. Hist. 4, 1911, 685.

2 Boner 137-143.

88 Soweit keine anderen Quellen genannt sind, stiitzt sich die folgende Dar-
stellung auf diesen Faszikel.

54 Wurstisen, Basler Chronik, 200-220.
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tberliefert sind %5. Da Boner auf den Beginenstreit vor allem im Hin-
blick auf die Stellungnahme der Prediger eingeht, ist es von Nutzen,
auch die Darstellung Rudolf Wackernagels, der einen allgemeineren
Standpunkt einnimmt, beizuziehen 58,

Als Beschiitzer der Beginen traten die BarfiiBler auf, angefiihrt von
ihrem Lesemeister Rudolf Buchsmann, als ihre Gegner der Basler
Bischof Humbert von Neuenburg, die Leutpriester von St. Alban,
St. Leonhatrd, St. Peter, St. Martin und des Miinsters, der Domschul-
meister Johannes Pastoris, allen voran aber der Dominikaner Johan-
nes Mulberg. Die Gegner hatten verschiedene Motive. Die Angehdri-
gen des Weltklerus sahen in den Beginen die Helfer der Barfiiller bei
der Aneignung der Pfarreirechte. Die Feindschaft Mulbergs war be-
griindet in seinem Fifer fiir die Ordensreform. Im Kampf gegen die
Beginen sah er eine Méglichkeit, seinem Ziel ndher zu kommen %7.

Der Streit nahm seinen Anfang im Jahre 1400. Mulberg und
Pastoris hielten Predigten gegen die Beginen und Begarden, in denen
sie ihnen vorwarfen, daB sie sich als Laien widerrechtlich den geist-
lichen Stand anmaBlen und sich vom Bettel anstatt durch Arbeit
ernihren wiirden. Sie griffen ausdriicklich auch die 3. Regel des hl.
Franziskus an. Diese sei kein Orden, sondern vermittle nur eine Art
und Weise, bulfertig zu leben. Dagegen stand der Barfiiller Rudolf
Buchsmann auf und verteidigte das Leben in der freiwilligen Armut
als eine von Christus gewollte Form christlichen Daseins %,

Die Streitigkeiten zogen sich hin bis zu threm Hohepunkt im Jahre
1405 %. In ihren Neujahrspredigten wandten sich nun auch der Prior
und der Lesemeister der Augustiner-Eremiten gegen die Beginen
und Begarden. In den darauffolgenden Wochen und Monaten wur-
den,dadieBeginenderKetzerei verdichtig waren,durch den bischof-
lichen Offizial auf Betreiben von Bischof, Domkapitel und Rat eine
Inquisition durchgefiihrt, an der auch Mulberg und Pastoris teilnah-

5 Boner benutzte ferner die folgende Literatur: H. Haupt, Beitrige zur
Geschichte der Sekte vom freien Geiste und des Beghardentums in: Zeitschrift
fiir Kirchengesch. 7, 1885, s11—531. J. Bernoulli, Die Kirchgemeinden Basels
vor der Reformation in: Basler Jahrbuch 1895, 131-136. — M. Straganz, Zum
Begharden- und Beghinenstreite in Basel in: Alemannia 27, 1900, 20ff. —
H. Haupt, Beginen und Begarden in: Realenzyklopidie f. prot. Theologie und
Kirche 2, 1887, 516—526. — Regesta episcoporum Constantiensium 3, 7737,
7859, 7872, 7925, 8067.

8 Wackernagel, Stadt Basel 2, 2, 804-809, vgl. besonders die Angaben in
den Anmerkungen.

87 Zur Person Mulbergs vgl. Lex. f. Theologie und Kirche 7, Freiburg 1962,
Sp. 671.

8 Wurstisen, Basler Chronik 202 geht zuriick auf Hs. A IX 21f. 91 der
Universititsbibliothek Basel.

% Wurstisen, Basler Chronik, 205.
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men. Fragmente der Verhorsprotokolle haben sich erhalten . Nach
dieser Untersuchung gaben viele Beginen und Begarden ihren Stand
auf, andere aber, besonders die Mitglieder der 3. Regel, widersetzten
sich. Daraufhin ging Mulberg am 25. Juni in einer 6ffentlichen Dis-
putation gegen die Beginen vor. Im prichtig ausgeschmiickten Chor
des Miinsters versammelte sich eine groB3e Anzahl Geistlicher und
Laien, denen Mulberg in viereinhalbstiindigem Streitgesprich aus-
einandersetzte, dal3 es auller den vier Bettelorden niemandem erlaubt
sei, von Almosen zu leben und daf3 der Beginenstand von der Kirche
verworfen sei. Die Terziaren des hl. Franziskus seien zwar von der
Kirche anerkannt, aber sie seien dennoch Laien und somit sei ihnen
nicht erlaubt, von den Einkiinften der Kirche oder vom Bettel zu
leben®. Am 21. August forderte Bischof Humbert die Beginen und
Begarden auf, ihre ketzerischen Gewohnheiten und ihre Almosen-
bettelei aufzugeben und ihre besondere Kleidung abzulegen. Am
29. August stellte er Mulberg, der an der Universitit Heidelberg ein
Gutachten zur Stiitze des beginengegnerischen Standpunktes ein-
holenssollte, ein Begleitschreiben aus #2. Mulberg erlangte einen Emp-
fehlungsbrief der Universititan den Papst, derauf den 17. September
datiert ist®. Mitte Oktober sprach Bischof Humbert die Exkom-
munikation iber die Beginen und ihre Gonner und das Interdikt
iber die Orte, wo diese sich aufhielten, aus. Nachdem er anfangs
November den Spruch wiederholt hatte, rief er am 14. November
Rat und Biirgermeister zu Hilfe, damit die halsstarrigen Beginen aus
der Stadt vertrieben wiirden. Der Rat verwies alle unnachgie-
bigen Beginen aus Basel und zog ihr Vermégen ein 84,

Die Barfiiler ihrerseits beklagten sich bei Papst Innozenz VIL
Uber das Vorgehen des Bischofs. Ihre Appellation hatte Erfolg. Der
Papst forderte ihre Gegner auf, die Anschuldigungen gegen die
Terziaren zu widerrufen und zitierte Mulberg nach Rom®. Am

80 Mitgeteilt von M. Straganz, Begharden- und Beghinenstreit in: Aleman-
nia 27, 1900, 20ff.

81 Wurstisen, Basler Chronik, 206, geht zuriick auf Hs. A IX 21f., 95f. der
Universititsbibliothek Basel. Eine andere Uberlieferung der einzelnen Punkte
der Disputation in einer Colmarer Handschrift wird von H. Haupt in Zeitschrift
f. Kirchengesch. 7, s14ff. mitgeteilt.

%2 Darin spricht Bischof Humbert, anders als in seinen Erlassen fiir die Stadt
Basel, ausdriicklich nur von den auf dem Konzil von Vienne verdammten
Beginen, nicht von den Terziaren des hl. Franziskus.

6 Wurstisen, Basler Chronik, 207; J. Fr. Hautz, Gesch. d. Universitiat Hei-
delberg 1, 240, 2, 364.

84 Wurstisen, Basler Chronik, 207-208; Freib., Ditzes. Arch. NF 1, 1900,
383—386; Bull. Francisc. 7, 186 Nr. 516; zur Einziehung der Hiuser vgl.
unten Anm. 78, 80, 82.

85 Wurstisen, Basler Chronik, 209.
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7. Mai 1406 erlangten die Barfiiler vom Papst eine Bulle, durch die
ihre Terziaren in Schutz genommen und dem Bischof von Basel be-
fohlen wurde, mit den Bedriickungen der Beginen aufzuhé&ren 8,
Inzwischen betrieb auch Mulberg seine Sache in Rom. Von dort er-
mahnte er seine Freunde, sich auch in seiner Abwesenheit fiir das
Ziel einzusetzen und den Mut nicht zu verlieren. In seinem Brief an
Pastoris schreibt er, daB3 er beim Papst die Aufhebung der Bulle, die
zugunsten der Terziaren ausgestellt worden war, erwirkt habe. Der
Papst hatte Kardinal Otto Colonna (den spiteren Papst Martin V.)
mit der Beilegung des Streites beauftragt. Dieser befahl den Bar-
fullern am 16. Juni 1407, am Aufenthaltsort der Kutie zu erscheinen,
um der Gegenpartei zu antworten. Spiter Ubertrug der Kardinal die
Fortfiilhrung der Angelegenheit dem bischoflichen Offizial, dem
Propst von St. Peter und St. Michael und dem Dekan von Jung
St. Peter in Straburg 7. Am 15. Juni 1408 wurde dem bischoflichen
Offizial von Konstanz, dem Thesaurar des Domkapitels und dem
Cantor von St. Peter und St. Michael, beide in StraBburg, befohlen,
in der Beginensache Zeugen zu verhoren und die Ergebnisse der
Kurie mitzuteilen.

Die Beginengegner standen kurz vor dem Sieg, als die Sache im
letzten Augenblick zugunsten der Barfiiler umschlug. In Alexan-
der V. erlangte ein Minorit die Papstwiirde. Den BarfiiBlern fiel es
nicht schwer, von ihrem Ordensbruder eine Bulle zu erhalten, die
ihre Gegner ins Unrecht setzte . Daraufhin fand in Basel ein Ver-
gleich zwischen Beginenfeinden und -freunden tber die Kosten des
langjahrigen Prozesses statt®. Die Beginen, die sich in der Nachbar-
schaft Basels, besonders im Gebiete des Markgrafen von Baden auf-
gehalten hatten, zogen wieder in die Stadt ein und erhielten Entschi-
digungen. Damit wiren die Auseinandersetzungen vermutlich be-
endigt gewesen, wire nicht Alexander V. schon am 10. Mai 1410
gestorben. Die Beginengegner nahmen rasch und entschlossen die
Chance wahr, die sich ihnen noch einmal bot. Aulerdem war ihnen
ein Wechsel im stidtischen Regiment giinstig, der den Sturz einer
beginenfreundlichen Obrigkeit im Gefolge hatte. Zu gleicher Zeit
machten sich die Barfiiler politischer und sittlicher Skandale schul-
dig, deren Bekanntwerden die Volksstimmung gegen sie auf brachte.
Eine Predigt von Pastoris gegen die Beginen, gehalten am Lichtme3-

¢ Freib. Ditzes. Arch. NF 1, 1900, 383—386; Bull. Francisc. 7, 186 Nr. 516.
Ein dhnlicher Erlal} erging an die Stadt, Regest in Freib. Ditzes. Arch. NF 1,
339; Bull. Francisc. 7, 191.

5 Pied. 702,

% Bull. Francisc. 7, 191.

8 Wurstisen, Basler Chronik, 216f.; Pred. 8o4.
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tag 1411, gab den letzten Ausschlag. Bischof und Rat verfiigten tiber
alle pépstlichen Bullen und Privilegien der Terziarier hinweg die
endgiiltige Ausweisung aller Beginen aus der Stadt und die Beschlag-
nahme ihrer Hiuser 7°. Viele Beginen retteten sich nach Bern, wo sie
das dortige Beginenheer vermehrten ™.

Es fillt auf, daB3 der Predigerkonventin der letzten Phase des Strei-
tes nicht mehr hervortritt. Der Kampf scheint allein von Bischof und
Weltklerus mit Unterstiitzung des Rates zu Ende gefiihrt worden
zu sein. Wie beim ersten Beginenstreit spielt auch beim zweiten der
Streit um die Pfarreirechte mit hinein, den Weltklerus und Bettel-
monche seit Jahrhunderten miteinander ausfochten?. Er brach
in den Jahren des Beginenstreites wieder heftiger aus und wurde
gerade von den BarfiiBern am kompromifBlosesten gefithrt, so dal3
nicht recht zu entscheiden ist, welcher Streit den andern nach sich
zog ™. Einem groBen Teil der Beginengegner ging es auch jetzt
weniger darum, die Beginen zu vernichten als die BarfiiBer zu treffen.
Die Haltung der Barfiiler und ihrer Anhinger aber wird grell be-
leuchtet in einer Szene, die in den Verhorsprotokollen tiberliefert ist.
Agnes von Wittlingen, Angehdrige der Samnung im Alten Spital,
erklirte, dem Leutpriester gehorchen zu wollen. Vom BarfifBer-
lektor Rudolf Buchsmann wurde sie deshalb mit folgenden Worten
angefahren: « Eristdin teufel, man mohte dich brennen darumb, daz
du da geseit hast.»

Waren im 14. Jahrhundert die Barfiiler sowohl in den Auseinan-
dersetzungen um die Beginen als auch um die kanonische Quart
Sieger geblieben, so gingen jetzt beide Kdmpfe zu ithren Ungunsten
aus. Ein Spruch des Papstes Gregor XII. hatte sie schon 1408 dazu
verurteilt, die versiumten Quartzahlungen an St. Peter und St. Leon-
hard nachzuholen und beiden Stiften die ProzeBkosten zu vergiiten.

Die Haltung des Predigerklosters im Beginenstreit bedarf einiger
Erlduterungen. Es wurde schon erwihnt, dafl der Konvent in der
letzten Etappe des Kampfes keine Rolle mehr spielte. Schon nach
der Abreise Mulbergs nach Rom Ende des Jahres 1405 wurde es
merklich ruhiger um das Kloster. Alles deutet darauf hin, daf keines-
wegs der gesamte Konvent gegen die Beginen eingestellt war, son-
dern dal} der Beginenkampf hauptsichlich von Mulberg und einigen

7 Wurstisen, Basler Chronik, 217ff.; Wackernagel, Stadt Basel 2, 2, 808;
vgl. zur Beschlagnahme der Hiuser Anm. 82.

1 C. Justinger, Berner Chronik, hg. v. G. Studer, Bern 1871, 193.

2 Vgl. oben p. 18-21.

" Wackernagel, Stadt Basel 2, 2, 806; J. Bernoulli, Kirchgemeinden Basels
in: Basler Jahrb. 1895, 132—-134.

74 M. Straganz, Begharden- und Beghinenstreit in: Alemannia 27, 1900, 24.
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seiner Mitbriider gefiihrt wurde. Die Erklirung, die Mulberg den
Vorstehern des Basler Konventes 1405 vor seiner Abreise nach Rom
abgab, scheint darauf hinzuweisen, dal der Konvent nicht unbedingt
mit ihmeinig ging und das Bediirfnis verspiirte, sich gegen eventuelle
FolgenvonMulbergsHandlungen zu schiitzen. Mulberg versicherte:
«Was ich in der Sache der Begarden und Beginen tber die 3. Regel
und tiber die Barfiiller gepredigt habe, wenn es gut ist, hat Gott es
getan, wenn nicht, habe ich es getan, ich allein und nicht mein Orden
oder mein Konvent.»

Vonden Predigerbeginen ist wihrend des Beginenstreites auffillig
wenig die Rede, obwohl diese doch mindestens sieben Beginenhiuser
Basels fiillten. Man frigt sich, was aus all diesen Schwestern gewor-
den ist, die sich durch mehr als ein Jahrhundert hindurch an die
Prediger attachiert hatten und von diesen betreut wurden. Noch
Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts lassen sich Beziehun-
gen zwischen Predigern und Beginen feststellen 76. Hiuser von Pre-
digerbeginen bestanden nachweisbar iiber die Jahrhundertwende
und den Beginn des Beginenstreites hinaus. Diese Verbindungen
sind der beste Beweis dafiir, dal3 sich der Predigerkonvent nicht nur
aus Beginenfeinden zusammensetzte, sondern daf3 die beginengeg-
nerische Richtung schlieBlich die Oberhand gewann.

Dennoch war die Verbindung zwischen den Predigern und ihren
Beginen lockerer als die der Barfiiler zu ihren Terziarinnen und
gewihrte daher den Predigerbeginen weniger Schutz. Aulerdem
fehlte ihnen die straffe Organisation der Terziarinnen und die appro-
bierte Regel. So war es fiir Mulberg nicht allzu schwer zu erreichen,
dall das Predigerkloster sich von seinen Beginen loste. Von den
Predigerbeginen und ihren Héusern ist zum letztenmal die Rede in
den Verhorsprotokollen der Inquisition im Jahre 1405, von der Bar-
filer- und Predigerbeginen gleichermallen betroffen waren?.
Waurstisen berichtet, da3 nach der darauffolgenden Exkommunika-
tion der Beginen durch den Bischof viele Frauen ihren Stand auf-
gaben. Wenige Monate spiter verwies der Rat die Beginen, die sich
nicht fiigen wollten, aus der Stadt und konfiszierte ihre Hiuser. Im
Jahre 1409 iibergab er sechzehn ehemalige Beginenhiuser dem
Spital 8.

. Pied, 980.

6 Vgl. Beginenliste im Anh. Nr. 275, 282, 293; vgl. auch Boner, 143.

77 M. Straganz, Begharden- und Beghinenstreit in: Alemannia 27, 1900, 20ff.

" Wackernagel, Stadt Basel 2, 2, 808. Die Angabe ist nicht belegt. Vermut-
lich geht sie auf Wurstisen, Basler Chronik, 207 und 213 zuriick, da kein Schrift-
stiick aufgefunden werden konnte, das die Konﬁskatlon von 1405 oder die
Ubergabe ans Spital von 1409 betrifft.
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Damit scheint es mit der Anwesenheit det Predigerbeginen in
Basel zu Ende gewesen zu sein™. Die Mehrzahl ihrer Hiuser lassen
sich schon um 1409 im Besitze des Spitals nachweisen, wo sie ver-
blieben®. Thre einstigen Seelsorger taten, da im Konvent die begi-
nenfeindliche Stimmung vorherrschte, nichts zur Verteidigung der
Schwestern. Dagegen erreichten die Barfiiler im Jahre 1409 eine
Riickkehr ihrer Beginen in die Stadt. DaB nur Terziaren zuriick-
kehrten, legt eine Notiz Wurstisens nahe: «. .. Das also die Regel-
schwestern widerumb gehn Basel kamen®.» Wackernagel schreibt,
daB3 Beginen und BarfiBer Entschidigungen erhielten. Vermutlich
muBten ithnen ihre Hiuser zuriickgegeben werden. Bei der zweiten
und endgiiltigen Liquidation im Jahre 1411 wurden nur noch Tet-
ziarenhduser eingezogen®. Diese nahm der Bischof vorerst an sich;
am 23. Januar 1412 entschied der Rat jedoch, daB} die eingezogenen
Beginenhiuser den Barfiiern als den Rechtsnachfolgern det Schwe-
stern zurlickgegeben werden sollten, einschlielich der Hiuser, die
der Bischof bereits verduBlert hatte®. Nur der Verkauf des Hauses

™ In der Klage tiber die Ketzerei unter den Beginen, die Bischof Humbert
am 16. Juni 1407 dem Papst einreichte, ist nur noch von den Regelhiusern der
BarfuBer die Rede.

8 Haus Rechtenberg, Schulers Haus, Haus zer Migd (St. Johannsvorstadt
Teil von 23 neben 25), der Munzmeisterin Haus. Vgl. Sp. R 3, f. 2027, 310V,
194¥. Das Haus am Wege und der andere Teil des Hauses zur Migd lassen sich
ab 1425 in den Hinden des Spitals nachweisen. Sp. R 4, f. 7, 16. Das Haus
zum Schwarzen Biren befand sich bis 1413 im Besitz des Spitals. Sp. 322. Das
Haus zem Angen ging an die Familie zuriick. Pred. 806.

81 Wurstisen, Basler Chronik, 217.

82 Aufgezihlt sind sie in st. Urk. 9o6: Haus am GroBen Rindermarkt, Gold-
schmiedin Haus, Kraftshaus, der Harerin Haus, der Gysinbetterin Haus, Haus
Beuggen, Haus Heidweiler, der Bischofin Haus, das Haus Gesingen und St. Ul-
rich. Kammerers Haus und der Eichlerin Haus bestanden bei Beginn des Begi-
nenstreites nicht mehr. Die Wohnung der Samnung im Alten Spital war vermut-
lich von jeher Eigentum des Spitals. Die Samnung existierte nachweisbar noch
1405, als die Ketzerverhore unter den Beginen durchgefithrt wurden. Aleman-
nia 27, 1900, 24. Das Haus der Samnung in der WeiBlen Gasse erscheint schon
nach der ersten Liquidation im Jahre 1405 als einziges Haus ehemaliger Ter-
ziarinnen im Besitze des Spitals. Sp. R 3, f. 177V. Aller Wahrscheinlichkeit
nach sind bei den beiden groBlen Konfiskationen nicht 26 Beginenhiuser (16 im
Jahre 1405 und 10 im Jahre 1411) durch den Rat geschlossen worden, sondern
nur etwa 16, indem niamlich von den 16 im Jahre 1405 in Beschlag genommenen
Beginenhdusern im Jahre 1409 10 an die Terziarinnen zuriickgegeben wurden,
aber 1411 erneut eingezogen wurden. Dies wiirde auch besser mit der Gesamt-
zahl der nachweisbaren und Anfang des 15. Jahrhunderts noch existenten
Beginenhiuser zusammenstimmen. Vgl. dagegen die auf Wurstisen 213 und
220 zuriickgehende Angabe von Wackernagel, Stadt Basel 2, 2, 808.

8 Der Bischofin Haus, der Goldschmiedin Haus und Kraftshaus (Ga. A 8,
f. 87).
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am Rindermarkt an die Schmiedenzunft wurde anerkannt®4. St. Ul-
rich wurde den Miinsterkaplinen zugesprochen. Am 8. Februar
stellte der Bischof den Barfiilern eine Quittung iiber 230 Gulden
aus, die er von ihnen fiir die Beginenhiuser in Empfang genommen
hatte®s. Einige Jahre spiter trat das BarfiilBerkloster zur Observanz
iiber und leistete Verzicht auf seine Giiter. Am 20. Oktober 1447
ging der gesamte Besitz des Klosters, darunter auch die Hauser und
das Vermogen der vertriebenen Terziaren, an das Spital iiber®.

Das Beginenhaus « Dechans Haus », das keinem Orden unterstand,
kam vermutlich zusammen mit den Héusern der Predigerbeginen
an das Spital. Es 148t sich schon 1409 in dessen Besitz nachweisen®’.

Einige Jahre nach dem Beginenstreit begegnen wieder einzelne
BegineninBasel. Sie pflegten dieKranken und besorgten gegenLohn
die Klage um die Toten®. Wiederum versuchten sie Anschluf3 an die
Barfiler und Prediger zu bekommen. Die Begine Elsina von Sun-
dersdotf vergabte 1426 Giiter an die Barfiiler®. 1426 wird eine
«begin zi den Bredigeren» genannt®®. Das Entscheidende ist jedoch,
daf3 es den Basler Beginen nach dem Beginenstreit nie mehr gelang,
sich in Samnungen zu organisieren, und daf3 sie einzeln lebend in der
Folgezeit ohne jeden Einflul3 blieben.

IV. Die Struktur des Beginenwesens in Basel

1. Umfang und Formen der Bewegnng
Die Anzahl der Beginen in Basel

Die mittelalterlichen Berichte betonen den groBen Umfang der
Beginenbewegung. Da die Frauen das Beginenleben auf die verschie-
denste Art verwirklichen konnten, zum Beispiel auch als Ehefrau
oder Magd, lassen sich jedoch nirgends die Verhiltnisse klar iber-

84 Schmiedenzunft Urkundenbuch 1, p. 1. Nur das Recht an den Zinsen und
Giilten, die die Samnung einst eingenommen hatte, verblieb den Barfillern.
Die Schmiedenzunft muBte sich verpflichten, alle Fronfasten die Jahrzeit des
Stifters der Samnung, des Bischofs Konrad von Toul, in der BatfiiBerkirche zu
begehen, wobei der Schmiedenzunftmeister und sechs Mitglieder der Zunft
anwesend sein miissen. Barf, D f. 2v—37.

85 Barf. 142.

8 BUB 7, 211 Nr. 141. '

8 Sp. R 3, £ 1757

B Ga G, 375G 2 £ 6V

8 Barf. 168.

90 Webernzunft 17, f. 1877,



40 Brigitte Degler-Spengler, Die Beginen in Basel

blicken. Die Folge ist, daB iibertriebene Zahlen angegeben werden™.
Als sicher darf man den zeitgendssischen Angaben nur entnehmen,
dafB die Anzahl der Beginen, verglichen mit der Gesamtbevolkerung
einer Stadt, verhiltnismiBig hoch war.

W. Wackernagel und P. Ochs schreiben, dall um das Jahr 1400
etwa 1500 Beginen in Basel gelebt haben?. Vermutlich gehen ihre
Angaben auf Justingers Berner Chronik zuriick, in der zu dem Jahr
1404 berichtet wird, dafl Mulberg 1500 Beginen aus Basel vertrieben
habe3. Zweifellos ist die Zahl von 1500 Beginen zu hoch angesetzt.
Nach den Schitzungen, die H. Ammann anhand der verschiedenen
Steuerlisten Basels angestellt hat, erreichte die Wohnbevolkerung
der Stadt im 15. Jahrhundert wohl kaum je 10000 Seelen. In den
Jahren, die sich Ammann fiir seine Berechnungen anboten, waren die
Beginenhiuser bereits aufgehoben. Falls wir jedoch einmal anneh-
men wollen, daf} die fir das 15. Jahrhundert angegebenen Zahlen
auch fiir die Zeit um die Jahrhundertwende Geltung haben, so ist
leicht einzusehen, daf3 die Beginen nicht den fiinfzehnten Teil der
Bevolkerung ausgemacht haben kénnen.

Wieviele Beginen nun wirklich in Basel gelebt haben, 1483t sich nur
ganz vorsichtig fir die Zeit um 1400 abschitzen. Wurstisen berich-
tet, daB3 bei Ausbruch des Beginenstreites in Basel tiber 20 Beginen-
hiuser existiert haben®. Diese Zahlenangabe stimmt ungefihr mit
der Anzahl der nachweisbaren Samnungen tiberein. Durch die Jaht-
hunderte lassen sich 22 regulierte Gemeinschaften feststellen, von
denen vermutlich nach 1400 nur noch 20 bestanden. Fiir die folgen-
den Berechnungen soll dennoch der Wert 22 eingesetzt werden, um
einen Ausgleich dafiir zu schaffen, daB3 eventuell mehr Samnungen
vorhanden waren als mittels Belegen erfal3t werden konnten. Fiir die
Hilfte der Hiuser ist bekannt, wieviele Beginen laut der Stiftungs-
urkunden in ihnen leben durften®. Die Zahl der verfiigbaren Kon-
ventsplitze schwankte zwischen 6 und 3 1. Als ideal scheint dieZwolf-

! Der englische Chronist Matthius Paris schitzte 1243 die Zahl der Beginen
in Koln auf 2000 und in ganz Deutschland auf «milia milium». Monumenta
Germaniae historica, Scriptores 26, 234.

2 W. Wackernagel, Die Gottesfreunde in Basel in: Beitrige zur vaterlind.
Gesch. 2, Basel 1843, 160; P. Ochs, Geschichte der Stadt und Landschaft
Basel 3, Basel 1819, 25.

3 C. Justinger, Berner Chronik, hg. v. G. Studer, Bern 1871, 193.

¢ H. Ammann, Die Bevolkerung der Stadt und Landschaft Baselam Ausgang
des Mittelalters in: Basler Zeitschr. f. Gesch. und Altertumskunde 49, 1950, 4o0.

8 Wurstisen, Basler Chronik, 2o1.

8 Rindermarkt: 20 (?), Heidweiler: 12, Goldschmiedin Haus: 13, Bischofin
Haus: 12, St. Ulrich: 6/7, Harerin Haus: 8, Rechtenberg: 12, Am Wege: 12,
Schulers Haus: 31, Haus zum Angen: 12/8, Dechans Haus: 12.
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zahl angesehen worden zu sein, die von den Griindern am hiufigsten
vorgeschrieben wurde. In den Hiusern, deren Bewohnerinnenzahl
bekannt ist, lebten allein 151 Beginen. Nehmen wir fiir die tibrigen
11 Hiuser einen Durchschnitt von 14 Bewohnerinnen an, so kom-
men wir auf weitere 154 Beginen. Nach diesen Berechnungen weilten
um 1400 in den Basler Samnungen etwa 305 Schwestern. Dazu mis-
sen einzelne, in Gruppen oder in ihrer Familie lebende Beginen ge-
zihlt werden, die jedoch in der Spitzeit weniger waren als die regu-
lierten Frauen. Die Anzahl der Beginen, die um 1400 in Basel lebten,
kann also auf 350 bis 400 geschitzt werden.

Fiir die frithere Zeit konnen keine auch nur annihernden Angaben
gemacht werden. Vermutlich war die Zahl der Basler Beginen im
Laufe der Jahrhunderte betrichtlichen Schwankungen unterworfen.
Diese konnen in der folgenden Tabelle, die die Zahl der iiberlieferten
Beginen und der gegriindeten Konvente in Zeitrdumen von zehn
Jahren angibt, nur angedeutet werden: aus der hoheren Ziffer nach-
weisbarer Beginen in einem bestimmten Jahrzehnt darf noch nicht
ohne weiteres geschlossen werden, dafl um diese Zeit auch wirklich
mehr Beginen in Basel gelebt haben. Vielmehr spiegeln sich in den
Zahlenreihen die hohere oder niedrigere Aktivitit dieser Frauen,
ihre stidrkere oder schwichere Kraft als Kduferinnen oder Stifterin-
nen. Zumindest lassen sich aus der Tabelle ziemlich verldBlich Bliite-
und Notzeiten des Basler Beginenwesens ablesen. Im III. Kapitel
wurde sie daher schon teilweise ausgewertet”. Nicht ganz zu deuten
ist das Absinken der Beginenzahl von 36 auf 18 in dem Jahrzehnt
13411350, das zur Bliitezeit des Beginenwesens gehort. Es mag auf
zufilligen Liicken in der Ubetlieferung beruhen. Die starke Schwan-
kung wird ausgeglichen, wenn man parallel dazu die Zahlenkolonne
der Beginenhiuser betrachtet. Es ergeben sich fiir dieselbe Zeit vier
Griindungen von Beginenhiusern, was einen Hohepunkt darstellt.
Die Zahl der Griindungen ist vermutlich noch groBer einzuschitzen,
da einige der fiir das folgende Jahrzehnt angegebenen Konventstif-
tungen unsichere Griindungsdaten haben und friither angesetzt wet-
den miissen. Einer besonderen Erliuterung bedarf noch die hohe
Zahl der nachweisbaren Beginen fiir den Zeitraum von 1391 bis
1400. Sie kommt durch eine zufillige Dichte der Uberlieferung
zustande. 1394 setzen die Urteilsblicher des Schultheillengerichts
von Grof3basel ein, die viele Beginennamen enthalten. Ohne diese
Quelle sind fiir die gleiche Zeitspanne nur zehn Beginen nachzu-
weisen, was ein entgegengesetztes Bild, namlich ein Absinken der
Beginenzahl gegeniiber dem vorangehenden Dezennium ergibt.

? Vgl. oben p. 24, 28, 30:
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Fir die Zeitrdume 1391 bis 1400 und 1401 bis 1410 wurde daher
die Zahl der Beginen, die auBlerthalb der Utrteilsbiicher zu finden
war, in Klammern angegeben.

Tabelle
Zeitraum Beginen Konvents-
grindungen

1280-1290 8 -
1291—-1300 31 I
I1301-131I0 28 I
I311-1320 18 - 1. Beginenstreit
1321-1330 16 3
1331-1340 36 3
1341—-1350 18 4
1351-1360 25 6
1361-1370 27 5
1371-1380 20 -
1381-1390 25 2
1391—-1400 40 (10) -
1401-1410 20 (9) - 2. Beginenstreit
I411— 4 -

316 22

Ein Vergleich mit anderen Stidten vermag die Verhiltnisse in
Basel ein wenig zu illustrieren. Dabei sollen jeweils nur die Zahlen
der in Samnungen lebenden Beginen einander gegeniibergestellt
werden?®. In Ko6ln nahm die Beginenbewegung Ausmalle an wie in
keiner Stadt Deutschlands. Um 1400 lebten dort in den zahlreichen
Samnungen 1150 Beginen. Ihre Anzahl war um diese Zeit bereits im
Sinken begriffen. In Mainz fiillten nur etwa 6o Beginen die verschie-
denen Konvente. Das Mainzer Beginentum umfafite nie eine groBe
Masse von Frauen und bewahrte sich vielleicht gerade deshalb eine
grofBe Stabilitit. Fiir die Straburger Beginen standen in der ersten
Hilfte des 14. Jahrhunderts 6oo Konventsplitze zur Verfiigung.
Diese Zahl mul} fir 1400 vielleicht ein wenig herabgesetzt werden.
Die fehlenden Angaben tuiber die Gesamtbevolkerung dieser Stidte
beeintrichtigt den Wert dieser Zahlen. Aus den Ziffern wird vor
allem deutlich, wie verschiedenartig sich das Beginenwesen in den
Stidten schon rein zahlenmiBig gestaltete.

8 Die Angaben fiir die rheinischen Stidte sind zusammengestellt bei Neu-
mann 75-8c.
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Die Beginentypen

Im folgenden soll versucht werden, das Basler Beginenwesen auf
die drei schon erwihnten Grundtypen der Einzelbegine, der in einer
Gruppe lebenden und der in einer Samnung wohnenden Begine
zurlickzufiihren und diese zu beschreiben. Dabei darf nicht verges-
sen werden, dal3 es innerhalb dieser drei Grundformen wiederum
verschiedene Moglichkeiten gab, als Begine zu leben, und dal3 die
Uberginge zwischen den Grundtypen flieBend waren. Diese Mannig-
faltigkeit der Formen, in denen sich das Beginenwesen duflern
konnte, und die fehlenden Grenzen zwischen ihnen gaben dem
Beginentum, besonders als seine Vertreterinnen in Massen auftraten,
in den Augen vieler Zeitgenossen den Anstrich des Unverbindlichen.

Die Einzelbeginen konnten ihr Leben auf recht verschiedene Art
und Weise fithren. Oft unterschied sich die duBlere Form, in der sich
ihr Leben abspielte, nicht von der anderer Frauen. Als Migde lebten
sie in Hausgemeinschaft mit Geistlichen, vornehmen Familien und
reichen Frauen®. Als unverheiratete T6chter folgten sie demBeginen-
ideal im Hause ihres Vaters oder ihres Bruders!®. Andere zogen es
vor, allein in einem eigenen Haus zu wohnen, das sie meist in der
Nihe des Prediger- oder Barfiilerklosters wihlten. Einige von
ihnen verfiigten {iber ein ansehnliches Vermogen, wie zum Beispiel
Anna Schachternel und Agnes Broperin!?. Andere verdienten ihren
Lebensunterhalt als Krimerinnen (« Gitlerin »),Kerzenmacherinnen
oder Schreiberinnen®, vermutlich auch als Krankenpflegerinnen
oder Totenkligerinnen.

Zu den Einzelbeginen gehorten auch die «deo devotae». So be-
zeichneten sich gerne fromme Jungfrauen aus vornehmem Ge-
schlecht, die sich nicht unter die {ibrigen Schwestern mischen woll-
ten, sondern es vorzogen, dem Beginenideal in eigenen Hiusern und
im gewohnten Rahmen nachzuleben. Als «deo devotae» sind aus-
driicklich benannt Greda von Winzenheim, Verena Vitztum, Mar-
garetha zem Guldin Ring und Siguna zem Hirtzen!4. Diese Beginen

® Vgl. z.B. Beginenliste im Anh. Nr. 22, 30, 41, 45, 46, 70, 158, 180, 194,
225 Usw.

10 Neumann 72z. Fiir Basel 148t sich die in ihrer Familie verbleibende Begine
nicht mit Sicherheit nachweisen. Vielleicht sind Beginenliste Nr. 26, 27 dazu-
zuzihlen.

11 Vgl. z.B. Beginenliste im Anh. Nr. 1, 4, 32, 96 usw.

12 Zu Anna Schachternel vgl. BUB 2, 287 Nr. 505; 334 Nr. 595; BUB 3,
186 Nr. 355; 257 Nr. 482; 263 Nr. 495; 299 Nr. 546. Zu Agnes Broperin BUB 3,
212 Nr. 398; Lh. 167, 169, 195, 213.

18 Vgl. Beginenliste im Anh. Nr. 118, 159, 202, 218, 236, 268, 274, 282.

1 Tb. Nr. 219, 226, 227, 248.



44 Brigitte Degler-Spengler, Die Beginen in Basel

nannten oft ein betrichtliches Vermdgen ihr eigen. Siguna zem
Hirtzen benutzte es, um Jahrzeiten bei Predigern und BarfiiBern zu
stiften'®. Andere Frauen sind eindeutig an die 3. Regel engagiert. In
der Abschrift einer Urkunde aus dem Jahre 1370 wird die junge
Katherina von Pfirt «deo devota» genannt!®. Sie war damals noch
nicht Regelmeisterin. Zum Kreis der «deo devotae» gehdrten ver-
mutlich auch die beiden Vertreterinnen des Geschlechtes Rot. Elsi
Rotist zwar nurmit « schwester » bezeichnet!?, ihre Verwandte Gred-
anna aber mit «domicella conversa». Letztere nimmt 1366 zusam-
men mit der Regelmeisterin eine Schenkung entgegen?®. Vielleicht
sind auch Fia von Eptingen und Katherina von Riede dazuzuzihlen.
In einer der Urkunden von 1328 sind sie zwar nur als Jungfrauen
angefiihrt, aber da ihnen zusammen mit Vertreterinnen der 3. Regel
eine Stiftung zur Verwaltung iibertragen wird, ist anzunehmen, dal3
sie der 3. Regel angehorten®®. Aus dem Kreis der vornehmen «deo
devotae» wurden vorzugsweise die Helferinnen und Beraterinnen
der Regelmeisterinnen ausgewihlt.

Andere Beginen lebten in lockeren kleinen Gemeinschaften zu-
sammen. Diese konnten nur zwei Beginen umfassen, etwa Mutter
und Tochter, Geschwister oder eine wohlhabendere Begine mit ihrer
Magd?¢, aber auch drei bis fiinf Beginen. Die frithesten Gruppen-
bildungen wurden schon im 1. Abschnitt des II1. Kapitels behandelt,
andere sind in der Vorbemerkung zur Liste der Samnungen im An-
hang aufgezihlt. In einer Samnung war das Zusammenleben einer
bestimmten Ordnung und Hierarchie unterworfen, in einer Gruppe
beruhte es héchstens auf lockerer Ubereinkunft zwischen den Mit-
gliedern. Es liBt sich denken, daB3 die Gruppenbildungen hiufig
durch den gemeinsamen Kauf eines Hauses, das fir eine einzelne
Begine nicht erschwinglich gewesen wire, zustande kamen und
auch durch das gemeinsame Interesse zusammengehalten wurden.
Im Jahre 1383 zum Beispiel kaufte eine Gruppe von fiinf Beginen,
deren Mitglieder ihren Namen nach aus der badischen und elsissi-
schen Nachbarschaft stammten, ein Haus in der St. Johannsvor-
stadt, das sie jedoch bald wieder aufgaben?®. Vielleicht handelte es
sich um einen Versuch dieser Frauen vom Lande, sich in der Stadt

15 Tb. 248.

18 Barf, E, f. 2287,

17 Vgl. Beginenliste im Anh. Nr. 85.

18 Ib. Nr. 179.

18 ITb. Nt. 92, 93.

20 Ib. Nr. 78 und 79, 130 und 131, 191 und 300, 193 und 194.
2 Ib. Nr. 232-236.
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niederzulassen. Dies ist zugleich die letzte Beginengruppe, die sich
in Basel nachweisen laQ3t.

Weitaus am hiufigsten ist seit der Mitte des 14. Jahrhunderts in
Basel der dritte Beginentyp: die in einer organisierten Gemeinschaft
lebende Begine. Mit ihrem Eintritt in eine Samnung unterwarf sie
sich einer festgesetzten Ordnung und unterstellte sich einem be-
stimmten Orden. Diese Lebensart bot einer Begine vielleicht weniger
Freiheit als die Einzel- oder Gruppenbegine hatte, gewihrte aber
groBere wirtschaftliche Sicherheit, mehr Schutz vor Verfolgungen
und eine regelmifige Seelsorge. Eine Samnung der spiten Zeit
unterschied sich von einem Frauenkloster nur durch die fehlenden
Klausurbestimmungen. Wo die Beginengemeinschaften die Wirren
des 15. und 16. Jahrhunderts tberstanden, entwickelten sie sich
immer mehr zu eigentlichen Ordenskonventen mit Ordensregel und
Klausur.

Alle drei Formen des Beginenwesens mit all ihren Ubergingen
stehen gleichberechtigt nebeneinander und sind fiir die Bewegung
gleichermalBen kennzeichnend. Jedoch wird der Betrachter, der eine
Strukturanalyse des Beginentums durchfithren méchte, den Schwer-
punkt auf die in der Samnung lebende Begine legen missen, da nur
innerhalb dieser Gemeinschaft eine Kontinuitit gegeben ist, die es
erlaubt, Aussagen tiber die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen
Verhiltnisse des Beginentums zu machen.

2. Der Aufbau der 3. Regel des hl. Frangiskus
Die Regel

Alle Angehdrigen der 3. Regel, einzelne wie in Gemeinschaft
lebende, waren auf die 1289 von Papst Nikolaus IV. bestitigte Regel
verpflichtet, die auf das Memoriale der BuBlbriiderschaft in der
Romagna von 1221 zurtickgeht®. Sie wurde, da die wenigsten Dritt-
ordensmitglieder das Lateinische beherrschten, in die Volkssprachen
tibertragen. Von der Ubersetzung, die in der Oberdeutschen Ordens-
provinz hergestellt wurde, sind mehrere Fassungen auf uns ge-
kommen2,

Wer in den 3. Orden aufgenommen werden wollte, muBte als fest
im Glauben befunden werden, er muflte seine Schulden getilgt und
sich mit seinen Feinden versohnt haben. Fiir verheiratete Frauen war
dariiber hinaus die Bewilligung des Ehemannes eine Bedingung fiir

22 Bull. Francisc. Hist. 4, 94 Nr. 150. Vgl. oben p. 14-16.
2 B, Degler-Spengler, Drei Fassungen der Terziarenregel aus der Ober-
deutschen Minoritenprovinz in: Arch. Francisc. Hist. 62, 1969, 503-517.




46 Brigitte Degler-Spengler, Die Beginen in Basel

die Aufnahme. Der Austritt war, um in die Welt zuriickzukehren,
nicht mehr moglich, wurde aber erlaubt beim Eintritt in einen
«hcheren Orden». Die mittleren Kapitel der Regel enthalten Klei-
dervorschriften, Fastengebote mit Dispensen fiir Kranke und
Schwangere sowie Gebetsanweisungen. Es folgen die Verbote des
Waffentragens und Schwérens. Einige Kapitel regeln das Gemein-
schaftsleben. Bei den monatlichen Zusammenkiinften hatte jedes
Mitglied einenPfennig zu spenden fiir die ArmenderGenossenschaft.
Das gemeinsame Gebet fiir verstorbene Mitglieder war Pflicht. Die
letzten Kapitel betreffen die Vorsteher, Meister genannt. Die Meister-
schaft durfte nicht lebenslinglich ausgeiibt werden, war aber auch
nicht auf eine bestimmte Zeitspanne befristet. Einmal im Jahr hatte
eine Visitation durch einen Priester, laut der Regel am besten durch
einen Franziskaner, stattzufinden.

Die Regelmeisterin und ibre Funktionen

An der Spitze der gesamten 3. Regel stand in Basel eine Frau, die
Regelmeisterin. Nur im Jahre 1386 tibte das Amt einmal ein Mann,
der Barfiiler Johannes Botminger, aus?4. Der Regelmeisterin unter-
standen alle minnlichen und weiblichen Mitglieder des 3. Ordens in
Basel, ob sie nun einzeln lebten oder in Gemeinschaften wohnten.

DieRegelmeisterin fithrte das Siegel der 3. Regel. Eshat sich meines
Wissens nur ein einziges Exemplar erhalten an einer Urkunde, die
von der Regelmeisterin Giinsa vonRamstein ausgestellt worden ist25,
Von spitzovaler Form, zeigt es den stehenden hl. Franziskus, der die
Hinde tiber einen Bruder und eine Schwester des 3. Ordens ausbrei-
tet, die ihm rechts und links zur Seite knien. Der Kopf des Siegels ist
beschidigt, so dal der Anfang der Umschrift unleserlich ist. Sie

lautet: ... RU ET SOROR SCI FRACISCI IN BASILE (ausge-
schrieben und erginzt: Sigillum fratrum et sororum tertii ordinis
sancti Francisci in Basile). Die Regelmeisterin hatte die 3. Regel vor
Gericht zu vertreten, in ihrem Namen Kiufe und Verkiufe durchzu-

. fuhren und Vergabungen zu empfangen. Ihr oblag die Aufsicht iber
- die Verteilung der zusammenflieBenden Zinse, deren groBter Teil an
- die Barfiifler zur Begehung der verschiedenen Jahrzeiten abgefiihrt
- werden muBte. Sie wachte dariiber, daf3 die Anniversare, fiir die der

3. Orden Gebetsverpflichtungen iibernommen hatte, nach den Wiin-

. schen der Stifter ausgefiihrt wurden.

24 Vgl. Liste der Regelmeisterinnen im Anh.
25 Barf. 31 (18. III. 1344).



Brigitte Degler-Spengler, Die Beginen in Basel 47

Auch das Barfiierkloster, das in enger wirtschaftlicher Beziehung
zu seinem 3. Orden stand, konnte sich von der Regelmeisterin vor
Gericht vertreten lassen. Diese Regelung geht auf eine vom Schult-
heiBen besiegelte Urkunde zuriick, in der bestimmt wird, «quod
magistra tertie regule potest esse procuratrix fratum Minorum».
Leider ist sie nicht erhalten, sondern nur vermerkt in einem Ver-
zeichnis des 15. Jahrhunderts, das die im Klosterarchiv aufbewahr-
ten Privilegbriefe festhilt?6. In der Eigenschaft als Schaffnerin der
Barfiiler treffen wir zum Beispiel 1358, 1359 und 1364 die dltere
Katherina von Pfirt?” und 1370 Clara zu Rhein?®.

Die Beraterinnen der Regelmeisterin

Das Amt der Regelmeisterin wurde stets Frauen aus vornehmem
Geschlecht iibertragen. Es scheint, daB3 sie aus dem Kreis von Helfe-
rinnen, der die Regelmeisterin umgab, gewihlt wurde und nach Ab-
lauf ihrer Amtzeit wieder in diesen zurtickkehrte. Am 6. Juli 1331
schenken drei Beginen all ihr Gut den Jungfrauen Katherina von
Pfirt und Giinsa von Ramstein und den Schwestern Katherina
Kiingin und Ita von Hagenbach?®. Katherina von Pfirt ist in dieser
Urkunde zwar nicht ausdriicklich als Regelmeisterin bezeichnet, aber
sie ist als solche seit 1329 sicher belegt?®. Ihre Nachfolgerin Giinsa
von Ramstein tritt bereits neben ihr auf. Am 5. Mai 1341 wiederholt
eine der Beginen die Vergabung all ihres Gutes und richtet sie dies-
mal an die Regelmeisterin Giinsa von Ramstein und die Schwestern
der 3. Regel Katherina von Pfirt und Ita von Hagenbach3!. Das
Regelmeisterinnenamt ist inzwischen von Katherina von Pfirt auf
Giinsa von Ramstein ibergegangen. Katherina von Pfirt erscheint
aber noch neben ihrer Nachfolgerin als Vertreterin der 3. Regel.
Katherina Kiingin und Ita von Hagenbach, die aulerdem in den
Urkunden genannt sind, gehorten ebenfalls dem Beraterinnenkreis
um die Meisterin an. Eine weitere Helferin war Ita Kergin, die die
Regelmeisterin anlidBlich einer Vergabung von Reben in Uftholz an
die 3. Regel vertrat®. Andere Beginen dieser Gruppe wurden bereits

26 Barf. F, f. 1617. Dieses Verzeichnis ist um so wertvollet, da diese Urkunden
in der Reformation zerstreut worden und heute zum groBten Teil verloren sind.

27 Beg. 91, Barf. 41, 54b.

28 Barf, D, f. 2z0v-21T,

» Beg. 22.

30 Vgl. Liste der Regelmeisterinnen im Anh. Nr. 1.

3 Beg. 38a.

2 Beg. 48.
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als «deo devotae» vorgestellt®, Das zweimalige Auftreten von vier
Schwestern einschlieBlich der Regelmeisterin als Rechtstrigerinnen
der 3. Regel legt die Vermutung nahe, da3 der Meisterin drei Helfe-
rinnen zur Seite gestanden haben3%. Um 1405 hatten die « Ritsueste-
ren» ihre Zusammenkdiinfte in der Kaplanei des BarfiiBerklosters3t,

3. Organisatorische Verhiltnisse bei den Predigerbeginen

Im allgemeinen befolgten die Beginen, die sich der Leitung der
Prediger anvertraut hatten, die Munio-Regel, benannt nach dem
Ordensgeneral, der sieim Jahre 128 verfalB3t hat. Sie geht ebenso wie
die 3. Regel der Franziskaner auf die Statuten zuriick, die sich die
BuBbruderschaft der Romagna 1221 gab3. Die beiden Regeln haben
daher vieles gemeinsam, doch sind die Vorschriften der Munio-
Regel durchwegs priziser gefat. Munio ordnet zum Beispiel nicht
nur an, dal keine Hiresieverdichtigen in die Gemeinschaft aufge-
nommen werden sollen, sondern gibt auch Anweisungen, wer die
Rechtglaubigkeit der Kandidaten priifen soll: der Magister oder
Direktor und der Prior der Bruderschaft. Fiir Ehefrauen ist nicht nur
die allgemeine Erlaubnis des Ehemannes zum Eintritt notig, iiber
seine Zustimmung muf} dariiber hinaus ein schriftliches Dokument
angefertigt werden. Im Gegensatz zur Drittordensregel der Franzis-
kaner legt die Munio-Regel die Form der Aufnahme fest. Die Kandi-
daten wurden vom Magister oder Direktor am Ort, wo die Briider
und Schwestern gewohnlich ihre Zusammenkiinfte abhielten, odet
vor dem Altar der Predigerkirche in die Gemeinschaft aufgenom-
men. Unter vorgeschriebenen Gebeten wurde die Kleiderweihe voll-
zogen. Erst nach einem Jahr erfolgte im allgemeinen die eigentliche
Profel3, deren Formel von Munio angegeben wird. Der Austritt war
nur moglich beim Eintritt in einen approbierten Orden.

In unserem Zusammenhang sind die Vorschriften iber die Vor-
steher und Vorsteherinnen von besonderem Interesse. Den Briidern
einer Stadt stand ein Prior, den Schwestern eine Priorin vor, die der
Magister oder Direktor der Bruderschaft mit dem Rat der iltesten
Briider einsetzte. Der Magister oder Direktor selbst war Prediger
und wurde vom General- oder Provinzialminister auf die Bitte der
Briider und Schwestern hin ernannt. Thm unterstand die gesamte

3 Vgl. oben p. 43—44.

3¢ Tb.; Barf. 20a, Beg. 22.

38 Alemannia 27, 1900, 24.

3% Vgl. oben p. 14-16. G. G. Meetseman, Dossier de ’ordre de la pénitence
au XIIIe siecle, Fribourg 1961, 143-156.
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BuBgemeinschaft einer Stadt. Er berief die monatlichen Kapitel in
der Predigerkirche ein, bei denen die Regel gelesen und ausgelegt
wurde und nachlidssige Mitglieder der Gemeinschaft ermahnt wuz-
den. Alle Briider und Schwestern waren der Leitung und Strafgewalt
des General- und Provinzialministers unterworfen.

Die Basler Predigerbeginen waren nicht zu einem tibergeordneten
Verband, wie ihn die Munio-Regel vorsieht, zusammengeschlossen.
Wir begegnen niemals einem Prior, der die Briider geleitet, oder einer
Priorin, die der Gesamtheit der Schwestern vorgestanden hitte. Die
Beginengemeinschaften waren einzelnen Predigern unterstellt, die
die Stifter aufgrund ihrer freundschaftlichen oder verwandtschaft-
lichen Bindungen ausgewihlt hatten, nicht aber einem Magister oder
Direktor, dem die Oberaufsicht Gber alle Briider und Schwestern
vom Orden aufgetragen worden wire. Auch die Beginen selbst rich-
teten ihre Vergabungen hiufiger an einzelne Predigerbriider als an
das Predigerkloster im gesamten?®. Sie unterscheiden sich darin von
den Terziarinnen, die nur selten in personliche Beziehungen zu ein-
zelnen Barfiilern traten.

Da den Basler Predigerbeginen der iibergeordnete Verband fehlte,
dessen Magister oder Direktor das Predigerkloster hitte stellen miis-
sen, waren die Beziehungen zu ihren Seelsorgern zu wenig juristisch
verankert. Dielockeren organisatorischen Verhiltnisse der Prediger-
beginen bilden eine wichtige Voraussetzung dafiir, daB das Prediger-
kloster die Beginen auf das Betreiben einiger Konventsmitglieder
hin am Anfang des 15. Jahrhunderts kampflos aufgeben konnte.

4. Das innere Gefrige der Beginensamnungen
Die Hausregel

Ob eine Beginensamnung von Terziarinnen oder von Prediger-
beginen bevolkert war, hatte kaum Einflul3 auf ihre innere Struktur
und auf die Lebensfiihrung ihrer Mitglieder. Die Regeln, die die
Dominikaner und Franziskaner ihren Beginen auferlegt hatten, bil-
deten nur den duBBeren Rahmen fiir das Dasein in einem Beginenhaus,
ein innerer war gegeben durch die Hausordnungen der einzelnen
Samnungen. Diese hatten sich entweder durch die Erfordernisse des
Gemeinschaftslebens entwickelt oder waren den Samnungen von
ihren Stiftern auferlegt worden. In Basel sind die Griindungsurkun-
den von elf Beginenhiusern tberliefert; in ihnen sind solche Haus-
regeln enthalten?’.

38 Vgl. Beginenliste im Anh. Nr. 48, 49, 100, 151.
37 Vgl. Griilndungs- und Statutenurkunden im Anhang.
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Aufnabmebedingungen

Die Anerkennung der Hausordnung war Voraussetzung fiir den
Eintritt in ein Beginenhaus. Detaillierte Aufnahmebedingungen sind
in keinem der Statuten iiberliefert. Eine andere Forderung lautete
vermutlich, daf3 die Neueintretende bisher keusch und ehrsam gelebt
hatte und einen guten Ruf besal3. Verheirateten Frauen war der Ein-
tritt in eine Samnung verwehrt. Dagegen scheint der Aufnahme von
Witwen nichts entgegengestanden zu haben®. 1362 lebte im Hause
Heidweiler die Witwe Agnes Kolin, 1401 in der Gysinbetterin Haus
Elsina, die Witwe des Heinmann Sechsin?®.

In keiner Stiftungsurkunde wird eine Altersgrenze flir die Zulas-
sung zu der Gemeinschaft gefordert. Die Bestimmungen kirchlicher
Synoden, daf3 nur Frauen iiber vierzig Jahren in Beginenhiusern
zusammenleben dirfen, wurden nie eingehalten 0. Die Wirklichkeit
wies vielmehr eine grof3e Diskrepanz zu diesen Verordnungen auf,
In StraBburg und Koln wurden Midchen mit zwolf Jahren aufge-
nommen, denen zwei Jahre spiter das Beginengewand verliehen
wurde .

Fiir die Aufnahme scheint keine bestimmte Geldsumme verlangt
worden zu sein, sonst wiirde sie sich in mehreren Fillen nachweisen
lassen. Vergabungen von Beginen an ihre Samnungen sind zu beob-
achten, ob sie jedoch im Zusammenhang mit der Aufnahme gemacht
wurden, ob sie gefordert waren oder freiwillig erfolgten, ist nicht
festzustellen. Da die Beginen nach dem Eintritt das Verfiigungsrecht
Uber ihre Giiter behielten und folglich regelmiflige Einkiinfte bezo-
gen, wurde eine Einkaufssumme zur Erhaltung der Samnungen ver-
mutlich nicht fiir notig angesehen.

Mit dem Einzug in eine Samnung war die Verpflichtung verbun-
ben, ein bestimmtes Gewand zu tragen. Wurstisen beschreibt die
Basler Beginen und Begarden folgendermallen: «Sie hatten beson-
dere Kleidungen, dabey menglich wiissen kondte, welchen ein Beg-
hart oder Begutt were, trigen grauwe Réck und die Weyber zerbrei-
tete Vela, Weiler oder Schleier 2.» Die Kopfbedeckungen der Begi-
nen wurden vom Volk spottisch als « Kabeskdpf» bezeichnet 3.

% In StraBburg dagegen scheint die Aufnahme von Witwen allgemein ver-
boten gewesen zu sein. Phillips p. 9.

3 Vgl. Beginenliste im Anh. Nr. 185 und Nr. 308.

40 J, Hartzheim, Concilia Germaniae 3, 6o3. Vgl. auch H. Grundmann,
Religiose Bewegungen, 327.

41 Urkundenbuch der Stadt StraBbutg 3, hg. v. A. Schulte, StraBburg 1884,
27 Nr. 78; J. Asen, Die Klausen in Koln in: Ann. d. hist. Vereins f. d. Nieder-
rhein, Heft 110, 193.

42 Wurstisen, Basler Chronik, 201.

4 Justinger, Berner Chronik, hg. v. G. Studer, Betn 1871, 194.
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Die Aufnahme in eine Gemeinschaft wurde vermutlich in bestimm-
ter oft feietlicher Form vollzogen. Feststehende Geliibdeformeln
sind aus den Basler Beginenhdusern keine tiberliefert. Im allgemeinen
hatte eine Begine vor dem Eintritt in eine Samnung zu geloben, dafl
sie keusch leben, der Meisterin und den Obern des Hauses gehorchen
und die Hausregel achten wolle.In der GroBen Samnung durfte keine
Schwester wohnen, wenn sie nicht eidlich versprochen hatte, das
Haus wieder zu verlassen, sobald sie dazu aufgefordert wurde. Die
Stifter des Hauses Rechtenberg bestimmten, daBl eintretende Begi-
nen einen Eid in die Hand des Predigerpriors ablegen und verspre-
chen mul3ten, den Inhalt der Griindungsurkunde zu befolgen.

Die Verfassung

g Die Vorsteherinnen der Beginenhiuser wurden im allgemeinen
Meisterinnen oder Magistrae, hie und da auch Schaffnerinnen ge-
nannt. Bei den Predigerbeginen konnte die Leiterin auch «Marta»
heilen®t, Die Meisterin trat als Rechtstrigerin ihrer Samnung vor
Gericht auf. Sie hatte dariiber zu wachen, dal3 die Zinsen, mit denen
die Samnung anldBlich ihrer Griindung ausgestattet worden war,
nach den Bestimmungen der Stifter verwendet wurden. Ihr oblag
die gerechte Verteilung des Almosens, dal den Schwestern vonihren
Gonnern zuflof3. In manchen Gemeinschaften standen der Meisterin
Beraterinnen zur Seite. Sie werden faB3bar, wenn sie mitihr zusammen
vor Gericht erscheinen. Am 15. Juni 1332 bekennen Meisterin und
Ratsschwestern der Samnung am Rindermarkt, dem Predigerkloster
zehn Schillinge schuldig zu sein?®. Die Meisterin des Hauses Heid-
weiler hatte drei Beraterinnen®®, Die Stifter des Beginenhauses
Schulers Haus ordneten an, daB die Samnung von einer Meisterin
und vier Ratsschwestern geleitet werden sollte. 1402 traten als Ver-
treterinnen des Hauses Rechtenberg die Meisterin und die Converse
Anna von Schopfheim auf?’.

Die Amtsgewalt der Vorsteherinnen war dadurch begrenzt, dal
wichtige Befugnisse von den geistlichen Oberen der Samnungen —
Predigern oder Barftilern — ausgeiibt wurden. Diese beschrinkten
sich nicht darauf, eine lockere Oberaufsicht zu fiihren und die Ge-
meinschaft in geistlichen Dingen zu beraten, sondern sie hatten auch
die Moglichkeit, Giber personelle und wirtschaftliche Fragen zu ent-
scheiden. Thnen stand es zu, eine ungehorsame Schwester zu bestra-
fen oder sie gar aus der Samnung auszuschlieBen.

44 St. Urk. 360; Alemannia 27, 1900, 25.

% Pred. 260.

6 Barf. D, f. 164™-164".
47 Beg. 200.
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In den allerwenigsten Fillen lag die Wahl der Meisterin und die
Besetzung des Hauses bei der Samnung selbst. Fast alle Stiftungs-
urkunden gestehen den geistlichen Obern die Gewalt zu, darauf
EinfluB zu nehmen. Meist hatten die Ordensbriider ihre Rechte
jedoch mit weltlichen Personen zu teilen, welche die Griinder zu
Pflegern ihrer Stiftung beordert hatten. Die Schwestern besalen nur
ein gewisses Einspracherecht in dem Sinn, dafl ihnen weder eine
Meisterin noch eine Mitschwester aufgezwungen werden konnte.
Im einzelnen wurden Meisterinnenwahl und Besetzung von den Stif-
tern auf sehr verschiedene Weise geregelt. Die Besetzung der Groflen
Samnung und des Hauses Heidweiler wurde in der ersten Zeit von
den Barfiilern vorgenommen und spiter vielleicht der Regelmeiste-
rin Gbertragen. Von dieser wurden auch die ibrigen Terziarinnen-
hiuser — das Haus Beuggen, St. Ulrich und der Harerin Haus -
besetzt. Wer in diesen Gemeinschaften die Meisterin bestimmte, geht
aus den kurzen Stiftungsurkunden nicht hervor. Die Samnung in der
Goldschmiedin Haus scheint etwas selbstindiger gegeniiber der
geistlichen Obrigkeit gewesen zu sein. Die Schwestern, die in ihr
wohnen durften, suchte der weltliche Pfleger aus. Ihm stand auch die
Strafgewalt zu. Die Meisterin wurde von den Schwestern selbst
gewihlt.

Die Besetzung der Predigersamnungen war meist einem Prediger
und einem weltlichen Pfleger gemeinsam anvertraut. Im Haus am
Wege konnten die Schwestern nach dem Tode der Stifterin, der
ersten Meisterin und der Pfleger, ihre Vorsteherin selbst wihlen. Im
Haus zum Angen bestimmte ein Prediger und ein Verwandter tiber
die Wahl der Meisterin und die Auswahl der Schwestern. Die Bewoh-
nerinnen des Hauses Rechtenberg wurden von dem Sohn der Stif-
terin, einem Predigerbruder, ausgelesen. Nach dessen Tod fiel die
Aufgabe dem Prior des Klosters zu. Die Schwestern in Schulers Haus
Ubten die Strafgewalt selbst aus, die Besetzung ihres Hauses nahmen
vielleicht die vier Prediger vor, die sich in das Pflegeamt teilten. Am
selbstindigsten war die Beginensamnung in Dechans Haus. Da die
Schwestern keinem Orden angeschlossen waren, durften sie ihre
Meisterin und ihre Mitschwestern selbst wihlen.

Lebensfiibrung

Die Beginenhiuser waren durch Kreuze an den Tiiren gekenn-
zeichnet 8, Uber die Verteilung der Rdume ist nichts bekannt. Ver-
mutlich gab es gemeinsame Schlaf- und Aufenthaltsriume. Den
Terziarinnen erlaubte eine pépstliche Bulle, in ihren Hiusern Kapel-

48 Wurstisen, Basler Chronik, 2o1.
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len zu bauen. Aber wir haben keine Nachricht dariiber, daB3 eine
Basler Samnung eine eigene Kapelle besessen hitte. Manche Stifter
vergabten den Schwestern zusammen mit dem Wohnhaus den dazu-
gehorigen Hausrat®, '

Im Rahmen der Hausordnung stand den einzelnen Beginen die
Regelung ihres Tagesablaufes vermutlich frei. Da keine Klausur
vorgeschrieben war, konnten sie einer Arbeit aullerhalb des Hauses
nachgehen. Eingehalten werden mufliten die Gebetszeiten, die die
Regel vorschrieb, vielleicht auch gemeinsame Mahlzeiten. Die An-
ordnung, die in einzelnen Griindungsurkunden getroffen wird, da3
die Schwestern ein « gemein mus » oder einen « gemein haven » haben
sollen, ist wohl so zu verstehen, daf} eine gemeinsame Kiiche gefiihrt
werden soll und die einzelnen Beginen sich nicht selbst verpflegen
sollen. :

Weder Ordens- noch Hausregel banden eine Begine fiir ihr Leben
anihre Samnung. Dies kommt auch in den Bezeichnungen zum Aus-
druck, die den Samnungen in den Urkunden beigelegt werden:
«sorores in domo. . . commorantes » oder «moram trahentes » oder
«congregatio beginarum voluntarie degentium in domo in foro
boum » . Eine Begine konnte den Konvent zum Beispiel verlassen,
um eine Ehe einzugehen. Im Falle eines Austrittes wurde sie von der
Hausregel ihrer Samnung entbunden, nicht aber von der Regel fiir
Weltleute des Dominikaner- oder Franziskanerordens, die fiir das
Leben verpflichtend war und auch in derWelt befolgt werden konnte.
Dennoch wurde im allgemeinen die Zugehorigkeit zu einem Begi-
nenhaus von einer Begine als verpflichtend empfunden. Fiir Basel ist
kein einziger Austritt iberliefert. Daraus kann man schlieBen, daf3 es
selten vorkam, dal3 eine Begine sich von ihrer Samnung trennte.

Im Gegensatz zu einer Ordensfrau, die an die drei Geliibde der
Armut, des Gehorsams und der Keuschheit gebunden war, ver-
langte man von einer Begine fiir die Dauer ihres Aufenthaltes im
Beginenhaus nur die unbedingte Einhaltung des Keuschheitsgebo-
tes. Ausdriickliche Verpflichtungen zur Keuschheit finden sich in
den Stiftungsurkunden des Hauses Rechtenberg und der Samnung
in Dechans Haus. Letztere darf von keinem Mann betreten werden.
Im Beginenstreit wird den Basler Beginen von ihren Gegnern unsitt-
liches Verhalten vorgeworfen: «viel auch unter dem Hauffen halffen
zi Kupplerey und trieben heimliche unzucht%2.» Andererseits ist

% Barf. F, f. 1617,

50 Vgl. Griindungs- und Statutenurkunden im Anh. Nr. 6, 7, 8.
1 Beg. 130.

5 Wurstisen, Basler Chronik, 2o01.
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kein einziger Sittenskandal tiberliefert, der von einer Begine verur-
sacht worden wire.

Das Geliibde des Gehorsams war abgeschwicht zu dem Verspre-
chen, Ordens- und Hausregel zu halten.

In der Frage der personlichen Eigentumslosigkeit entfernte sich
das Beginentum am weitesten vom Ordensideal, besonders von dem
der Bettelorden. Das Armutsgebot wurde von den einzelnen Beginen
sehr verschieden ausgelegt. Aus zahlreichen Rechtshandlungen geht
hervor, dal3 die Beginen nach dem Eintritt in eine Samnung das Ver-
figungsrecht tiber ihr Vermogen behielten. Sie titigten Kéufe und
Verkidufe, empfingen Vergabungen und setzten ihre Jahrzeiten.
Dennoch muf} das Ideal, in freiwilliger Armut zu leben, bestanden
haben. Besonders in der Frithzeit gab es Beginen, die — vermutlich
vor dem Eintritt — ihr gesamtes Gut der 3. Regel vermachten?. Ein
offiziellerName fiir dieBeginen,der besonders in denStiftungsurkun-
den immer wieder erscheint, lautet «arme Schwestern »54. Die Schwe-
stern im Hause zum Schwarzen Biren nennen sich «Willige Arme ».
Man mul3 beachten, dall von den Zeitgenossen das Beginentum an
den Klostern gemessen wurde. Verglichen mit einem Frauenkloster
oder einem Damenstift nahm sich eine Beginensamnung in der Tat
armlich aus.

Zu den geistlichen Ubungen, die den Beginenkonventen laut der
Regel, die sie befolgten, auferlegt waren, kamen die Gebete, die sie
zum Gedichtnis ihrer Stifter verrichten muften. Die Samnungen
wurden eingesetzt und dotiert, damit die Schwestern durch ihren
tiglichen Dienst vor Gott und ihre tiglichen Gebete das Seelenheil
ihrer Stifter beférderten. Die Griindungsurkunden enthalten meist
Jahrzeitordnungen. Sie verpflichteten die Schwestern, den Predigern
oder Barfiilern am Anniversarientag eine bestimmte Geldsumme
auszurichten und sich selbst zum Gebetin die jeweilige Klosterkirche
und an das Grab des Stifters zu begeben. Die Stifterin von Dechans
Haus setzte keine Jahrzeit, sondern bestimmte, dal3 die Schwestern
das Vigilgebet zu ihrem Gedichtnis sprechen sollten.

Die Ordnungen, die die Griinder den Samnungen gaben, um ihre
Stiftungen und damit ihr Seelenheil zu sichern, beschrinken sich
darauf, das praktische Leben der Gemeinschaft zu regeln. Die Ver-
fligungen gehen keineswegs ins Detail, sondern betreffen nur die
wichtigsten Punkte des Zusammenlebens. Sie lieBen der einzelnen
Begine groBe Freiheit, die praktischen Fragen ihres Daseins nach
eigenem Gutdiinken zu 16sen. Die Regel fiir Weltleute, der sie folgte,

53 Beg. 22, 38a.
3¢ Vgl. Grindungs- und Statutenurkunden im Anh. Nr. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 1I.
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war fiir das religiose Leben einer Samnung ebenfalls nur Richtschnur
und gewihrte der geistigen Eigenart einer Begine grof3en Spielraum.
Dieses hohe Maf3 an Eigenverantwortung im personlichen wie im
religisen Bereich ist fiir das Beginentum charakteristisch. Es konnte
daraus fruchtbarstes religioses Leben entstehen. Die Entwicklung
zeigt jedoch, daB3 das Beginenwesen im allgemeinen der Freiheit
nicht gewachsen war. Entweder zersetzten sich die Samnungen, oder
sie formten sich zu Ordenskonventen um.

5. Besitgverbdlinisse der 3. Regel

Rund hundert der dreihundert tiberlieferten Beginenurkunden
betreffen die Gesamtheit der 3. Regel. Sie setzen spiter ein als die
Urkunden der Samnungen und Einzelbeginen, nimlicherstum 1330,
als der Aufbau der 3. Regel als Organisation begonnen hatte. Wenn
man die Barfiilerurkunden und die beiden BarfiiBerkopiare D und E
hinzuzoge, wire es moglich, eine Geschichte des Giiterbesitzes der
3. Regel zu schreiben. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen
der 3. Regel und den BarfiiBern waren so eng, dal3 man dabei aller-
dings auch die Giitergeschichte des Barfiilerklosters erarbeiten
miilte. Dies konnte nur in einer selbstindigen Untersuchung ge-
schehen. Im Rahmen dieser Arbeit mochte ich mich auf die hundert
Beginenurkunden als Quellen beschrinken und einige Gesichts-
punkte, die sich aus ihnen ergeben, aufzeigen. Im allgemeinen ist der
Besitz der Kirchen und Kloster durch Vergabungen der Gldubigen
zustande gekommen. Bevor ein Kloster mit der eigenen Kauftitig-
keit beginnen konnte, muBlte ein Grundvermdgen vorhanden sein,
das meist von den Gonnern zusammengebracht wurde. Sieht man
die Urkunden der 3. Regel durch, so iiberrascht jedoch die grofle
Anzahl der Kiufe, welche die Terziarinnen von Anfang an vornah-
men. Nach einigen Vergabungen zwischen 1331 und 1334 setzen im
Jahre 1334 die Kdufe ein und reihen sich, nur von einigen Schenkun-
gen unterbrochen, nahezu liickenlos aneinander bis zum Jahre 1348.
Von den 39 Urkunden dieser Zeitspanne bezeugen 31 Stiicke Kauf-
geschifte. Danach wechseln andere Rechtshandlungen, vor allem
Vergabungen fiir Jahrzeitstiftungen, mit den Kéufen ab. Die 3. Regel
muf sich in einer duBlerst glinstigen wirtschaftlichen Ausgangsposi-
tion befunden haben. Der Uberlieferung durch die Urkunden nach
zu schlieBen, ist der Grundstock ihres Besitzes mehr durch eigene
Kauftitigkeit als durch Vergabungen von Gonnern zusammen-
getragen worden. Woher der 3. Regel die Mittel zuflossen, a8t sich
nicht feststellen.

Bei ihren Kiufen waren die Terziarinnen darauf bedacht, ihren
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Besitz auf moglichst wenige Gebiete zu konzentrieren. Zuerst zeich-
nete sich ein Zentrum im FElsaB sidostlich von Altkirch zwischen
den Flissen Ill und Thalbach ab. Die Giiter hiuften sich zwischen
Hausgauen und Miispach und lagen besonders zahlreich in dem
Dorf Weiler®. Unter der Regelmeisterin Giinsa von Ramstein bil-
dete sich weiter n&rdlich ein zweiter Mittelpunkt des Giiterbesitzes
heraus: in den Dérfern Thann, Sennheim, Wattweiler und besondets
in Uffholz, die alle im Bogen der Thur gelegen sind 58, Ostlich dieser
Dérfer liegt St. Amarin. Bei den Kiufen in dieser Gegend wurde
Giinsa von Ramstein meist von ihrem Verwandten Walther von
St. Amarin vertreten, der vermutlich in dem Gebiet begiitert war
und dort Einflul} besaB.

Weitaus die meisten Urkunden der 3. Regel haben Jahrzeitstiftun-
gen bei den Barfiiern zum Inhalt. Die Stifter vergabten dem Regel-
verband Zinse unter der Bedingung, dal3 sie an die Barfiier zur
Ausrichtung einer Jahrzeit abgefiihrt wiirden. Mit den Jahrzeitstif-
tungen waren meist sogenannte Vergabungen «iiber Tisch » verbun-
den, in deren GenufB3 die Barfiiler am Anniversartag kamen. Die
3. Regel war verpflichtet, den Briidern an jenem Tag Fleisch, Fische,
Brot oder Wein zu reichen, damit sie um so williger fiir die Verstor-
benen beteten. Fiir die Terziarinnen selbst blieb meist nur wenig von
diesen Vergabungen iibrig. Wenn die Stifter ihnen einen Betrag
zukommen lieBen, so beauftragten sie die Schwestern, am Jahrzeit-
tag die Messe zu horen oder am Grab der Verstorbenen zu beten.

Die Gonner des Barfillerklosters waren auch die Freunde der
3. Regel. Ausder groBBen Anzahl der Stifterfamilien, unter denen sich
viele bekannte Basler Geschlechter befanden, seien nur einige wenige
genannt, bei denen die besondere Verbundenheit mit den Barfiiern
und ihren Terziarinnen zur Tradition wurde. Die Edelknechte von
Ramstein hatten Sohne bei den Barfillern und Tochter bei den
Klarissen7; eine ihrer T'6chter war Regelmeisterin. Zahlreiche Jahr-
zeiten des Geschlechts wurden bei den BarfiBBern gefeiert . Mitglie-
der der Familie von Eptingen aus drei Generationen beauftragten
die Terziarinnen mit der Ausrichtung von Jahrzeiten®. Aus dem
Geschlechte Kammerer befinden sich Angehérige zweier Genera-

% Beg. 28, 35, 30, 43, 513, 54, 56a.

¢ Beg. 41, 44b, 464, 48, 51, 52, 58, 59, 63, 66, 68, 69, 70.

87 Wackernagel, BarfuBBerkloster, 216; V. Gerz-von Biiren, Clarissenkloster
St. Clara in: Quellen und Forschungen zur Basler Geschichte 2, 1969, 132, 134;
B. Degler-Spengler, Klarissenkloster Gnadental in: Quellen und Forschungen
zur Basler Geschichte 3, 1969, 92.

% Beg. 114, 116b, 1414.

% Beg. 40b, 138a, 142. W. Merz, Oberrheinische Stammtafeln Nr. 41.
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tionen unter den Jahrzeitstiftern 6. R. Wackernagel nennt den Regel-
verband «Zahlstelle, Filiale, Agentur» des BarfiBerklosters®.
Wegen der engen wirtschaftlichen Beziehungen war die Moglichkeit
geschaffen worden, daf3 der Barfiierschaffner und die Regelmeisterin
sich gegenseitig vor Gericht vertreten konnten®. Das BarfiilBer-
kloster und sein 3. Orden durchliefen inder ersten Hilfte des 14. Jahr-
hunderts gemeinsam eine wirtschaftliche Bliitezeit, worauf die Zeit
des Niedergangs fiir beide gleichzeitig einsetzte.

Angesichts der wirtschaftlichen Vetfilzung der Barfiifer mit ihren
Terziarinnen a6t sich ermesse&r,—wiﬁi?:’ﬁtig fiir die BarfiiBer der
Bestand des Beginentums in Basel war und wie groB3 ihr Schaden
durch seine Vernichtung, die sie in jahrelangem zihem Kampf zu
verhindern gesucht hatten, gewesen sein mulB.

6. Wirtschaftliche Grundlagen der Beginensamnungen
Das Eigenvermaigen der Beginen

Schon bei der Betrachtung der religidsen Lebensfiihrung wurde
darauf hingewiesen, daf} in einer Beginensamnung die Verméogens-
frage anders geregeltwar als in einem Kloster. Der wesentliche Unter-
schied bestand darin, dal3 die Bewohnerinnen eines Beginenhauses
eigenes Vermogen besitzen und daraus Einkiinfte beziehen durften,
wihrend den Klosterfrauen der personliche Besitz verboten war.
Zwar verzichteten in den meisten Klostern auch die Nonnen nicht
auf eigenes Vermogen, das sie getrennt vom Klosterbesitz verwal-
teten, aber dies ist immer ein Millstand und eine Verfehlung gegen
die Regel. Bei den Beginen dagegen war der Besitz von vorneherein
erlaubt.

Schon die Rechtshandlungen, welche die wenigen Beginen vor-
nehmen, deren Zugehorigkeit zu einer Samnung ausdriicklich ange-
geben ist®, beweisen, dal3 die Schwestern auf verschiedenste Weise
Giiter erwerben und dariber verfiigen konnten. 1345 kaufte Kathe-
rina von Mose aus der Samnung in Kraftshaus einen Weinzins 84,
Elsina Bollin in der Goldschmiedin Haus erhielt 1367 von ihrer
Schwester eine Geldschenkung 9. Leibgedinge empfingen zum Bei-
spiel 1379 Hedina und Ellina von Grenzach, wohnhaft in der Groflen

80 Beg. 25, 164b; vgl. auch Liste der Beginensamnungen im Anh. unter
Kammerers Haus; W. Merz, Oberrheinische Stammtafeln Nr. 14.

81 Wackernagel, Stadt Basel 2, 2, 706.

82 Vgl. oben p. 30, 47.

83 Vgl. Vorbemerkung zur Beginenliste im Anh.

8 Beg. 56.

85 Beg. 127.
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Samnung, von ihrer Nichte®, und 1395 Metzina von Stetten in der
Bischoffin Haus von einer Verwandten ¢7. Die Geschwister Annaund
Greda im Baumgarten richteten 1361 an ihre Samnung die umfang-
reiche Vergabung von drei Hofstétten auf dem St. Albansberg und
zwei Juchart Acker®. Greda ist 1357 als Meisterin im Hause Gesin-
gen nachgewiesen®. Greda Vorsterin, die ehemalige Meisterin am
Rindermarkt beauftragte ihre Samnung 1384 mit der Ausrichtung
von Jahrzeiten und tberlief3 ihr dafiir einen Hauszins 7. Ihren pet-
sonlichen Hausrat gaben die Beginen gerne untereinander weiter.
Die Regelmeisterin Katherina von Pfirt schenkte den ihren ihrer
Nichte gleichen Namens, die ihrspéter im Amtnachfolgte™, Nesavon
Hirsingen, Meisterin der Samnung in Kraftshof, vergabte ihre per-
sonlichen Dinge an ihre Mitschwester Vrene Kriegin 7.

Um das Recht der Erben auszuschalten und die Bildung eines
gemeinsamen Vermogens zu begiinstigen, bestand in einigen Kon-
venten die Bestimmung, daf} der zuriickgelassene Besitz einer ver-
storbenen Schwester der Samnung zufallen muf3te 7.

Der Verdienst aus beruflicher Tdtigkeit

Kennzeichnend fir die Anschauungen des Beginentums ist der
Grundsatz, dafl der Lebensunterhalt mit der eigenen Hinde Arbeit
zu bestreiten sei. Damit stellt es sich einerseits in Gegensatz zu den
Klosterfrauen, die ausschlieBlich von festen Einklinften lebten, und
andererseits zu den herumziehenden Beginen, die sich vom Bettel
ernihrten. Je mehr die Beginenbewegung alterte, desto mehr gingen
ihre Vertreterinnen dazu iber, die Gewohnheiten von Nonnen oder
von vagierenden Beginen nachzuahmen und sich ihre Existenz ent-
weder durch feste Einkiinfte oder durch den Bettel zu sichern.

Die Tétigkeiten karitativer Natur wurden von den Beginen wohl
weniger unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten als unter dem
Aspekt christlicher Nédchstenliebe ausgetiibt. In Mainz, StraBburg und
Koéln widmeten sich manche Beginenkonvente der Erziehung von
Midchen™. Die erste Meisterin in der Groflen Samnung in Basel

8 Beg. 150.

87 Beg. 187a.

8 Beg. 107.

% Vgl. Liste der Beginensamnungen im Anh.

7 Beg. 164c.

" Beg. 119a.

? Ga. A 1, 182,

" Goldschmiedin Haus, Haus am Wege, Dechans Haus.

7 Neumann ¢§; Urkundenbuch der Stadt StraBburg 3, 27ff.; Asen H. 112,
30; H. 113, 68.
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hiel3 Elisabeth Schulmeisterin 75, Ihr Name konnte ein Hinweis dat-
auf sein, dal3 ihre Gemeinschaft sich den Unterricht von Midchen
zur Aufgabe gemacht hatte. Die Samnung im Alten Spital besorgte
dort den Krankendienst. Zur Armenbetreuung waren die Beginen
des Hauses am Wege verpflichtet. Sie mufiten jedes Jahr am St. Mar-
tinstag fiir eine bestimmte Geldsumme Schuhe fiir arme Leute kau-
fen 8. Die Berufe der Magd, der Krimerin («Giitlerin »), der Kerzen-
macherin, der Schreiberin sind nur fiir einzeln lebende Beginen nach-
zuweisen, nicht auch fiir die Bewohnerinnen der Samnungen .

In den Griindungsurkunden finden sich wenige Bestimmungen
tiber die Titigkeit, welcher die Beginen obliegen sollen. Die Stifter
des Hauses Rechtenberg ordneten lediglich an, da3 sich die Schwe-
stern von ihrer Hinde Arbeit ernihren sollten. Nur den Schwestern
in Dechans Haus, deren Griindungsstatut in mancher Beziehung als
Ausnahme zu betrachten ist, war prizise vorgeschrieben, daB3 sie
kein anderes Handwerk treiben durften als an der Kunkel spinnen,

Daf} in den Statuten nur durftige Anweisungen gegeben werden
Uber so einen wichtigen Punkt wie die berufliche Titigkeit, der sich
ein Beginenhaus widmete, legt den Schluf3 nahe, dal3 wenigstens fiir
die Samnungen, deren Hausregeln auf uns gekommen sind, der Ver-
dienst aus eigener Arbeit keine iiberragende Rolle spielte und dal3
der Lebensunterhalt hauptsichlich aus anderen Quellen bestritten
wurde.

Das Stiftungskapital des Griinders

Den Beginengemeinschaften, die von einem Stifter ins Leben geru-
fen worden waren, war die Sorge um die lebensnotwendigsten Dinge
meist abgenommen. Sie bewohnten das Haus, das ihr Griinder fiir
sie bereitgestellt hatte, gratis oder gegen einen geringen Zins. Dar-
iiber hinaus hatte sie ihr Stifter mit einem gewissen Kapital ausge-
stattet, das fiir regelmiBig wiederkehrende Ausgaben wie Reparatu-
ren am Haus, Holz fiir den Winter, die Beleuchtung oder auch fiir die
tigliche Hauptmahlzeit ausgegeben werden muf3te .

Im Zusammenhang mit dem Umfang seiner Stiftung hatte der
Stifter die Zahl der Beginen festgesetzt, die in dem Beginenhaus
wohnen durften, ohne daf3 das wirtschaftliche Gleichgewicht gefihr-
det wurde.

* Vgl. Liste der Beginensamnungen im Anh.

" Vgl. Griindungs- und Statutenurkunden im Anh. Nr. 1o.

7 Vgl. oben p. 43.

" Vgl. Grindungs- und Statutenurkunden im Anh. Nr. 9, 14.
" Ib. Nt. 10; 14.
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Die Zuwendungen der Gonner

AuBer den Einkiinften aus dem Stiftungskapital, das ihren not-
wendigsten Bedarf sicherstellte, konnten die Beginensamnungen im
allgemeinen noch iiber sonstige regelmiBige Einnahmen verfiigen,
die zum groBen Teil auf Schenkungen von Gonnern zuriickgingen.
Die Vergabungen geschahen, um das Seelenheil zu beférdern und
waren nicht selten mit weitldufigen Verpflichtungen fiir die Schwe-
stern verbunden. In detaillierten Bestimmungen wurde festgelegt,
wie die vergabten Zinse aufgeteilt und angewendet werden sollten.

Die urkundliche Uberlieferung ist fiir die einzelnen Samnungen
vonsehr unterschiedlicher Dichte. Soist der Anteil, den die Prediger-
beginen an dem gesamten Urkundenbestand haben, sehr gering. Mit
6-7% ist er kleiner als der Anteil mancher Terziarinnensamnung.
Von diesen hat die Groe Samnung am Rindermarkt, die dlteste und
groBte Beginengemeinschaft Basels, mit Abstand die breiteste Ubet-
lieferung; auf sie fallen etwa 13% des Gesamtbestandes an Urkun-
den. Daneben gibt es Hauser, sowohl det Terziarinnen als auch der
Predigerbeginen, von denen sich keine einzige oder nur die Griin-
dungsurkunde erhalten hat.

/| Von den 40 Urkunden, die die GroBe Samnung betreffen, sind
[ 27 Vergabungsurkunden mit zum Teil sehr austithtlichen Bestim-
| mungen, die die Verpflichtungen der Schwestern verdeutlichen. Eine
Vergabung von 3 Pfund jihrlichen Zinses aus dem Jahre 1332 soll
‘zum Seelenheil des Stifters folgendermalen aufgeteilt werden:
- 10 Schillinge sollen den Predigern, 1o den Barfiilern, 10 dem Spital
~und 10 den Siechen an der Birsigbriicke gehoren. Den Schwestern
blieb also nur noch ein Drittel der Stiftung zur eigenen Verwen-
dung?®. Von einer Schenkung aus dem Jahre 1335, die 3 Pfund Zins,
- 10 Ringe Wisung und 10 Schillinge umfaf3t, haben die Beginen die
Hilfte, ndmlich jdhrlich je § Schillinge an Licht und Mus und
20 Schillinge zur Verteilung an die 20 drmsten Schwestern der
Samnung. Die iibrigen 30 Schillinge sollen anderen Beginengemein-
schaften, die ein «gemeines Mus» haben, zugute kommen?. Ver-
hiltnismaBig glnstig fiel die Vergabung der Katherina Hiigelin fiir
die Grof3e Samnung im Jahre 1385 aus. Sie vergabte einen Zins von
2 Pfund, 1 Huhn und § Schillinge Erschatz und bestimmte 34 Schil-
linge fir Fleisch, das die Schwestern an ihrem Jahrzeittag genielen
sollten, und 5 Schillinge zum Opfer an ihrer Jahrzeit. Das Huhn
sollte den vier Schwestern gehoren, die an Allerheiligen betend auf

1 Beg. 24.
1 Beg. 2g.
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dem Grabe sitzen. Mit dem tibrigen Schilling sollten diese eine Messe
am Allerseelentag stiften®.

Schon die wenigen Beispiele vermitteln einen Eindruck, wie gering |

die vergabten Zinse waren. Die gesamten Vergabungen an Geldzin-
sen an die Grofle Samnung bewegten sich zwischen 6 Schillingen
und 3 Pfund, 10 Ringen Wisung und 10 Schillingen Erschatz®. Diese
Geschenke mufiten immer noch mit anderen Samnungen oder Kl6-
stern geteilt werden.

Bei allen Terziarinnensamnungen tibertrifft, falls sie wie der
Bischofin Haus und das Haus Heidweiler einen gewissen Urkunden-
bestand und nicht nur einzelne Stiicke aufweisen, die Anzahl der
Vergabungen die Kiufe, Leihgeschifte usw. bei weitem. EinVerkauf
ist nicht iiberliefert. Bei den Predigerbeginen ist das Verhiltnis
anders. Im gesamten sind etwa 20 Urkunden von ihnen auf uns ge-
kommen, von denen nur zwei Vergabungen enthalten. Obwohl man
im Auge behalten mul3, daf3 die Urkundenreihe die getitigten Rechts-
geschifte nicht vollstindig tiberliefert und vielleicht in Wirklichkeit
mehr Vergabungen stattfanden, ist doch der SchluB3 erlaubt, dal3 die
Predlgerbegmen sich weniger als die Terziarinnen fiir Jahrzeitdienst
und sonstige Gebetsverpflichtungen einspannen lieBen und daher
iiber weniger Einkiinfte von dieser Seite her verfiigten.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daf3 die wirtschaft-
liche Sicherheit der Konvente auf der Dreiheit Eigenvermogen, Ver-
dienst und Vergabungen beruhte, wobei in den einzelnen Konventen
der SchwerpunktaufverschiedenenFaktorenliegen konnte. Injedem
Fall kann wohl dem Eigenvermogen der Beginen die grof3te Bedeu-
tung beigemessen werden, vermutlich {iberstieg es im allgemeinen
zusammengerechnet das Gesamtvermdégen der Samnung.

7. Die sogiale Verflechtung des Beginemwesens
Die stindische Zugehorigkeit der Beginen

Jeder Versuch, die stindische Zusammensetzung einer Personen-
gruppe im mittelalterlichen Basel zu durchleuchten, kann nur zu sehr
bescheidenen Ergebnissen fithren, solange Vorarbeiten tber die
genealogische Verflechtung und die gesellschaftliche Gliederung
dieser Stadt fehlen.

Von den etwa 320 Beginen, die namentlich iiberliefert sind, stehen
von etwa 70, also von weniger als dem vierten Teil, Angaben zur Ver-

82 Beg. 166.
8 Beg. 164b, 29.
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fiugung, die eine stindische Zuordnung erlauben, zum Beispiel Mit-
teilungen iber nahe Verwandte und deren Berufe oder iiber die be-
rufliche Ti4tigkeit der Beginen selbst®. Hie und da vermag auch ein
grofleres Vermogen auf den gehobenen Stand einer Begine hinzu-
weisen.

Letzteres ist der Fall bei Anna Schachternell (1283), die sich nicht
genealogisch einordnen 1iB3t, aber so zahlreiche Kéufe und Schen-
kungen vornimmt, daB3 man sie aufgrund ihres Vermdégens einem
hoheren Stand zuteilen muf3%5. Die nichste Begine, tiber die wir
nidhere Auskunft besitzen, ist Agnes am Graben (1298), eine Bickers-
tochter. IThr folgt Hedina (1299), eine Magd®®. Im Jahre 1300 ldBt
sich Ita Pfirterin, die Witwe des Ritters Konrad von Pfirt, als Begine
nachweisen, 1302 begegnen uns Agnes und Elsina, T6chter des
Ritters Johannes Kraft8?. Aus vornehmem Geschlecht waren, nach
ihren umfangreichen Vergabungen an die Prediger zu schlieBen,
auch die Frauen Benedicta von Sulz (1305) und Hedewigis Schurerin
(1306)%8. 1306 ist eine Vierergruppe edler Frauen anzutreffen, die
nach Beginenart zusammenlebten: Margaretha Bechrerin stammte
vermutlich aus dem Basler Biirgertum; Benedicta von Hagental aus
dem elsdssischen Landadel, der sich in der Stadt niedergelassen
hatte; ebenso wie Katherina von Pfirt, die spitere Regelmeisterin;
die Grifin Beatrix von Neuenburg ist die vornehmste dieser Frauen®.
Adelheid von Kienberg war die Witwe eines Ritters, Elsina Rot war
Angehdrige der gehobenen Biirgerschicht??. Agnes in dem Wiele ist
durch ihre groBe Stiftung an die Prediger als reiche Begine ausge-
wiesen®. Andere vornehme Frauen wurden schon als Beraterinnen
der Regelmeisterin vorgestellt®2. Bis 1330 etwa stammen alle Begi-
nen, von denen sich nihere Auskiinfte machen lassen, aus vornehmen
Familien. Nach diesem Zeitpunkt hiufen sich erstmals die Beginen
ausHandwerkerkreisen. Es begegnen rasch auteinander AnnaMérer,
die Tochter eines Bickers, Hedina von Bremgarten, genannt Kupfer-
schmiedin, Margaretha von Holzheim, die Witwe eines Gerbers®.
In dieser Zeit setzt auch die Reihe der Beginen ein, die minnliche

8¢ Vgl. Beginenliste im Anh. Vorbemerkung.

85 b, Nrt. 4.

8 Ib. Nr. 27, 30.

¢ Ib. Nr. 33, 39, 40.

8 Ib. Nr. 48, 49.

8 Ib. Nr. 52—54.

% Tb. Nr. 61, 85.

9 Ib. Nr. 74.

92 Vgl. oben p. 43—44, 47-48. Vgl. Beginenliste im Anh. Nr. 92, 93, 107, 108.
% Ib. Nr. 112, 130, 132.
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Verwandte unter der niedrigen Geistlichkeit haben?®. In der zweiten
Hiilfte des 14. Jahrhunderts mehren sich aulerdem die Schwestern,
die als Migde, Krimerinnen («Giitlerin ») oder Kerzenmacherinnen
tatig sind?. In der Folge sind mehr Frauen aus den niedrigeren als
aus den hoheren Volksschichten anzutreffen®. Im ganzen lassen sich
nach 1330 nur noch drei Frauen aus dem Adel oder dem gehobenen
Biirgertum nachweisen: 1360 Gredanna Rot, deren Vater im Rat
sitzt, 1377 Greda von Wintzenheim, die vermutlich aus dem elsis-
sischen Landadel stammt, und 1381 Verena Vitztum, die dem stidti-
schen Ministerialadel angehort®”. Alle diese vornehmen Beginen be-
zeichnen sich als «deo devotae » und halten sich allem Anschein nach
von den iibrigen Beginen etwas entfernt®,

Die Bewegung nach unten, die sich abzeichnet, wird vielleicht
etwas ausgeglichen von Frauen, die aus dem wohlhabenden Kauf-
mannsstand kommen, wie zum Beispiel Margaretha zum Guldin
Ring — auch sie nennt sich «deo devota» — und solchen, deren Viter
in der Verwaltung titig sind, wie Elsina von Richenbach und Gutta
Muttenzer®,

Anhand dieser Zusammenstellung 148t sich die stindische Gliede-
rung des Basler Beginenwesens ziemlich klar nachzeichnen. Von
Anfang an sind unter den Basler Beginen Frauen aller Stinde ver-
treten. In der Mehrzahl sind jedoch bis etwa 1330 eindeutig Frauen
vornehmer Herkunft, Adelige und Angehorige des gehobenen Biir-
gertums, anzutreffen. Nach 1330 iibernehmen Frauen aus Handwer-
kerkreisen die Fithrung und behalten sie bis zum Ende des Basler
Beginenwesens. Die Verschiebung zugunsten der unteren Stinde
wird noch deutlicher, wenn man die Beginen einbezieht, die als
Migde dienen und diejenigen, aus deren Familien sich der niedrige
Klerus erginzt.

Der Befund tiber die soziale Gliederung des Basler Beginenwesens
bestitigt die Untersuchungen H. Grundmanns, der nachweist, dal3
die Bewegung in der Friithzeit ihre Anhingerinnen hauptsichlich
unter vornehmen Frauen gefunden hat, die freiwillig auf Ehe und
Besitz verzichteten, und weniger unter armen und ehelosen Frauen,
die nur aus der Not eine Tugend machten. Damit ist deutlich, dal3
das Beginentum nicht aus einem sozialen Notstand hervorgegangen

% Ib. Nr. 109, 147, 154.

% Vgl. oben p. 43.

9 Vgl. Beginenliste im Anh. Nr. 156, 168, 187, 196, 211, 218, 220, 241, 255,
272, 275, 291, 298,

97 Ib. Nr. 179, 219, 227.

* Vgl. oben p. 43-44, 47-48.
% Vgl. Beginenliste im Anh. Nr. 226, 169, 253.
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ist, wie von Forschern des 19. Jahrhunderts angenommen wurde0°,

Besonders in seiner spiteren Zeit unterscheidet sich das Basler
Beginenwesen jedoch hinsichtlich seiner stindischen Zusammen-
setzung wesentlich von dem anderer Stddte. Fiir Basel ist kenn-
zeichnend, daf3 adelige Frauen sich nur relativ kurze Zeit zu dem
Beginenleben hingezogen fithlen und dal3 die Tochter aus dem ge-
hobenen Biirgertum der Stadt unter den Beginen durchwegs fast
vollig fehlen. In Mainz dagegen haben durch alle Jahrhunderte hin-
durch Frauen aus dem Rittertum und dem stidtischen Patriziat den
Beginenstand ergriffen'®’. Alle bekannten Familien Kélns hatten
ihre Vertreterinnen unter den Beginen!®®. In Stralburg waren drei
Samnungen vornehmen Beginen vorbehalten%,

Die stindische Gliederung der Samnungen

Von wenigen Basler Beginen ist bekannt, in welcher Samnung sie
wohnten und zugleich, welchem sozialen Stand sie angehorten04,
Elsina Bollinin der Goldschmiedin Haus kommt aus einer Handwer-
kerfamilie, ebenso Verena unter dem Baum in der Samnung am
Rindermarkt, deren verstorbener Vater Schuster war1%, Katherina,
wohnhaft am Rindermarkt, ist die Tochter eines Wirtes1%, Ein Ver-
wandter der Katherina Rumtischin, die in der Samnung zur Migd
lebt, ist Kiirschner107,

Noch weniger Aufschlull haben wir tiber die familidren Beziehun-
gen der Frauen, die den Samnungen als Meisterinnen vorstanden 08,
In den Urkunden werden sie stets nur als Vertreterinnen ihrer Sam-
nungen bezeichnet, wihrend zur Benennung der tibrigen Beginen
der Name oder Beruf des Vaters gebraucht werden, was fiir diesoziale
Einordnung sehr viel mehr Hilfe bietet. Als Unterlagen fiir eine Un-
tersuchung kénnen nur die Namenslisten der Meisterinnen dienen.
Diese ergeben allerdings ein eindeutiges Bild. Unter den 65 Gberlie-
ferten Meisterinnen finden sich nur zwei, die einen bekannten Namen
tragen. Sie lassen sich jedoch nichteinmalmitSicherheit genealogisch
einordnen. 1338 ist in der GroBlen Samnung und 1358 in der Gold-
schmiedin Haus eine Katherina von Eptingen als Meisterin genannt.

100 H. Grundmann, Religiose Bewegungen, 186-198. Vgl. oben p. 9.
101 Neumann, 105—107. '

102 Asen H. 111, 92.

108 Phillips, 27-29.

104 Vo], Beginenliste im Anh. Vorbemerkung.

105 Jh, Nr. 196, 220.

weTh, WNe, 224,

e Ib. Nr. z75.

108 Vgl. Liste der Beginensamnungen im Anbh.
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Es ist anzunehmen, dal3 die beiden nicht identisch sind. Beide sind
nicht im Stammbaum derer von Eptingen angefiihrt. Bei der letzten
Katherinaist jedoch aufgrund einer Schenkung, die ihr Hartmann II.
von Eptingen zukommen l4f3t, eine Verwandtschaft mit den Herren
von Eptingen moglich.

Von drei Basler Meisterinnen wissen wir genaueres iiber ihre
soziale Zugehorigkeit. Es sind ehemalige Migde der Stifter und
Stifterinnen, die auf diese Weise versorgt wurden und die Samnun-
gen in den schwierigen Anfangsjahren im Sinne ihrer fritheren Herr-
schaft leiten sollten1®,

Die Untersuchung der Meisterinnenlisten vermag das Ergebnis
des vorhergehenden Abschnittes zu bestitigen, da3 nach 1330 die
unteren Schichten der Stadt in hohem Male unter den Beginen ver-
treten waren. Die oberen Stinde besetzten nicht einmal die Meiste-
rinnenstellen in den Samnungen. Da keine der Meisterinnenreihen
mehrere bekannte Namen aufweist und nicht anzunehmen ist, dal3
die iibrigen Bewohnerinnen vornehmer waren als die Vorsteherin-
nen, darf man als weiteres ableiten, dal} keine der Basler Beginen-
gemeinschaften einen sozial besonders gehobenen Personalbestand
aufwies und daB3 die Beginenhiduser Basels fiir Frauen aller Stinde
offen waren.

Die stindische Zugehirigkeit der Stifter

Den verschiedensten gesellschaftlichen Kreisen gehorten, soweit
wir sie kennen, die Stifter der Basler Beginenhéduser ant®. Die Griin-
dung der beiden ersten Basler Samnungen geht auf die Initiative der
Franziskaner zuriick. 1327 erfolgte die Griindung des Hauses Rech-
tenberg fiir Predigerbeginen durch Wetzelo Keller und seine Schwe-
ster Margaretha. Diese war Witwe und war mit einem Abkémmling
der Familie zer Sunnen verheiratet gewesen. Von ihrem Ehemann
Wernher zer Sunnen ist kaum etwas bekannt, seine Briider sallen
jedoch im Rat!!!, Die Griinder der Samnung in der Goldschmiedin
Haus (gegriindet vor 1329), Bruder Johann der Goldschmied und
Schwester Anna die Goldschmiedin, hatten selbst den Beginen- und
Begardenstand ergriffen. Als Pfleger fiir ihre Samnung gewannen
sie Nikolaus Relin, des Rats von der hohen Stube. Im gleichen
Jahr wurde Nikolaus Relin das Pflegeamt tiber eine andere Beginen-
gemeinschaft iibertragen, die seine Nichte, Jungfrau Katherina am

100 S¢. Ulrich, Harerin Haus, Haus am Wege.

10 Fiir das Folgende vgl. Liste der Beginensamnungen und Griindungs- und
Statutenurkunden im Anh.

W Basler Wappenbuch 3.
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Wege, fiir Predigerbeginen gestiftet hatte und die nach ihr benannt
wurde. Die Griindung des Terziarinnenhauses Beuggen im Jahre
1336 geht auf Ritter Konrad I. von Beuggen und seine Mutter Gi-
sela zuriick. Es ist das einzige Basler Beginenhaus, das von Adeli-
gen gestiftet wurde. Die stindische Zugehorigkeit von Heinrich
Schuler und seiner Frau, die fiir Predigerbeginen 1340 die Samnung
Schulers Haus errichteten, 140t sich nicht ermitteln. Heinrich war
jedenfalls Biirger der Stadt. Die Terziarinnensamnung St. Ulrich
verdankte ihre Entstehung im Jahre 1358 dem Leutpriester Ulrich
von Zofingen. Dem gehobenen Biirgertum gehorte Anna zum
Angen an. Ihr Sohn Henmann sal3 als Achtburger im Rat2, Fir
Predigerbeginen griindete sie 1360 die Samnung zum Angen. Die
beiden letzten Stiftungen in Basel gehen auf Frauen aus Handwerker-
kreisen zurtick. 1386 errichtete die Begine Katherina Harerin, Schwe-
ster eines Messerschmiedes, ein Beginenhaus und unterstellte es den
Franziskanern. 1388 rief Greda Vigelin, Witwe eines Leinwebers,
die Samnung in Dechans Haus ins Leben, ohne sie einem Orden an-
zugliedern.

Soweit sich aus den Stiftungsurkunden erkennen 146t, verdankten
die meisten Beginenhiuser, nimlich sieben von elf, ihre Entstehung
dem Biirgertum der Stadt. Die Stifter gehorten zum Teil den geho-
benen Stinden, also gerade den Kreisen an, deren Vertreterinnen
man unter den Beginen vergebens sucht. Die fithrenden Familien
térderten zwar das Beginenwesen ihrer Stadt, stellten sich ihm aber
nicht personlich zur Verfiigung. Die eigenen Tochter schickten die
Stifter lieber in die Frauenkltster Basels. Anna zum Angen hatte
eine Tochter im Kloster Klingental3, Nikolaus Relin, der Pfleger
zweier Beginensamnungen, ein Middchen im Kloster Gnadental4,
Margaretha Keller, die Stifterin des Hauses Rechtenberg, versorgte
gleich drei Tochter in Klingental 3,

Die geographische Herkunft der Beginen

Bei der Durchsicht der Beginenliste und den Verzeichnissen der
Meisterinnen springt ins Auge, dal3 die Mehrzahl der Frauen Namen
tragen, die auf ihren Herkunftsort schlieBen lassen'é. Bei den Begi-
nen sind es weit mehr als die Hilfte, bei ihren Vorsteherinnen gar

18 Ib, 1.

113 Ib.

114 Basler Wappenbuch 3; B. Degler-Spengler, Geschichte des Klosters
Gnadental in: Quellen und Forschungen z. Basler Geschichte 3, 1969, 94.

115 Basler Wappenbuch 3 unter «zer Sunnen».

118 Vgl. Beginenliste und Liste der Beginensamnungen im Anbh.
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fast 75 %, die nach Dorfern im Elsal3, in Baden, in der Schweiz oder
auch in der ferneren Umgebung heillen. Selbst wenn man annimmt,
dal die Familien eines groBen Teiles dieser Frauen bereits seit linge-
rer Zeit in Basel ansissig und Biirger dieser Stadt geworden waren,
bleibt die Anzahl der stadtfremden Frauen hoch. Manche Konvente
scheinen fast ausschlieBlich von solchen bewohnt gewesen zu sein.
Das Haus Beuggen wurde bei seiner Griindung von einer Gruppe
Nichtbaslerinnen besetzt'?. AnlidBlich eines Kaufes treten 1375 alle
sechs Insassinnen von St. Ulrich auf. Ihren Namen nach stammten sie
alleaus Baselslindlicher Umgebung 18, Ballungen auswirtiger Frauen
lassen sich auch sonst beobachten. Eine Anzahl Frauen dorflicher
Herkunft kaufte 1383 ein Haus in der St. Johannsvorstadt, verlor
sich aber bereits einige Jahre spiter wieder im Dunkeln®, Die
Frauen, die 1405 in den Ketzerverh6ren vernommen wurden, sind
in der Mehrzahl nach ihrer auBlerbaslerischen Herkunft benannt2°.

Die vorhergehenden Abschnitte ergaben, dall das Basler Beginen-
wesen mit den oberen Bevolkerungsschichten der Stadt kaum ver-
flochten war. Da die meisten Beginen keine Baslerinnen waren, darf
erweiternd gesagt werden, daB3 die Bewegung in personeller Hin-
sicht Gberhaupt wenig in der Stadt verwurzelt war. Dies wirft ein
Licht auf den Ausgang des Beginenstreites: nur weil es sich in der
Mehrzahl um stadtfremde Frauen handelte, konnte die Austreibung
der Beginen gelingen.

8. Die seelsorgerische Betrenung der Beginen
Die Barfifer und Prediger als Seelsorger der Beginen

Wie in den meisten Stiddten hatten auch in Basel die beiden groflen
Bettelorden die Beginenseelsorge iibernommen. Die Samnungen
unterstanden alle mit Ausnahme der Samnung in Dechans Haus
entweder den Dominikanern oder den Franziskanern!®'. Auch die
einzelnen Beginen und die Beginengruppen begaben sicham liebsten
unter die Obhut der Bettelbriider. Da als Quellen zu dem Basler
Beginenwesen ausschlieBlich Giiterurkunden zur Verfiigung stehen,
werden die geistigen Verflechtungen des Beginenwesens fiir uns nur
faBbar in den zahlreichen Vergabungen, die die Schwestern ihren
geistigen Betreuern zukommen lieSen und in ihrem Bestreben, sich

17 Beginenliste Nr, 121-125.

18 Tb. Nr. 212-216.

19 Th, Nr. 232-2360.

120 Th, Nr. 304—310.

121 Vgl. Liste der Beginensamnungen im Anh.
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in der Nihe des bevorzugten Klosters niederzulassen!?. Nicht nur
die Samnungen gruppierten sich um das Barfiier- und Prediger-
kloster, auch die einzeln lebenden Beginen siedelten am dichtestenim
Umbkreis der beiden Kloster23. Die Hiuser, die einmal von Beginen
bewohnt waren, wurden gerne immer wieder an solche weitergege-
ben. Ein Teil des Hauses, in dem 1280 die Begine Lieba lebte, war
einige Jahre spiter von einer Gruppe Beginen bevolkert, die Wasch-
und Niharbeiten fir die BarfiiBer besorgte?4, Die Begine Metza von
Mirkt erhielt 1358 das Haus St. Johannsvorstadt 45 neben 43 gelie-
hen. 1383 war es im Besitz der Schwester Grede von Binzen. Diese
verkaufte es an fiinf Beginen, die es 1392 bereits wieder an eine
andere Begine weitergaben?s. Den Beginensamnungen zum Angen
und in Dechans Haus wurden Hiuser bereitgestellt, die frither schon
von Beginen bewohnt gewesen waren'?®. Allerdings gingen die
Hiuser nicht direkt von den einzelnen Beginen in den Besitz dieser
Samnungen iiber, sondern waren eine Zeitlang von anderen Leuten
bewohnt.

Wir wissen fast nichts dariiber, wie Barfiiler und Prediger die
Seelsorge bei den frommen Frauen ausgelibt haben. Einige Prediger-
briider, die bei einzelnen Beginen die Beichte horten, sind namentlich
bekannt. Der Prior Burkart von Bermswiler war der Beichtiger der
Konverse Mechthild von Stetten'??. Die Begine Guta Peierin hinter-
lieB all ihr Gut ihrer Mutter und ihrem Beichtvater, dem Prediger
Niklaus von Schopfheim?%,

Da wenige der Beginen lateinkundig waren, war es notig, ihnen
zu ihrer religitsen Belehrung und Erbauung volkssprachliche Texte
in die Hand zu geben. In dem Traktat « De rebus Alsaticis ineuntis
saeculi XIII» wird berichtet: «Frater Heinricus prior Basiliensis
ordinis fratrum Predicatorum fecit rithmos Theutonicos bonis mu-
lierculis ac devotis™.» Vermutlich war Prior Heinrich von Marbach
der Reimemacher!?. Fiir die Entstehung eines religiosen Schrifttums
in der Volkssprache ist die seelsorgerische Beziehung der Bettel-
| briider zu den Frauen, die nach religioser Fithrung verlangten, eine
' Voraussetzung3l,

122 Vol, Beginenliste im Anh. Vorbemerkung.

128 Jb, Nr. 32, 41, 56, 64, 78, 79, 104, 166, 191 und 300, 192, 247.

124 Tb. Nr. 1, 33.

126 Th, Nr. 162, 231-2306, 254.

126 Vgl. Liste der Beginensamnungen und Beginenliste Nr. 5-8, 4, 52—54.
127 Beginenliste Nr. 100.

128 Tb. Nr. 151.

122 Monumenta Germaniae Historica, Scriptores 17, 233.

130 Boner, 217.

181 H, Grundmann, Religitse Bewegungen, 452—475.
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Beziehungen der Beginen 3u anderen Klostern

Besonders in der Friihzeit des Basler Beginenwesens hatten viele
SchwesternVerbindung zu den reguliertenKanonikern vonSt. Leon-
hard, deren Kloster in der unmittelbaren Nachbarschaft des Barfii-
Berklosters gelegen war. Zahlreiche Hiuser dieses Stadtgebietes
waren EigentumderChorherren,die seit langem dort ansissig waren.
Da der Umbkreis des BarfiiBBerklosters eine bevorzugte Wohngegend
der Beginen war, bezeugen die meisten Urkunden, die von Beziehun-
genzwischen St.Leonhard und denBeginen handeln, Hauserleihen'2.
Den Beginen wurden vom Kloster St. Leonhard gegen einen jihr-
lichen Zins Hiuser zu Erbrecht geliehen. Aber es sind auch Verga-
bungen der Beginen an St. Leonhard iiberliefert. Bela von Liestal
erh6hte 1283 zu ihrem Seelenheil den Zins fiir ein Haus, das ihr von
St. Leonhard zu Erbrecht geliehen worden war®, Die Begine Kathe-
rina von Ratersdotf vergabte ihr gesamtes Vermogen an die Chot-
herren zur Stiftung von Jahrzeiten und machte ihr Testament zu
ihren Gunsten34, Clara von Ratersdorf, die vielleicht mit Katherina
verwandt war, hatte einen Bruder unter den Kanonikern. Sie
schenkte dem Kloster 1369 ein Haus zur Stiftung eines Anniver-
sars'3%, Nach diesem Datum horen die Kontakte der Beginen zu
St. Leonhard auf. Nichts deutet darauf hin, daf3 die Beziehungen der
Chotherren zu den Beginen jemals tiber das Geschiftliche hinaus-
gegangen sind. St. Leonhard scheint keine Seelsorgerpflichten bei
den Beginen ausgelibt zu haben.

In Kleinbasel nahmen die Beginen Beziehungen zu dem Zister-
zienserkloster Wettingen im Aargau auf, das dort begiitert war.
Hedina von Bremgarten und ihre Tochter Katherina vergabten 1349
dem Kloster Wettingen Rebzinse in Tullingen und Stetten. Einige
Jahre spiter schenkte Katherina dem Kloster all ihr Gut gegen Aus-
richtung eines Leibgedings1®. Die Kerzenmacherin Adelheid Sche-
rerin vergabte Wettingen ein Haus und erhielt es wiederum zu
Lehen®”,

Obwohl die Beginen mehr dazu tendierten, sich an Minnerkloster
anzulehnen, um dadurch ihre Seelsorge zu regeln, sind auch freund-
schaftliche Verbindungen der Schwestern zu den Frauenkl6stern der
Stadt nachzuweisen. Die Griindung der Groflen Samnung war mit

132 Beginenliste im Anh. Nr. 10, 12, 14, 22, 26, 30, 117, 145.
8 1k Ne. 3.

134 Th, Nt. 154.

136 Th. Nt. 199.

136 Th. Nr. 130, 131.

137 Tb. Nr. 218.
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der Hilfe des Klarissenklosters St. Clara in Kleinbasel zustande
gekommen. Das Kloster hatte die Geldschenkung des Bischofs Kon-
rad von Toul in Empfang genommen, dafiir eine Hofstitte gekauft
und die Samnung, die darin eingezogen war, mit Getreidezinsen aus-
gestattet3, Auch einzelne Beginen traten in Beziehung zu St. Clata.
Gisela Linderin, Hemma von Altkirch und Heilwigis Schiisslerin
schenkten dem Kloster im Jahre 1305 zahlreiche Getreidezinsel®,
Mit der Ausrichtung eines Leibgedings beauftragte mittels einer
Vergabung von Getreidezinsen die Begine Metzina von Morschwei-
ler die Klarissen. Nach ihrem Tode sollte eine Geldsumme ab den
Zinsen Konrad von Morschweiler, einem Laienbruder in St. Clara,
ausgezahlt werden4,

Vor 1330 scheint das Klarissenkloster Gnadental hie und da dhn-
liche Aufgaben fiir das Barfiilerkloster iibernommen zu haben, wie
sie spiter der 3. Regel zufielen, sobald sie sich konstituiert hatte!41,
Deutlich kommt dies zum Ausdruck in den Bedingungen, die mit der
Vergabung des Hauses Barfii3erplatz 29 b durch die Begine Ita Pfir-
terin verbunden waren!4%, Der obere Teil muflte Beginen, die fiir die
BarfiiBer wuschen und nihten, zur Verfligung gestellt werden, der
Zins fiir den unteren Teil ging an die BarfulBer fur eine Gabe tiber
Tisch am Jahrzeittag.

Ahnliche Auftrige fiihrte das Frauenkloster Klingental fiir die
Prediger aus, solange diese selbst noch keine festen Einkiinfte an-
nahmen'#. Die Vergabungen der Beginen Benedicta von Sulz und
Hedwig Schiirerin an Klingental waren letztlich an das Prediger-
kloster gerichtet4. Aber auch unabhingig von den Predigern wur-
den die Klingentaler Nonnen von den Beginen mit Schenkungen

bedacht4s.

Begiehungen der Beginen gum Pfarrklerus

Im allgemeinen war der Pfarrklerus den Beginen nicht wohl-
gesinnt!®, Durch ihre engen Beziehungen zu den Mendikanten
untergruben sie die Pfarreiordnung und stirkten den Einfluf3 der
michtigen Bettelbriider. Es hat sich gezeigt, dafl in Basel die Begi-

138 Vgl. Griindungs- und Statutenurkunden im Anh. Nrt. 1 und 2.
139 Beginenliste im Anh. Nr. 17, 34, 35, 86.

140 T, Nr. §5.

141 Vgl. oben p. 55-57.

142 Beginenliste im Anh. Nr. 33.

143 Boner, 251-252.

144 Beginenliste im Anh. Nr. 48, 49.

145 b, Nr. 20, 42, 67, 143, 156.

148 Neumann, 120-124.



Brigitte Degler-Spengler, Die Beginen in Basel 71

nenverfolgungen immer dann ausbrachen, wenn Pfarrgeistlichkeit
und Bettelorden wegen der Pfarrechte miteinander in Schwierig-
keiten gerieten!?’. Trotz dieser schwerwiegenden Vorbehalte der
Weltgeistlichkeit gegen das Beginenwesen lassen sich in Basel auch
freundschaftliche Beziehungen zwischen beiden Parteien beobach-
ten. Eine Reihe von Beginen dienten als Mégde bei Pfarrern'® und
wurden zum Lohn fir ihre Arbeit von ihnen mit Gilitern ausgestat-
tet!4®, Unter den Stiftern der Beginenhiuser ist ein Weltgeistlicher:
Ulrich von Zofingen, Kaplan von St. Ulrich?%. Dal3 die Beginen
selbst durchaus zu beiden Seiten Verbindungen unterhalten konnten,
zeigt das Beispiel der Grede von Riespach. Sie war ebenso wie ihre
Verwandte Ellina von Riespach mit den BarfiiBern verbunden, nennt

|

aber 1398 den Leutpriester von St. Leonhard ihren Beichtvater?. /

Die Fronten verhirteten sich erst gegen 1400, als der Streit zwischen

BarfiiBern und Weltklerus um die Pfarreirechte heftiger geworden ‘
und sich durch die Beginenverfolgungen verschlimmert hatte. In |

den Inquisitionsprotokollen von 1405 wird eine Begine, die erklirt,
ihrem Pleban gehorchen zu wollen, vom Barfiierlektor Rudolf
Buchsmann als Ketzerin beschimpft 152,

9. Die Beziehungen der Beginen u stidtischen Bebirden

Anders als die Klosterleute, welche die Privilegien der Exemption
genossen und nur ihren Orden unterstanden, waren die Beginen als
Laien der stadtischen Obrigkeit verantwortlich. Viele Beginen waren
Biirgerinnen der Stadt, wie zum Beispiel Katherina Harerin, die
Stifterin des Beginenhauses Harerin Haus. 1386 befreite sie der Rat
gegen Zahlung von hundert Gulden von ihren Biirgerpflichten und
gestand ihr zu, «... daz si hinnanthin die wile si lebet bi uns
wachens und pherden fri sitze und lidig sin sol hinnantfiir noch
trengen und twengen séllent in deheinen weg reisende noch ze
wachende. . .13y Die straffillig gewordenen Beginen hatten sich vor
einem stddtischen Gericht zu rechtfertigen. Namen angeklagter
Schwestern finden sich in den sogenannten Leistungsbiichern, die
vorallem vom Rat gefillte Verbannungsurteile enthalten. Die Begine
Grede Gisenmannin soll laut dem Spruch «ein jar vor den critzen

147 Vgl. oben p. 27f., 36f.

148 Beginenliste im Anh. Nr. 22, 45, 406, 138, 168, 205, 200.
148 Th. Nr. 41, 129.

150 Vol. Liste der Beginensamnungen im Anh.

151 Vgl. Beginenliste im Anh. Nr. 186, 187.

152 Vgl. oben p. 36, Anm. 74.

153 Barf, D, f. 2347,

i
{
f
|

|
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leisten umb dz si ungewonlich redte wider den prior zi den Augu-
stinern an offener bredigen ». «Die von Esch», Tochter des verstor-
benen Konrad Miiller, hatte sich in gleicher Weise vergangen und
wurde ein halbes Jahr aus Basel verbannt%%. Vermutlich handelt es
sich um die Begine Grede von Esch%,

Mit den Beginengemeinschaften war der Rat tiber ihre Pfleger in
Verbindung. Einige Samnungen waren statutarisch dazu verpflich-
tet, einen weltlichen Pfleger zu halten, wie zum Beispiel die Konvente
inder Goldschmiedin Haus und im Haus zum Angen. Imallgemeinen
kiimmerte sich der Pfleger um die weltlichen Geschifte eines
Beginenhauses und vertrat dessen dullere Interessen. Wieviel Ein-
spracherecht er dariiber hinaus noch in die inneren Angelegenheiten
hatte, war in den einzelnen Hiusern verschieden geregelt. Ziemlich
genau legten die Stifter der Samnung in der Goldschmiedin Haus die
Amtspflichten der Pfleger fest. Mit dem Rat der Schwestern be-
stimmte er iber die Besetzung des Hauses. Er tibte auBlerdem die
Strafgewalt iiber ungehorsame Konventsmitglieder aus'38. Der welt-
liche Pfleger des Hauses zum Angen, der immer ein Angehoriger des
Geschlechtes zum Angen sein mufte, teilte seine Rechte und Pflich-
ten mit einem Predigerbruder. Beiden zusammen oblag die Auslese
der Schwestern, die Wahl ihrer Meisterin und die Strafgewalt157,
Auch dem Haus am Wege wurde bei seiner Stiftung ein Pfleger
gesetzt. Laut der Griindungsurkunde sollte er der Samnung jedoch
nur tiber die schwierige Anfangszeit hinweghelfen. Danach sollten
die wichtigen Rechte der Schwestern- und Meisterinnenwahl an die
Gemeinschaft selbst iibergehen!®. Die meisten Pfleger waren Rats-
mitglieder wie Niklaus Relin, dem von den Stiftern die Sorge fiir die
Samnungen in der Goldschmiedin Haus und im Haus am Wege tibet-
tragen worden war'®. Hartmann Froweler von Ehrenfels, des Rats
von Achtburgern, war einer seiner Nachfolger als Pfleger in der
Goldschmiedin Haus6°. Im Rat sa3 auch Henmann zum Angen, der
von seiner Mutter mit der Pflege ihrer Stiftung betraut worden war!®1,
Als Pfleger der GroBen Samnung sind 1394 Henmann Murnhart162
und 1401 Jacob ze Frodenow genannt!$3, Henmann Murnhart sal}

154 Ratsbiicher A 3, f. 3V.

155 Beginenliste im Anh. Nr. 262.

156 Vgl. Grindungs- und Statutenurkunden im Anh. Nr. 3.
157 Ib, Nr. 13,

158 Th, NE. 3o,

180 Basler Wappenbuch 3.

160 Beg. 156, 158; Basler Wappenbuch 1.

161 Basler Wappenbuch 1.

162 Beg. 185.

8% (o, N 3y £ 22,
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als Achtburger im Rat'%4, Die Samnung in der Gysinbetterin Haus
hatte 1401 einen Pfleger namens Ulrich Amman?8, 1403 tritt das
Ratsmitglied Jacob Zibol als Pfleger der Samnung in Kraftshof
auf!%, Am engsten war das jiingste Beginenhaus Basels, genannt
Dechans Haus, mit der Stadt verbunden. Seine Griinderin hatte 1388
ausdriicklich bestimmt, daf3 ihre Stiftung keinem Orden unterstehen
sollte. Zu Ausrichtern ihrer Vergabung hatte sie je einen Angehéri-
gen des St. Petersstiftes und des St. Leonhardsstiftes ernannt. Beide
waren dem obersten Pfleger der Samnung verantwortlich. Dieses
Amtibte bis 1392 der Ammeisterund danach derOberstzunftmeister
von Basel aus!%?. Bei der Beginensamnung in Dechans Haus hatte
also eine stidtische Behorde die oberste Leitung inne und war damit
an den Platz getreten, den bei anderen Samnungen Basels die Bat-
fiiBer oder Prediger einnahmen.

Die Einrichtung des Pflegeamtes kam sowohl den Interessen der
Samnungen als auch denen des Rates entgegen. Solange das Verhilt-
nis zwischen Beginen und Biirgerschaft gut war, waren die stadti-
schen Pfleger fiir die Samnungen einfluBBreiche Vertreter im Rat und
wurden sicherlich in ihrem Einvernehmen ernannt. Nach Ausbruch
des Beginenstreites wurden den Gemeinschaften vermutlich Pfleger
aufgezwungen, die nicht mehr im Auftrag der Beginen, sondern im
Auftrag des Rates handelten. 1403 wird Jacob Zibol, dem Pfleger des
Kraftshofes, die Bezeichnung «vogt an der reten stat» beigelegt1,

Durch die Pfleger versuchte der Rat Einflul auf die Beginenhiduser
zu gewinnen. Dies entsprach seiner Gesamthaltung gegeniiber den
geistlichen Institutionen. Auch in den Kldstern tibten Ratsmitglie-
der, indem sie sich als Pfleger der Angelegenheiten der Ménche und
Nonnen annahmen, gewisse Kontrollfunktionen aus®. Die KlGster
waren jedoch durch ihre Exemption der Einwirkung des Rates viel
mehr verschlossen als die Beginensamnungen, die keinem Otrdens-
verband eingegliedert waren. Bei der engen Verbindung der Beginen
zu den Franziskanern und Dominikanern bedeutete der EinfluB3 in
den Samnungen fiir den Rat auBlerdem eine wichtige Position den
beiden Bettelordensklostern gegeniiber.

164 Basler Wappenbuch 2.

165 Barf. D, f. 202V,

186 Beg. 201b; zu Jacob Zibol, dem Griinder der Basler Kartause, vgl.
Wackernagel, Stadt Basel 2, 2, 803.

187 Vgl. Griindungs- und Statutenurkunden im Anh. Nr. 14 und 135.

18 Vgl. oben Anm. 166.

160 Vgl. z.B. B. Degler-Spengler, Das Klarissenkloster Gnadental in: Quellen
und Forschungen zur Basler Geschichte 3, 1969, 82.
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Die Verminderung des franziskanischen und dominikanischen
Einflusses in den Beginengemeinschaften war oft schon von den
Stiftern gewollt. In der Goldschmiedin Haus fithrten die Franziska-
ner nur die Aufsicht iiber die geistlichen Angelegenheiten. Uber-
haupt erscheint die Stiftung dieses Beginenhauses in vieler Hinsicht
wie eine Reaktion auf die Grindung der Grofen Samnung und des
Hauses Heidweiler, die beide ganz den BarfiiBern unterstanden, und
auf die Entstehung des Hauses Rechtenberg, das von einem Prediger
verwaltet wurde. Keine Gemeinschaft, die einem der beiden Kloster
angegliedert war, war laut ihren Statuten so frei von geistlicher
Obrigkeit wie die Samnung in der Goldschmiedin Haus. Die Griin-
derin des Hauses zum Angen lie3 zwei Urkunden tiber ihre Stiftung
ausfertigen. Wihrend sie in der ersten vom Jahre 1360 die Samnung
allein dem Predigerprior anvertraute, bestimmte sie 1383, dal ein
Mitglied ihrer Familie zusammen mit einem Predigerbruder die
Beginen des Hauses zum Angen regieren solltel?,

V. Die Begarden von Basel

Nur wenig spiter als die Beginen treten in Basel die Begarden auf;;
es sind fromme Minner, die wie die Beginen ohne Klosterregel ein
religioses Leben fithren wollen. Wie in anderen Stiadten? bleiben die
Begarden jedoch auch in Basel an Zahl und Bedeutung weit hinter
den Beginen zuriick. Der Schreiber der Colmarer Annalen berichtet,
daf3 1302 achtzig Begarden dem Provinzkapitel der Prediger bei-
wohnten, das in Basel abgehalten wurde? Da zu den festlichen Pro-
vinzkapiteln Interessierte aus dem gesamten Gebiet der Ordens-
provinz herbeizustromen pflegten, ist anzunehmen, daf3 die wenig-
sten der achtzig erwihnten Briider in Basel beheimatet waren3. Die
Begarden von Basel haben die Zahl achtzig wohl nie erreicht. Ge-
nauere Angaben iiber ihre Anzahl lassen sich jedoch nicht machen.

Mit ihren Namen sind nur wenige Brider tiberliefert. 1292 wird
der Konverse Lutfried von MaBmiunster erwihnt . EinBruderLudo-
vicus, von Beruf Schneider, verzichtete 1295 dem Kloster St. Leon-
hard gegeniiber auf das Erbrecht an einem Haus 3. Fechter notiert zu

170 Vgl, Griindungs- und Statutenurkunden im Anh. Nr. 12 und 13.

! Zum Begardentum in den rheinischen Stidten vgl. Neumann, 132ff.

? Monumenta Germaniae historica, Scriptores 17, 227.

8 Vgl. dagegen Fechter 61.

¢ BUB 3, 41 Nr. 73.

5 BUB 3, 112 Nr. 200 geht zuriick auf Lh. A, f. 81. Fechter p. 61, notiert
Ludovicus fiir das Jahr 1290.
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dem Jahr 1290 auler dem schon genannten Ludovicus die beiden
Begarden Volmarus Valke und Petrus von Wolfswiler, den Schu-
ster®. Seine Angaben gehen vermutlich auf die Registratur A des
Klosters St. Leonhard zuriick, die 1290 begonnen wurde, weshalb
Fechter das Datum als terminus post quem beniitzt. Fiir den Begar-
den Volmar konnte der direkte Beleg nicht aufgefunden werden.
Petrus von Wolfswiler ist fiir das Jahr 1297 erwihnt, allerdings ohne
als Konverse bezeichnet zu sein’. Er wohnte 1299 in dem Haus
Barfiilerplatz Teil von 11 neben 12 und Mitte®. Ebenfalls in der Nihe
des BarfiiBlerklosters lebte 1299 der Bruder Peter von Riidersbach,
genannt Paternoster®. Das Haus BarfuBBerplatz 13 neben 12 gehorte
vor 1326 dem Konversen Heinrich von Riespach!®. Bruder Bertold
von Riidersbach schenkte sein Haus Heuberg 17im Jahre 1327 seiner
Muhme, der Begine Agnes von Sept!!. Dafiir bestimmte er sie 1334
zur Ausrichterin seines Testamentes. Sie war verpflichtet, den Bar-
fiillern, bei denen er sein Begribnis gewihlt hatte, alljahrlich am
Jahrzeittag eine gewisse Summe zu vergaben. Das Haus sollte nach
ihrem Tode ebenfalls dem Kloster gehtren. Bruder Johannes der
Goldschmied stiftete vor 1329 zusammen mit seiner Nichte Anna
die Beginensamnung in der Goldschmiedin Haus und unterstellte
sie den BarfiiBern®3. Bruder Henman von Brislach und seine Schwe-
ster Katherina, die Begine, verteilten 1374 ein Pfund Hauszins an die
BarfiiBer und an die Beginensamnung in der Gysinbetterin Haus zur
Feier einer Jahrzeit'. Der Begarde Johannes Brunner und seine
Frau Metzina hatten von den Predigern 1375 ein Haus im Sternen-
gifilein zu Lehen!s. In der Nihe des Predigerklosters wohnte 1390
der Begarde Ronchlite.

Die Lebensweise der Begarden unterschied sich kaum von der der
Beginen. Wie diese gruppierten sie sich um die Kloster der BarfiiBer
und Prediger und versuchten, die Gunst der Bettelbriider durch
Schenkungen zu gewinnen. Vermutlich befolgten auch sie eine der
Regeln der beiden Bettelorden fiir Weltleute. Die Begarden, welche
sich zur 3. Regel des hl. Franziskus bekannten, unterstanden recht-

® Fechter 61.

" BUB 3, 195 Nr. 367.

8 HGB; BUB 3, 268 Nr. 504.

® BUB 3, 255 Nr. 478.

10 HGB; Batf. 18a.

1t Barf. D, f. 197. Vgl. Beginenliste im Anh. Nr. g1.
12 Beg. 26, Batf. D, f. 207; Batf. 27, 3o0.

13 Vgl. Liste der Beginensamnungen im Anh.

14 Barf. 64f.; Batf. D, f. 202V; vgl. Beginenliste im Anh. Nr. 210,
15 Pred. 646.

16 Pred. 709.
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lich der Regelmeisterin von Basel. Dies geht aus der Umschrift des
Drittordenssiegels hervor, das die Regelmeisterin fiihrte!”. In der
Praxis scheinen die Beziehungen der Begarden zur 3. Regel aber nur
lose gewesen zu sein, zum Beispiel ist keine einzige Vergabung eines
Konversen an den Regelverband tiberliefert.

Erst um die Mitte des 14. Jahrhunderts bildeten sich in Basel
Brudergemeinschaften. Die Hiuser der beiden Konvente, die nach-
zuweisen sind, lassen sich nicht genau lokalisieren, befinden sich
aber beide in der Nihe des Predigerklosters. Das Bruderhaus der
«Willigen Armen» in der St. Johannsvorstadt lag dem Kloster
gegeniiber. Am 24. Mérz 1350 bestimmte Nikolaus Berner im Rah-
men einer groBeren Spende an mehrere geistliche Institutionen der
Stadt, dal dem drmsten Konversen dieses Hauses alljahrlich ein Stiick
Grautuch fiir einen Rock vergabt werden sollte’®. Die Meisterin in
der Bischofin Haus bekam am 9. Februar 1363 von einer Jahrzeit-
stifterin den Auftrag, an die Brider der Gemeinschaft zu Kreuz
Wachs zu verteilen?®. Das andere Begardenhaus befand sich in der
Neuen Vorstadt neben dem Garten der Prediger. Die darin wohnen-
den «willigen armen Briider» iibergaben es am 8. Dezember 1377
dem Rat, um es gegen einen Zins von einem Schilling oder einem
Kapaunen wieder zu Lehen zu empfangen?. 1383 erhielten sie von
dem Prediger Johannes zum Giildin Ring als testamentarische Ver-
gabung einen Gulden jihrlich fiir Brennholz®. Der Priester Peter
von Schlatter, Rektor der Pfarrkirche von Niederhundsbach, be-
dachte in seinem Testament unter anderen jeden der Begarden dieses
Hauses mit fiinf Schillingen?2.

Aus diesen spirlichen Angaben ldB3t sich nur wenig tiber das Leben
in den Bruderhiusern erfahren. Der Konvent in der Neuen Vorstadt
zihlte neun Angehorige, die 1377 namentlich auftreten: Herman
von Monthabur, Ludewig von Lintburg, Herman von Winden,
Johan von Strazburg, Martin von Peyern, Heinrich von Frisingen,
Johan von Jente, Gossen von Manstriet und Henslin von Friburg.
Ihren Benennungen nach zu schliefen waren die meisten von ihnen
aus dem Norden nach Basel eingewandert. Die Namen der ibrigen
Begarden, die oben angefiihrt sind, deuten meist auf eine Herkunft

17 Vgl. oben p. 46.

18 Ds. 89a.

1 Beg. 113.

20 BUB 4, 420 Nr. 431.
2 Pred. 672.

22 K1. 1510.

B Vgl. Anm. 20.
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aus dem Elsall. Beides weist darauf hin, da3 das Begardentum in
Basel ebenso wenig personell verwurzelt war wie das Beginentum?4.

Die Vergabungen an die Begardenhiduser waren selten und von
geringem Umfang. Die Konversen ernihrten sich vermutlich haupt-
sachlich vom Bettel und gingen daneben gelegentlichen Arbeiten
nach. Sie lebten in ihren Hiausern wahrscheinlich drmlicher als die
Beginen in ihren Samnungen. Unter den Briidern findet sich keiner
aus einer bekannten Basler Familie. Uber groBere Geldmittel ver-
tigte vielleicht nur Bruder Johannes der Goldschmied, der ein
Beginenhaus stiftete und es mit Zinsen ausstattete. Allem Anschein
nach erginzte sich das Begardentum in Basel wie in anderen rheini-
schen Stidten von Anfang an aus den niedrigeren Schichten der Be-
volkerung. Dadurch unterschied es sich vom Beginentum, das we-
nigstens in der Frithzeit zahlreiche Vertreterinnen der oberen Stinde
aufwies?s,

Die Beginenverfolgungen richteten sich stets auch gegen die Be-
garden?®$, Im Basler Beginenstreit setzten die Briider ihren Gegnern
weniger Widerstand entgegen als die Schwestern. Nachdem sich
einige Begarden gegen die Anklage der Ketzerei hatten verteidigen
miissen??, scheinen alle Briider Basels ihren Stand aufgegeben zu
haben. Wurstisen berichtet zum Jahre 1405 : «Dieses » (Ketzerprozel3
und Interdikt des Bischofs) «erschof3e so viel, das die Begharten ab-
stinden, ihre Kleidung enderten, unnd vom Commissario absolviert
wurden, doch auff verheissung, forthin nicht zibettlen, es trunge sie
dann héchste Leibsnot darzi%.» Kurz darauf erfolgte die erste Liqui-
dation der Beginenhiuser durch den Rat. Ein Teil der Beginenwoh-
nungen, nimlich die der Predigerbeginen, wurde 1409 dem Spital
Ubergeben. Die Begardenhiuser waren schon vorher in dessen Besitz
gekommen. Bereits am 12. Januar 1409 verkauften die Pfleger des
Spitals das Bruderhaus in der Neuen Vorstadt an Agnes, die Witwe
des Johann Werner Froweler?,

24 Vgl. oben p. 66-67.

2% Neumann 136.

26 Zum Folgenden vgl. oben p. 32-39.

7 M. Straganz, Begharden- und Beghinenstreit in: Alemannia 27, 1900; vgl.
unten Kap. VI.

2 Wurstisen, Basler Chronik, 207.

® Ga. A 6, f. 8o,
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VI. Das geistige Leben der Beginen und Begarden von Basel

1. Die Bildung der Basler Beginen

Aus den Quellen zum Basler Beginentum, die sich hauptsichlich
aus Giiterurkunden zusammensetzen, geht kaum etwas hervor, das
Uber die Bildungsverhiltnisse unter den Beginen Aufschluf3 geben
konnte. Wir diirfen annehmen, dafl die Schwestern im allgemeinen
wenig gebildet waren, da die meisten von ihnen aus den unteren
Volksschichten stammten. Immerhin gibt es verstreute Nachrichten,
die auf einzelne schreib- und lesekundige Schwestern hinweisen.
Elisabeth Schulmeisterin, 1331 die erste Vorsteherin der GrofB3en
Samnung, wurde bereits vorgestellt!. Leider haben wir auler ihrem
Namen keinen weiteren Hinweis dafiir, dal3 sie sich als Lehrerin
betitigte. Die Begine Luggi von Neuenburg wird 1335 Schreiberin
genannt? Schreibkundig waren vermutlich auch die Regelmeisterin-
nen. Die Urkunde Barf. 31, die einzige, die von einer Basler Regel-
meisterin ausgestellt und besiegelt worden ist, weist eine Frauen-
handschrift auf. Vielleicht hat sie Giinsa von Ramstein selbst ge-
schrieben.

Nur wenige Beginen waren im Besitz von Biichern. Die Begine
Gertrud von Zell, Magd des Kaplans am St. Gallenaltar im Minster,
erhielt von ihrem Herrn 1337 einen Kornzins und Hausrat, darunter
zwei Biicher, geschenkt?. 1388 vergabte der ehemalige Notar und
Salzmeister Johannes Lebkuch der Katherina Harerin seinen Haus-
rat und «alle die bicher und heiligen (Heiligenbilder oder Reliquien)
und daz daz gehért»t. Es ist moglich, daf3 die Biicher zusammen
mit dem Hausrat der Katherina 1395 in den Besitzder vonihr gegriin-
deten Samnung in der Harerin Haus gelangten®. Unter dem Hausrat,
mit dem andere Stifter ihre Beginenhiuser ausstatteten, befinden
sich keine Biicher ¢, ebenso wenig unter den Habseligkeiten, die sich
einzelne Beginen gegenseitig vermachten”.

1 Vgl. oben p. 58.

? Vgl. Beginenliste im Anh. Nr. 118.

3 Ib. Nr. 129.

4 Ib. Nr. 241.

8 Vgl. Liste der Beginensamnungen im Anh.

¢ Ib. St. Ulrich, Dechans Haus.

? Vgl. Beg. 1192 (Hausrat der Regelmeisterin Katherina von Pfirt, der
Alteren), Ga. A 1, 182 (Hausrat der Nesa von Hirsingen, Meisterin im Krafts-
hof), Ga. A 2z, 194 (Hausrat der Grede von Riespach), Ga. A 2, 270 (der Agnes
von Hagental), Ga. A 3, f. 98T (der Metzi von Munzach).
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2. Beziehungen der Basler Beginen 3u Vertretern der dentschen Mystik

Die Briider, die in der Frauenseelsorge titig waren, sahen sich vor
die Aufgabe gestellt, die religiosen Wahrheiten in deutscher Sprache
vorzutragen, da die Frauen meist nicht lateinkundig waren. Die

Bezmhung theologisch geschulter Briider zu ungelehrten, aber reli-

gios tief interessierten Frauen ist eine Voraussetzung fiir die Ent-
stehung der deutschen Mystik®,

Basel wurde durch allgemeine politische Umstinde im 14. Jahr-
hundert fur ein Jahrzehnt zu einem Hauptort mystischen Lebens?®.
Die StraBburger Dominikaner waren im Kampf zwischen Ludwig
dem Bayern und dem Papst lange mit ihrer Stadt kaisertreu gewesen.
Als sie sich dem Befehl der Ordensleitung fiigen und das pipstliche
Interdikt halten muB3ten, wurden sie von der Biirgerschaft_ige9 aus
StraBBburg vertrieben. Viele Briider fanden im Basler Konvent Auf-
nahme, darunter auch der Mystiker Johannes Tauler mit einigen sei-
ner Anhinger. Tauler hielt sich bis 1346 in Basel auf. Unter den
Schiilern und Freunden, die in Basel zu dem Mystikerkreis um Tauler
hinzutraten, war der Prediger Johannes von Atzenbach, ein Sohn des
Basler Konvents. Johannesist durch vielfiltige Beziehungen mit den
Nonnen des Klosters Klingental und mit den Beginen verkniipft.
Man darf vermuten, daB} er bei diesen Frauen die Seelsorge ausiibte,
wenn auch in den Urkunden wie gewohnlich nur die wirtschaftliche
Seite dieser Verbindung zutage tritt. Am 11. April 1336 vergabte er
dem Kloster Klingental zusammen mit seinen drei Schwestern Anna,
Adelheid undHeilwig Kornzinse fiir ihre Jahrzeiten und erhielt dafiir
gemeinsam mit ihnen eine Leibrente!?. Anna und Adelheid ergriffen
spiter den Beginenstand und wohnten in der Kreuzvorstadt. Vor
1366 wurde die Beginensamnung zur Migd gegriindet. Am 8. Mirz
1371 ubertrugen zwei Beginen die Leitung und Verwaltung der
Gemeinschaft unter anderen Personen dem Bruder Johannes von
Atzenbach? Dieser weist sich durch seine Zugehorigkeit zum Tau-
lerkreis und seine Beziechungen zu Nonnen und Beginen als typische
Mystikergestalt des 14. Jahrhunderts aus.

Zur gleichen Zeit wie Tauler wirkte der Weltpriester Heinrich von
Nordlingen in Basel. Beide Minner standen in personlichem Verkehr
miteinander. Aus dem Mystikerkreis um Heinrich tritt uns beson-
ders deutlich die Begine Margaretha zem Giildin Ring entgegen.

8 H. Grundmann, Religiése Bewegungen, 527.

® Zum Folgenden vgl. Boner, 168-179; W. Muschg, Die Mystik in der
Schweiz, Frauenfeld 1935, 280ff.

10 K1 623,

11 Vgl. Beginenliste im Anh. Nr. 136¢, 136d.

12 Vgl. Liste der Beginensamnungen im Anh.
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Heinrich nannte sie «unser liebs kind in got» und «unser Gred zem
Guldin Ring ». Beichtvater der Margaretha war Heinrich von Ru-
mersheim, der von 1377 bis 1425 als Chorherr von St. Peter nachzu-
weisen ist. Flir Margaretha insbesondere hat Heinrich von No6tdlin-
gen die Offenbarungen der Mystikerin Mechthild von Magdeburg,
diesieinihrem Werk «Das flieBende Licht der Gottheit » niederlegte,
vom Niederdeutschen ins Hochdeutsche iibertragen und so der
Nachwelt erhalten. Nach dem Tod der Margaretha tibersandte Hein-
rich von Rumersheim die Handschrift als Vermichtnis seines Beicht-
kindes den Waldschwestern von Einsiedeln. Von Margaretha selbst
ist ein Brief an die Mystikerin Margaretha Ebner, die Freundin Hein-
richs von Nordlingen, erhalten. Obwohl ihr Beichtvater dem Peters-
stift angehorte, war Margaretha eng mit dem Predigerkloster ver-
bunden. Sie bestitigte am 12. Januar 1376 dem Kloster ihre bisheri-
gen Vergabungen und schenkte neu all ihr liegendes und fahrendes
Gut hinzu, Alsihr Neffe, der Predigerbruder Johannes zem Giildin
Ring, am 9. Mirz 1381 seine letzten Verfiigungen tiber sein reiches
Erbe traf, war Margaretha zugegen®. Johannes bedachte in seinem
Testament auch einige Beginenhduser und das Begardenhaus in der
St. Johannsvorstadt.

Der Anteil der Basler Prediger an der deutschen Mystik darf nach
G. Boner trotz der starken Beziehungen des Klosters zu bedeutenden
Mystikerpersonlichkeiten nicht zu hoch eingeschitzt werden. Die
angesehensten Vertreter der Bewegung, die in Basel lebten, waren
nicht in der Stadt beheimatet. Viele Basler Konventualen lieBen sich
wohl wie Johannes von Atzenbach von der Bewegung ergreifen,
traten aber nicht fiihrend hetvor.

Den Franziskanern kommt an der Entstehung der deutschen
Mystik im allgemeinen geringerer Anteil zu als den Dominikanern.
Sie vermochten daher auch die Frauen, die sie seelsorgerisch betreu-
ten, weniger zu einem mystischen Leben anzuleiten. Die bedeutend-
sten Mystikerinnen lebten in Dominikanerinnenklostern oder gehér-
ten Beginenkreisen an, die den Dominikanern nahestanden. Auch
bei den Basler Barfulern wurde die Mystik weniger gepflegt als im
Predigerkloster!s. IThre Teilnahme am mystischen Leben 1463t sich fiir
das Jahrzehnt zwischen 1340 und 1350, als fithrende Mystiker Basel
zu einem Mittelpunkt der Bewegung machten, nicht feststellen. Erst
gegen Ende des Jahrhunderts wies das Kloster in Otto von Passau
einen Konventualen auf, der sich 1386 in seinem Erbauungsbuch

13 Pred. 648.
14 Pred. 672; vgl. Boner, 275-276.
15 Wackernagel, BarfiiBerkloster, 185—-186.
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«Die vierundzwanzig Alten oder der goldene Thron» mit mysti-
schem Gedankengut auseinandersetzte. Verbindungen zwischen
Otto von Passau und den Beginen scheinen nicht bestanden zu haben.
Aus der Reihe der Franziskanerbeginen tritt die ganze Zeit hindurch
keine Schwester hervor, die Kontakte zu mystischen Kreisen unter-
halten hitte.
A
3. Haretische Beginen und Begarden in Basel SN

Das Bediirfnis, ohne Ordensregel eine «vita religiosa » zu fiithren,

_setzte die Begiggn von Anfang an dem Verdacht der Ketzerei aus.
Thr Name ist als Schmahwort fiir Ketzer entstanden®. Die Mafinah-
men gegen den Beginen- und Begardenstand wurden alle mit dem
Hinweis auf die ketzerischen Neigungen dieser Manner und Frauen
angeordnet und durchgefiihrt. Von den Verfolgungen wurden stets
auch die rechtgliubigen Beginen und Begarden getroffen, die zwei-
fellos in der Mehrzahl waren. Andererseits waren die Beginen und
Begarden durch ihre freiere religiose Lebensweise Irrlehren aller Art
tatsichlich mehr ausgesetzt als Klosterleute, und die Quellen bestiti-
gen denn auch, dal hiretische Ideen bei ihnen Anklang fanden.

Die erste Spur ketzerischer Beginen und Begarden fillt in Basel in
das Jahr 1290: auf dem Provinzkapitel der Franziskaner lie der
Lesemeister des Basler Konventes in Colmar zwei Beginen und zwei

‘Begarden ergreifen, weil sie als Ketzer verdichtig waren; ebenso
einige in Basel!?. Vermutlich bekannten sie sich zu der damals weit-
verbreiteten «Lehre vom freien Geiste», in deren Mittelpunkt der
Glaube an die reale Vergottlichung und die sich daraus ergebende
Siindlosigkeit des Menschen stand 8.

Danach héren wir mehr als ein Jahrhundert lang nichts mehr von
hiretischen Stromungen im Basler Beginentum. Der Vorwurf der
Ketzerei wurde erst wieder im Basler Beginenstreit erhoben. Im
Jahre 1405 setzten geistliche und weltliche Obrigkeit eine Inquisition
an. Wurstisen berichtet dazu: « Hieraul3 (aus den Predigten des Begi-
nengegners. Mulberg) entstiind ein gemeine Red wie mancherley
Secten und Ketzereien eingerissen das der Bischoff, Capitel unnd
Réht zt Basel dem Offizial befelch gaben Inquisition zu halten?®.»
Aus diesem Ketzerprozel3 sind Fragmente eines Verhorsprotokolls

18 Vgl. oben p. 9-10.

17 Annales Colmatienses in: Monumenta Germaniae historica, Scriptores 17,
EN T

8 H. Grundmann, Religiose Bewegungen 524ff.

9 Wurstisen, Basler Chronik, 206.
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Uberliefert2?. Die wenigen erhaltenen Aussagen geniigen, um zu be-
weisen, daB3 unter den Basler Beginen und Begarden damals Lehren
verbreitet waren, die zu merkwiirdigen religiosen Praktiken fithren
konnten.

Die Terziarin Elsina Sechsin sagt aus, dal} der Begarde Johannes
Rumer von Muttenz 6fter in das Terziarinnenhaus «ad lapides»,
worunter vermutlich der Gysinbetterin Haus zu verstehen ist, ge-
kommen sei, den Schwestern gute Worte tiber Gott und das Leiden
Christi gesagt habe und manchmal in dem Haus iibernachtet habe.

Anna, die Gattin des Wernlin Schilling bestreitet, den Beginen im
Hause zum Schwarzen Biren die Fiille gewaschen zu haben.

Die Terzarin Agnes von Wittlingen aus der Samnung im Alten
Spital beschwert sich dariiber, daB3 sie vom BarfiiBerlektor als Ketze-
rin bezeichnet worden ist, weil die ihrem Leutpriester gehorchen
wollte?,

Riidin Meiger von Baden, der Diener des Johannes Werner Fro-
weler, berichtet, dafl vor ungefihr fiinf Jahren der Begarde Johannes
Myler alias Matzerer® bei seinem Herrn gewohnt habe und diesem
und dessen Frau gute Worte iiber Gott gesagt habe. Johannes Matze-
rer habe einen Genossen namens Jacobus gehabt, der einst Schiiler
des in Wien verbrannten Ketzers Nikolaus von Basel gewesen sei.
Jacobus sei im Hause seiner Herrschaft ein- und ausgegangen, habe
mit ihr gegessen und getrunken und bei ihr Gbernachtet. Bei den
Mabhlzeiten sei er von Johannes Werner Froweler und seiner Gattin
bedient worden. Bei dem Ehepaar seien auch regelmiflig Beginen der
Samnung zum Schwarzen Biren verkehrt. Er, der Diener, habe
jedoch nicht wahrgenommen, dal3 die Magd Thina Hegenlin aus
christlicher Liebe seine Herrin nackt gegei3elt habe.

Ein anderer Zeuge sagt aus, dal3 der Begarde Johannes Rumer
einen Mann dazu Uberredet habe, seine Frau und seine Kinder fort-
zuschicken und das Begardenkleid anzulegen. Auf die Vorhaltungen
des Zeugen hin habe Rumer geantwortet: «Ratest du mir, daz ich
entlasse, der luter, arm leben gelobt hat ? » Als der Zeuge entgegnete,
dal3 der Mann auch die Einhaltung der Ehe gelobt habe, sagte Rumer:
«Und daz mir daz alle die welt riete, ich tete daz nit, und es ist ein
zeichen, das dich der heilig geist alle wegig besessen hat als ein sent-
korn.»

Die Aussagen werfen ein Licht auf das religise Treiben in man-
chen Basler Beginen- und Begardenkreisen. Sie bestitigen die Be-

20 Veroff. v. M. Straganz in Alemannia 27, 1900.
2t Vgl. oben p. 36, Anm. 74.
22 Vgl. Liste der Regelmeisterinnen im Anh. Nr. 7.
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schuldigungen Mulbergs, dal3 die Begarden in Beginen- und Blirger-
hiusern der Stadt Funktionen von Geistlichen ausiibten, indem sie
Predigten abhielten und religiose Unterweisung erteilten®. Der
Glaube, mehr mit dem heiligen Geist in Verbindung zu stehen als
andere Leute, der allgemein fiir Ketzer charakteristisch ist, kommt
in den Worten des Begarden Rumer zum Ausdruck. Wie seht mit
dem schwerwiegenden Vorwurf der Ketzerei Mif3brauch getrieben
wurde, zeigt die AuBerung des BarfiiBBerlektors.

Nicht nur Beginen und Begarden, auch Biirger waren in den Pro-
ze3 verwickelt. Vielleicht ist es Zufall, daf} die genannten Personen
miteinander verwandt waren. Anna, die Gattin des Wernlin Schil-
ling, war eine geborene Murer. Mit ihrer Schwester Nesa Murer war
Johannes Werner Fréweler verheiratet?4.

Der Inquisitionsprozel3 bewirkte, dal3 die Begarden und die Predi-
gerbeginen ihren Stand aufgaben. Nach 1405 hatten die Beginen-
gegner nur noch gegen die Terziarinnen des hl. Franziskus zu kimp-
fen, die bis 1411 in ihrem Widerstand verharrten?s,

2 Wurstisen, Basler Chronik, 206.
24 Basler Wappenbuch 1, 2, 3 unter Froweler, Murer und Schilling.
% Vgl. oben p. 32—-39.

Nachbemerkang :

Der vorliegende Text bildet die erste Hilfte einer Studie iiber das
Basler Beginenwesen. Der zweite Teil erscheint im nichsten Band (70,
1970) dieser Zeitschrift und bringt Namenlisten der Basler Beginen und
ihrer Regelmeisterinnen, ein Verzeichnis ihrer Samnungen und den Ab-
druck der wichtigsten Urkunden.



	Die Beginen in Basel. 1. Teil
	Einleitung : Die Anfänge des Beginenwesens uns seine Entwicklung im späteren 13. Jahrhundert
	Vorbemerkung : Zur Arbeit über das Basler Beginenwesens
	Die Geschichte des Beginenwesens in Basel
	Die Struktur des Beginenwesens in Basel
	Die Begarden von Basel
	Das geistige Leben der Beginen und Begarden von Basel


